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BERLINER STUDIEN
FÜR

CLASSISCHE PHILOLOGIE UND ARCHAEOLOG1E.
Es bat sieb das Bediirfniss herausgcstellt, neben den vielen be-

stehenden Publicationen auf dem Gebiete der klassischen Philologie und
Archaeologic noch ein Organ zu schaffen, das dem Zwecke dient, Arbeiten
zu veröffentlichen, welche für eine Zcitsclirift zu umfangreich und für eine
selbständige Veröffentlichung nicht gross genug sind.

Zu den Schriften der letztgedachten Art gehören namentlich auch
die Gelegenheitsscbriften, Schulprogramme und Dissertationen, von denen
die besseren wohl verdienen, durch eine Sammlung erhalten zu bleiben und
die ihnen gebührende Verbreitung zu finden.
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Erster Band. X, 783 S, gr. 8. Preis 19 Mark.
Inhalt: Wilhelm (Jemoll. Untersuchungen über die Quellen, den Verfasser und

die Abfassungszeit der Geoponica (S. 1—280. Einzelpreis 8 “MX — Ernestus Kuhnert, De
cura statuarum apud Graccos (8. 281—356. Einzelpreis 2 M. 40 Pf.' — Heinrich Weissenborn,
Die irrationalen Quadratwurzeln bei Archimedcs und Heron. (S. 357- 408. Einzelpreis 3 M.
60 PI.) — Adalbert Horawitz, Griechische Studien 1 (S. 409—450. Einzelpreis 2 M.) —
Friederlcn« (Inner, De f&bulis graecis ad Romam conditam pertineutibus (S. 461—490. Einzel-
preis 2 M.). — Paulus llelnholdus Wajtler, De Aetna poemate quaestiones criticae (S. 491—
602. Einzelpreis 4 M.) — Leopoldau Cohn. De Heraclide Milesio Grammatlco (S. 603—718.
Einzelpreis 4 M.). — F. B. Leidonrnth. Indicis grammatici ad Scbolia Veneta A exccptls locis
Herodmnis specimen (S. 719—783. Einzelpreis 2 M. 40 Pf.).
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Inhalt: Wilhelm Koltau, Die Gültigkeit der Plebiszite (S. 1 — 176. Einzelpreis

7 M.). — Hermannns Hlccardna Grundmann, Quid in clocutiono Arriani Herodoto debeatnr
(S. 177—268. Einzelpreis 3 M.) - Carolas Aemtilna Illing, De autidosi. (8.269—307. Einzel-
preis 1 M. 80 Pf. — Seimar Peine, De ornamenlis trinrapbalibus. (8. 309— 397. Einzelpreis
3 M. 50 Pf.) — Joannes Schmidt, Ulixes Posihomcricus. Partlcula prima. (8. 399 — 490.

Einzelpreis 4 M. 60 Pf.)
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— Wilhelm Kampf. De nronominum perso-

nalem usu ct collocatione apud poetas scacotcos Romnnorum. (11,48 8. Einzelpreis l M. 60 Pf.) —
Wilhelm Poes, Die Tropen des Äschylus. Sophokles n.Eurlpides. (XII, 172 S. Einzclpr.6 M. 80 Pf.)

Vierter Band. XVI11, 322 S. gr. 8. Preis 10 Mark.
Inhalt: Panlus ('«sitel. Zoroaster, sein Numc und seine Zeit. Eine iranische Glosse.

(VIII. 24 S. Einzelpreis l M. 20 Pf) — M. Petscbeulg, Flavii Cresconii Corippi Africaui

grammatici opera edita et explicata. (XVI, 268 8. Einzelpreis 9 M. 60 Pf.) — Ernst Brejr,

De Septem fabulae Aescbvleae stasimo altero. (IV, 30 S. Einzelpreis 1 M. 20 Pf.)
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Tlt. Pusch in.nu . Nachträge zu Alexander Trallianus. (19a S. Einzelpreis 6 M. 60 Pf.) —
Kmll August Junglishn. Studien zu Thukydides. Neue Folgc.(V, 95 S. Einzelpreis 3M. GO Pf.)

Sechster Band (unter der Presse).
Erstes Heft: Armand («anquy. De l’abio Planciade Fulgentio, Virgilli interprete.
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Hölxcr. Beiträge zu einer Theorie der lateinischen Semasiologie (unter der Presse).
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Erstes Heft: Ludwig Stein, Die Erkenntnistheorie der 8toa (zweiter Band der

Psychologie). (VIII. 389 8. 12 M.) — Zweites Heft: Katl Troukt, Des Aeueoa Irrfahrt von
Troja nach Karthago etc. Ucbertragung des ersten ond dritten Baches der Verglichen
Aeneis in Oktaven nebst Einleitung. (XX, 80 8. Einzelpreis 3 M. 20 Pf) Drittes Heft:
Ludwig Holzapfel. Beiträge zar Griechischen Geschichte. (80 8. Einzelpreis 2 M. 50 Pf.)

Die „BERLINER STUDIEN'* erscheinen in Bänden zu jo drei

Heften, welche auch zu einem höheren Preise einzeln abgegeben werden;
die Abnahme des ersten Heftes zum Subskriptionspreise verpflichtet gleich-

zeitig zur Abnahme der beiden folgenden Hefte des Bandes.

Neu eintreteuden Abonnenten werden die ersten beiden
Bände zur Bälfte des Preises = 18 Mark abgegeben.X
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Die Zeit der solonischen Gesetzgebung.

U nter den neueren Historikern besteht keine Meinungsverschieden-

heit darüber, daß das Archontat, in welchem Solon seine Gesetze

gegeben hat, in das dritte Jahr der 46. Olympiade = 594/3 v. Chr.

zu setzen ist. Die Angaben der Alten stimmen jedoch keineswegs

hierin überein. Das Jahr 594'3 findet sich bei Sosikrates, der

wahrscheinlich im zweiten Jahrhundert v. Chr. eine Schrift über

die Philosophenschulen (fdoiifvn $1380711) verfaßte (Diog. Laert.

I, 62), und bei Kyrill (adv. Jul. I, p. 12' ed. Anbert). Mit

diesen beiden Autoren stimmt Clemens Alexandrinus überein, indem

er Solons Blütezeit in das angegebene Jahr setzt (ström. I, 14,

p. 354 Pott.). Nach dem armenischen Text des Eusebius fand

dagegen die Gesetzgebung ol. 47, 3 (= 590'89 v. Chr.) statt,

welche Zeitangabe auch dem Suidas, der Solons Blütezeit in die

nämliche Olympiade setzt, Vorgelegen haben muß. Nach Hierony-

mus endlich erfolgte die Gesetzgebung ol. 47, 1 (= 592/ 1 v. Chr).

Bei dieser Verschiedenheit der Angaben entsteht der Verdacht,

daß den späteren Autoren über die Zeit der solonischen Gesetz-

gebung keine genaue Überlieferung mehr vorlag und sie daher

auf Kombinationen angewiesen waren. Wie wenig man sich auf

derartige Zeugnisse verlassen kann, zeigt eine Angabe des Stesi-

kleides, der nach Diog. Laert. II, 56 in einer vielleicht ebenfalls

im zweiten Jahrhundert v. Chr. abgefaßten Archonten- und

Olympionikenliste den Tod Xenophons gleichzeitig mit dem

Regierungsantritt Philipps von Makedonien in das erste Jahr der

105. Olympiade (360 59 v. Chr.) setzte, während derselbe die um

357/6 erfolgte Ermordung Alexanders von Pherä noch überlebt

Berliner Studien. VII. Baud. 3. Heft. 1
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hat (vgl. Xen. Hell. VI, 4, 35 mit Diod. XVI, 14). Was nun

aber Sosikrates im besonderen betrifft, so wird man dessen An-

gaben um so mehr mit Vorsicht aufnehmen müssen, als er den

Thaies ein Alter von 90 Jahren erreichen läßt, was mit dem

Zeugnis Apollodors, wonach derselbe im 78. Jahre starb, in

Widerspruch steht (vgl. Diog. Laert. I, 37 f). Nun soll aber

nach Kyrill (I, p. 12 d
) die Lebenszeit des Thaies sich von der

35. bis zur 58. Olympiade erstreckt haben. Dies stimmt zu der

Angabe des Sosikrates, wonach er 90 Jahre alt wurde. Mithin

wird Kyrill auch die unmittelbar auf diese Stelle folgende An-

gabe über die Zeit der solonischen Gesetzgebung aus Sosikrates

entnommen haben. Von Clemens Alexandrinus dürfte wohl das

Nämliche gelten.

Die bisherige Ansetzung der solonischen Gesetzgebung auf

ol. 46, 3 erscheint hiernach, da Sosikrates hierfür mutmaßlich die

alleinige Quelle ist, keineswegs hinreichend beglaubigt. Mit den

beiden anderen Versionen, wonach die Gesetzgebung zwei oder

vier Jahre nachher stattgefunden haben soll, steht es aber nicht

besser, da die Autoren, bei welchen sich dieselbe findet, sämtlich

der Zeit nach Christi Geburt angehören. Gegen die letztere

Datierung kann außerdem noch geltend gemacht werden, daß

nach dem marmor Parium (epoch. 37) zur Zeit der Einnahme

Krisas, für welche sich nach dem von 263 62 ausgehenden com-

putus B das Jahr 59(V89 ergiebt, nicht Solon, sondern Simoni-

des das Archontat bekleidete.

Eine weit sicherere Grundlage bieten dagegen die in sich

zusammenhängenden Nachrichten über Solons Wirksamkeit in Plu-

tarchs Biographie. Den Gewährsmännern, welche Plutarch be-

nutzte, Hermippos und Didymos, stand in den Gedichten Solons

eine vortreffliche Quelle zu Gebote. Daß sie dieselben wohl zu

verwerten wußten, zeigen zahlreiche bei Plutarch citierte Stellen.

Sie konnten also über die Reihenfolge der wesentlichsten Be-

gebenheiten in Solons Leben nicht im Zweifel sein.

Als die erste That Solons wird c. 8 ff. erwähnt sein Ein-

treten für die Befreiung von Salamis. Der Ruhm, welchen er

hierdurch gewonnen, wurde gesteigert durch den von ihm in der

Amphiktionenversammlung gestellten Antrag, das delphische Heilig-
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tum gegen die Übergriffe der Krisäer zu unterstützen.') An dem

hierauf gemeinsam in Angriff genommenen Kriege beteiligten sich

die Athener unter dem Oberbefehl des Alkmäon. Nun aber brachen

in Athen innere Kämpfe ans (c. 12), die schließlich dahin führten,

daß die durch die Ermordung der Kyloneer mit Blutschuld be-

fleckten Alkmäoniden sich auf Solons Veranlassung einem aus dem

Adel gewählten Gericht von 300 Mitgliedern stellten und auf

dessen Urteilssprnch ins Exil gingen. In diesen Wirren eroberten

die Megarer Nisäa und bemächtigten sich zum zweiten Mal der

Insel Salamis. Um die Götter, die ihren Zorn durch Wunder-

zeichen kundthaten, zn besänftigen, mußte Epimeuides von Kreta

die Stadt entsühnen. Hierauf kam es zu neuen politischen und

sozialen Kämpfen (c. 13), die durch die Gesetzgebung Solons bei-

gelegt wurden.

Man wird sich schwerlich dem Eindruck verschließen können,

daß hier ein in sich wohl zusammenhängender und die Begeben-

heiten in ihrer zeitlichen lteihenfolge mitteilender Bericht vorliegt.

Die Anordnung der Ereignisse erscheint insofern ganz naturgemäß,

als Solon, bevor ihm die verantwortungsvolle Aufgabe einer Gesetz-

gebung übertragen wurde, sich durch anderweitige hervorragende

Thateu Ansehen erworben haben mußte.

Man könnte allerdings geneigt sein, die Eroberung von

Salamis, bei der Pisistratns mitgewirkt haben soll (c. 8), im Hin-

blick darauf, daß derselbe erst 527 starb, mit Niese’) kurz vor

dessen erste Tyrannis, also zwischen 570 und 560 v. Chr. zu

setzen. Mit Recht findet jedoch Gutscliraid'1

), dessen Ansicht

Busolt 4
) zustimmt, in der „Frische, welche die Reste des Ge-

dichtes Salamis im Gegensätze zu der biderben, nüchternen Breite

der späteren aus der Zeit seines Alters atmen“, einen untriig-

') c. 11: y 2
r,

jiiv oyv d~‘j vgotuiv ev3c/£0; ?
(

v g Xd/.u>y zoi

’KüojiiziatJr, os xai o'.tßor'ftr, jlq).).ov ?v voi; T5M.r,3lv c'.siuv "uzsp voö

täpoü toi £v dsl.^oT; ui; /pi; ßoyjfftlv.

-j Historische Untersuchungen Arnold Schäfer gewidmet, Bonn

1882, p. 22.

3
) Vgl. Flach, Geschichte der griechischen Lyrik, II, 365, A 1.

*) Griechische Geschichte I, 521, A 1.

1
*
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liehen Beweis für die Richtigkeit der plntarehischen Datierung. ')

Die Darstellung Plntarchs ist nur insofern irrig, als die Er-

oberung von Salamis durch Solon mit der von Nisäa durch

Pisistratus (vgl. Herod. I, 59), welche beiden Ereignisse Justin

(II, 7 f.) sehr bestimmt auseinanderhält, zusammengeworfen2
) und

in folge hiervon eine doppelte Einnahme dieser beiden Punkte

dnreh die Athener vorausgesetzt wird. Duncker (Gesch. d.

Altert. VI, 244 ff.) trifft jedenfalls das Richtige, wenn er annimmt,

daß Salamis in der That von den Megarern wieder erobert, später

aber um das Jahr 570 v. Chr., nachdem Pisistratus durch einen

glücklichen Handstreich Nisäa genommen, auf Gmnd eines von den

Spartanern gefällten Schiedsspruches, bei welchem Solon die Sache

Athens vertrat (vgl. Plut. Sol. 10), gegen die Rückgabe Nisäas

von neuem an Athen abgetreten wurde.

Ein anderweitiges Argument gegen die chronologische An-

ordnung der Ereignisse bei Plutarch will Niese (a. a. O. p. 7)

darin finden, daß nach den in Delphi befindlichen Anfzeichnungen

das attische Kontingent, welches bei der Belagerung Krisas mit-

wirkte, von Alkmäon befehligt wurde (c. 11). Mit Recht nimmt

Niese an, daß derselbe dem Geschlecht« der Alkmäoniden ange-

hörte. Man wird in ihm sogar, wie es Vischer*) und Duncker
(VI, 150) gethan haben, den Sohn des Megakies, in dessen Ar-

chontat die Kyloneer niedergemetzelt wurden (Plut. Sol. 12), er-

blicken dürfen. Da die Archonten den Kyloneern die Sicherheit

ihres Lebens verbürgt hatten (Thuk. I, 126) und die Verant-

wortlichkeit hierfür namentlich dem an der Spitze des Kollegiums

') Auch 0. Müller, Geschichte der griech. Litt. I* t 207 findet,

daß diese Elegie offenbar am meisten von dem Feuer der Jugend in

sieh hatte.

*) Die erste von Plutarch erwähnte Version (c. 8), wonach die

Eroberung von Salamis durch den Überfall einer megarischen Ueeres-

abteilung am Vorgebirge Kolias ermöglicht wurde, geht in Wirklich-

keit, wie namentlich aus dem von Busolt (griech. Gesch. I, 521 A 1)

angezogenen Bericht des Taktikers Äneas (IV, 8 ff.) erhellt, auf die

Überrumpelung Nisäas.
s
) Über die Stellung des Geschlechts der Alkmäoniden in Athen,

Basel 1847, p. 11.
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stehenden Megakies zufiel, so war von nun an dessen ganzes Ge-

schlecht mit einer schweren Blutschuld behaftet. ') Dasselbe mußte

daher kurz vor Solons Archontat auf den Urteilsspruch eines

Adelsgerichts ins Exil gehen (vgl. oben p. 3). Niese glaubt nun

daraus, daß im heiligen Krieg die attische Heeresabteilung von

einem Alkmäoniden befehligt wurde, den Schluß ziehen zu müssen,

daß dieser Krieg erst nach der Bolonischen Gesetzgebung, durch

welche den Alkmäoniden Amnestie bewilligt worden sei, stattge-

funden habe.

Ein Beweis gegen die Richtigkeit der plntarchischen Dar-

stellung kann sich indessen hieraus nicht ergeben, da in derselben

(c. 12) die Verbannung der Alkmäoniden erst nach dem heiligen

Kriege erwähnt wird. Andrerseits ist es sehr fraglich, ob sie

durch ein solonisches Gesetz zurückberufen worden sind.

Nach dem Wortlaut des von Plutarch (c. 19) angeführten

Amnestiegesetzes sollten alle, die vor Solons Archontat mit einer

Atimie behaftet waren, volle Restitution erlangen außer den-

') Ich glaube dies deshalb ausdrücklich bemerken zu müssen, weil

Duncker (a. a. 0. p. 147 und 150) hierüber anderer Ansicht ist,

indem er annimmt, daß man außer Megakies auch seine Kollegen,

aber auch diese ausschließlich, ohne daß von Haus aus die übrigen

Geschlechtsangehörigen in Mitleidenschaft gezogen wurden, für der

Blutschuld teilhaftig gehalten habe. In diesem Falle müßten in-

dessen außer den Alkmäoniden noch andere Geschlechter beteiligt

gewesen sein, wovon jedoch in unserer Überlieferung nichts verlautet.

Man hat sich also augenscheinlich damit begnügt, dem Megakies die

ganze Verantwortung aufzubürden. Aber die Blutschuld ruhte nach

hellenischer Anschauung nicht nur auf ihm, sondern auf seinem

ganzen Geschlecht, so daß die Erinnerung hieran zur Zeit des Klisthcnes

und später vor dem Ausbruch des peloponnesischen Krieges von

neuem wach gerufen werden konnte (Hcrod. V, 70 ff. Thuk. I, 126.

Plut. Per. 33). Duncker bemerkt p. 147 selbst sehr richtig, daß bei

der religiösen Scheu der Griechen auch die Familie des Angeklagten

auf ewige Zeiten hatte verbannt werden müssen. Daß dies mit dem

Geschlechtc des Megakies bei dem zur Zeit Solons eingeleiteten Ver-

fahren in der That geschehen ist, erhellt deutlich aus Plutarchs Be-

richt (Sol. 12), wonach sich die Agitation der Kyloneer i:po; -oh-, dri

to5 Msyozksou; richtete.

Digitized by Google



6

jenigen, die auf dem Areopag (U 'Apefou rcayou) oder vor den

Epheten oder im Prytaneion von den Königen 1

) wegen Mordes

oder Gemetzels 5
) oder Strebens nach der Tyrannis verurteilt

worden waren und sich zur Zeit, als diese Verordnung erschien,

in der Verbannung befanden. Es handelte sich also keineswegs

um eine allgemeine Amnestie, sondern es waren bestimmte Kate-

gorieen von Verbannten ausgeschlossen. Meiner Ansicht nach kann

es nun keinem Zweifel unterliegen, daß unter den wegen Ge-

metzels Verurteilten eben die Alkmäoniden zu verstehen sind.

Daß sie durch ein solonisches Gesetz restituiert worden seien,

kann um so weniger angenommen werden, als die Einsetzung des

Gerichtes, dessen Urteilsspruch sie sich unterworfen hatten, von

Solon selbst veranlaßt worden war-.
3
) Ihre Rückkehr wird also

erst einige Zeit nach der solonischen Gesetzgebung, als die Partei -

*) D. h., wie Philippi (der Areopag und die Epheten p. 236)

und Lange (die Epheten und der Areopag vor Solon p. 227) richtig

bemerken, von den nach einander fungierenden Archonten-Königen.

*) et:'. oovi|) oipcgotaiv. Dal! osafai „Gemetzel“ oder „Massen-

mord“ bedeutet, nehmen auch Philippi (a. a. 0. p. 218) und

Duncker (p. 194) an. In dem nämlichen Sinne steht dieser Aus-

druck bei Isokrates Panath. 259: sv x(] (tcöXsi) £x«pxiax<üv oüSel; üv

iir’.ostjsuv oäts oxda’.v olixs axafei; otrrs sur«; ctvopOD; (EfEv^psva;.

*) Niese (p. 14) beanstandet allerdings diesen Punkt, indem er

geltend macht, daß Plutarchs Bericht nicht für beglaubigt gelten

könne, weil er Ungenauigkeiten enthalte. Eine solche erblickt Niese

in der Angabe, wonach die Leichen der Alkmäoniden über die Grenze

geschafft wurden, welcher Zug ihrer zweiten Verbannung zur Zeit des

Klisthenes entlehnt sei (Thuk. I, 126). In diesem Zusammentreffen

liegt aber keineswegs etwas Auffallendes. Wenn man bedenkt, daß

nach attischem Rechte leblose Gegenstände, die den Tod eines

Menschen verschuldet hatten, über die Grenze geschafft werden

mußten, so wird man es sehr glaublich finden, daß das bei der zweiten

Verbannung der Alkmäoniden eingeschlagcne Verfahren auch das erste

Mal zur Anwendung kam. Daß Thukydides die Wegscbaffung der

Leichen nur bei der ersten Verbannnung erwähne, kann ich nicht

finden*, denn die Worte xoü; re Ciuvxa? Ikaüvovtss zul x*uv xsffvsüixuiv xä

oaxä ävsXo’vxsx (das folgende E^ßakov hat Krüger jedenfalls mit Recht,

gestrichen) lassen sich sehr wohl auf beide Vorgänge beziehen.
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kämpfe zwischen den Pediäern, Paralern und Diakriern zum Aas-

bruch kamen (Herod. I, 59. Plut. Sol. 29), erfolgt sein. 1

) Das

einzige Argument, welches sich für eine Zurückberufung durch

Solon geltend machen läßt, ist der Umstand, daß die AlkmSoniden

nicht von einem der in der Klausel des Amnestiegesetzes genannten

Gerichtshöfe, sondern vielmehr von einem außerordentlicherweise

bestellten Gericht von 300 Mitgliedern verurteilt worden sind.

Aber es steht, zumal das Urteil als von dem jeweilig präsidieren-

den Archon-König ausgegangen bezeichnet wird, nichts im Wege,

die Worte £<j ’Apei'ou uoqoo von der Gerichtsstätte, auf der die

Verhandlung stattfand, zu verstehen, so daß das Gericht der

Dreihundert, welches in diesem Fall, wo es sich um vorsätzlichen

Mord handelte, auf dem Areopag zusammengetreten war, mit

eingeschlossen ist.
2
)

Waren nun die Alkmäoniden von der Amnestie ausgeschlossen,

so sind wir genötigt, der Darstellung Plutarchs gemäß den heiligen

Krieg noch vor Solons Archontat zu setzen. Mau könnte diese

Konsequenz vielleicht zu umgehen suchen durch die Annahme,

daß der heilige Krieg, welcher nach Kallisthenes (bei Athenäus

XIII, p. 560 c
) zehn Jahre vor der Einnahme Krisas (590) be-

gann, im Jahre 600 seinen Anfang genommen und Alkmäon nur

in den ersten Kriegsjahren die Athener befehligt habe, bald darauf

aber, noch bevor Solon zum Gesetzgeber ernannt wurde, verbannt

worden sei.
3

) Aber einmal stehen der zehnjährigen Dauer des

Krieges ernste Bedenken entgegen 4

) und sodann wäre in diesem

Falle in den delphischen Aufzeichnungen, durch die jedenfalls die

Namen der Feldherrn, die den Krieg siegreich zu Ende führten,

der Nachwelt überliefert werden sollten, nicht Alkmäon, sondern

vielmehr dessen Nachfolger genannt worden.

*) Dali die Alkmäoniden von der Amnestie ausgeschlossen waren,

nehmen auch Vischer (a. a. 0. p. 11) und Philippi (Areopag p. 231)

an. Vischer erblickt sogar in ihrer Entfernung eine notwendige Be-

dingung für das Gelingen der solonischen Gesetzgebung.
2
) Dieser Ansicht ist auch Philippi (a. a. 0. p. 231).
a
) Das vermutet Philippi (a. a. 0. p. 231, A 57.)

*) Vgl. Niese p. 16.
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Die solonische Gesetzgebung kann hiernach, da aaf den heiligen

Krieg znnächst die Verbannung der Alkmäoniden und sodann der

abermalige Verlast von Salamis und die Entsühnung der Stadt

durch Epimenides folgte, erst einige Zeit nach 590 v. Ohr. statt-

gefunden haben. Es ergiebt sich dies aber auch noch aus einer

anderweitigen in Plutarchs Bericht enthaltenen Angabe.

Im 14. Kapitel wird in anschaulicher Weise geschildert, wie

nach Solons Ernennung zum Archon sowohl die Häupter der sich

einander befehdenden Parteien als auch besonders seine Freunde

in ihn drangen, sich der Tyrannis zu bemächtigen. Die letzteren

machten geltend, daß er keinen Grund habe, die Alleinherrschaft

wegen ihres Namens zu verabscheuen, da dieselbe durch die Tüch-

tigkeit ihres Inhabers sofort zu einem Königtum werden könne,

wie aus früherer Zeit das Beispiel des (uns anderweitig unbekannten)

Tynnondas in Euböa und jetzt das des Pittakos in Mytilene zeige

(ujjrep o’jy. ipsTTj toü Xaßdvxos eußiit äv ßaailei'av 7evop.EvJ]v, xai

76fevr
(
|iev»]v jrpÄtepov piv Eäßotüai TuwcuvSav, vüv Sl MutiXt)vatou

lltTtaxöv qpTjpivot; nipawov). Solon verhielt sich jedoch gegen

dieses Ansinnen ablehnend, wofür als Beleg einesteils eine be-

zeichnende Äußerung, die er zu seinen Freunden that, andernteils

aber Verse an Phokos, der wohl ein Führer der Volkspartei war 1
),

angeführt werden. Im Folgenden werden
,
wahrscheinlich aus dem

nämlichen Gedicht, Verse citiert, in denen Solon die spöttischen

Äußerungen seiner Freunde darüber, daß er die dargebotene Ge-

legenheit nicht zu benutzen wage, wiedergiebt. Wenn nun Solon

hier auf die Ansichten seiner Freunde Bezug nimmt, so liegt die

Daß Phokos nicht zu den Freunden Solons gehörte, scheint

sich sowohl aus dem Zusammenhang als auch aus der Thatsache, daß

Solon ihm in für die Öffentlichkeit bestimmten Versen antwortete,

zu ergeben. Er war also wohl das Haupt einer politischen Partei.

Da nun, wie Diels (über die Berliner Fragmente der ’A&vaimv -oi.t-

vsia des Aristoteles p. 15. in den Abhandlungen der Berl. Ak. d. Wiss.

1885) mit Recht geltend macht, nicht der Adel und die Volkspartei,

die. nach der Darstellung Plutarchs (c. 14) beide dem Solon die Ty-

rannis angetragen haben sollen, sondern lediglich die Plebs an einer

solchen Regierungsform Interesse haben konnte, so wird man in

Phokos einen Führer der demokratischen Partei zu erblicken haben.

Digitized by Google



9

Annahme sehr nahe, daß jene andere Angabe, wonach dieselben

ihm das Beispiel des Tynnondas und Pittakos vorhielten, ebenfalls

ans seinen Gedichten entnommen ist. Mindestens aber beweist

diese Stelle soviel, daß der von Plutarch hier benutzte Autor die

solonische Gesetzgebung in die Zeit, in der Pittakos Asymnet

war, also zwischen die Jahre 590 und 580 v. Chr. 1

) gesetzt hat.

Dieser Ansatz erhält eine Bestätigung durch die neuerdings

gefundenen Fragmente der ’Afhrjvauov zoXirei'a des Aristoteles. Das

erste Blatt derselben enthält auf der Vorderseite die bekannten Verse,

in welchen Solon sich über die wohlthätige Wirkung der Seisachtheia

verbreitet, auf der Rückseite aber eine kurze Skizze der um die

politische Herrschaft geführten Parteikämpfe bis auf die Zeit des

Pisistratus. Sieht man von den wenigen unzusammeuhängenden Worten

zu Beginn dieses Bruchstücks ab , so ist die erste Thatsache, die

uns hier entgegentritt, das zweijährige Archontat des Daraasias, der

schließlich mit Gewalt zur Niederlegung seines Amtes gezwnngen

wurde (s'y.äaßr, ßuj T»jt dp-/%). Hierauf erfolgte zwischen den

mit einander streitenden Ständen ein Abkommen, wonach vier

Archonten aus den Eupatridcn, drei aus den Apoiken und zwei

aus den Demiurgen gewählt werden sollten. In dem Jahre nach

Damasias fungierten auf diese Weise gewählte Archonten (xai

') Nach Diog. Laert. 1, 74 regierte Pittakos zehn Jahre und

lebte nach Niederlegung seines Amtes noch weitere zehu Jahre. Da
er nach § 79 01. 52, 3 = 570*69 starb, so erstreckte sich seine

Asymnetie von 590-580. Aber man wird vielleicht cinwenden, daß

diesen Ansetzungen keine größere Autorität zukommc, als der des

solonischon Archontats aut 594'3. Hier liegt indessen allem Anschein

nach eine bessere Überlieferung vor: denn unmittel har vor der zuerst

citierten Stelle wird zum Beleg dafür, daß längere Zeit nach dem

Zweikampf zwischen Pittakos und Phryuon Periander das umstrittene

Achilleion den Athenern zusprach, die Chronik des Apollodor ange-

führt. Gleich im Folgenden wird allerdings ein von Sosikrates mit

geteilter Ausspruch des Pittakos erwähnt. Im nächsten hiermit in

innerem Zusammenhang stehenden und wohl gleichfalls auf Sosikrates

zurückgehenden Satze wird indessen Pittakos mit dem erst 560 zur

Regierung gekommenen Krösus in Verbindung gebracht. Die oben

erwähnten hiermit streitenden Daten stammen also aus einer anderen

Quelle.
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outoi tov (lera Aapaafav ljp[?av . . . Evtjauxov). Die Parteien beharrten

indessen durchaus bei ihren früheren Kämpfen (<?X<oc oe SiexeXouv

Ta rpoa[!k>j Ipt'Jovret] '), indem die einen einen Aulaß hierzn in der

Schuldentilgung hatten
,

durch die sie arm geworden waren
,

die

anderen aber durch die (neuerdings eingetretene 2
) große poli-

tische Umwälzung aufgebracht und wieder andere infolge des

alten Parteihasses gegen einander erbittert waren. In den folgenden

nur noch zum Teil erhaltenen Sätzen wird die Bildung der drei

vor der Tyrannis des Pisistratus sich befehdenden Parteien, der

Paralier, Diakrier und Pediäer, erwähnt und sind die Führer der

beiden ersteren, Megakies und Pisistratus, mit Namen genannt.

Bei unbefangener Betrachtung kann man diesen Bericht nur

in dem Sinne anffassen, daß der Kampf um die oberste Leitung

des Staatswesens
,

der nach dem Sturze des Damasias durch ein

von den Ständen eingegangenes Wahlkompromiß momentan beige-

lcgt worden war, durch den von Solon angeordneten Schuldenerlaß

und die von ihm eingeführten politischen Neuerungen wieder

vollends zum Ausbruch kam. Der erste Herausgeber der Frag-

mente, F. Blaß, hat in der That die Darstellung in dieser Weise

verstanden.*) Er irrte indessen insofern, als er zu Anfang des

Fragmentes den Namen des Eryxias, der der Tradition zufolge

der letzte zehnjährige Archon war, zu finden glaubte und daher

in Widerspruch mit der sonstigen Überlieferung auch in Damasias

einen auf zehn Jahre gewählten Archonten erblickte. Jetzt ist

man nicht mehr zweifelhaft darüber, daß nur der von Dionys

(III, 36) genannte Archon des Jahres 639,8 oder der im marmor

Parium (ep. 38), den Pindarscholien (hypoth. Pyth.) und bei

Diogenes Laertins (I, 22) erwähnte zweite Damasias, der im Jahre

586/5 das Archontat bekleidete 4

), in Frage kommen kann. Da

*) Diese Ergänzung, welche vor den sonst aufgestellten Vermu-

tungen den Vorzug verdienen dürfte, hat Diels (a. a. 0. p. 10, vgl.

p. 20) vorgescblagcn

*) Ich schließe mich hier an die von Diels vorgenommene Er-

gänzung: oi Xi -qj xol.iTcif ooT/spatvovTs; [o'.i xö vstoaxl] (iqöXrjv jqovtvi'.

psioßoXijv.

*) Im Hermes 1880, p. 373 ff. und 1881, p. 44.

4
)
Vgl. Diels a. a. 0. p. 11, A 2 und Busolt, griech. Besch. I

492, A 7.
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nun im Folgenden gleich auf die nach Solons Gesetzgebung ent-

brannten Parteikämpfe übergegangen wird, so ist jedenfalls an den

letzteren zn denken. Die von Bnsolt (griech. Gesch. I, 544)

hervorgehobene Thatsache, daß das nach dem Archontat des

Damasias hinsichtlich der Wahlen getroffene Abkommen nur ein

Jahr in Kraft blieb, wird darin ihre Erklärung finden, daß alsbald

darauf die solonische Gesetzgebung folgte. Ist diese Annahme
richtig, so ergiebt sich als Datum für dieses Ereignis, wenu

Damasias das Archontat 587/6 und 586/5 bekleidete, das Jahr

584/3, im anderen Fall dagegen, wenn die Amtsführung des

Damasias sich auf dio Jahre 586'5 und 585/4 erstreckte, das Jahr

583/2 v. Chr. Für die erstere Annahme spricht das Zeugnis

Diodors, wonach Drakon, dessen Gesetzgebung in das Jahr 621/0

füllt, [3] 7 Jahre vor Solon lebte. *)

Sieht man ab von der Aufhebung der Schulden
, so war das

Bestreben Solons augenscheinlich in der Hauptsache darauf ge-

richtet, dem Kampfe der drei Stände , der Eupatriden , Apoiken

und Demiurgen, die sich bisher scharf gesondert einander gegen-

über gestanden hatten, ein Ende zu machen. Dieser Zweck

wurde erreicht durch die Einteilung des Volkes in vier Census-

klassen und eine sich hieran knüpfende Abstufung der bürgerlichen

Rechte und Pflichten. So wenig es nun auffallen kann, daß nacli

•) Die Angabe Diodors ist überliefert durch ein Scholion zu

Demostb. Timocrat. § 211. Nach der Lesart der meisten und besseren

Handschriften betrug das Intervall zwischen der Lebenszeit beider

Gesetzgeber 47 Jahre, wofür der Monacensis 485 (A) und der Parisinus

2936 (R) die zu der gewöhnlichen Zeitrechnung stimmende Zahl 27

bieten. Die Ziffer 7 ist gesichert durch die wahrscheinlich aus

Diodor selbst entnommenen Verse des Tzctzes (Chil. V, 350 f.):

|uvd iird voö Apdxovvoj üiij 5s voy.ofpdf'j'j

jivsiui XöXo>» 'Anwos; Äsucspo; vop/>^pa:po;.

Wer die solonische Gesetzgebung 27 Jahre nach 621/20 setzt,

muH auf eine Emendation dieser Stelle verzichten und annehmen,

daß Tzetzes sich entweder versehen oder in seiner Vorlage bereits

eine verderbte Zahlenangabe gefunden hat. Für uns dagegen bietet

sich von selbst die Änderung dar: psfP srta zai vpwbcovva stt] toü

vojsofpdtpo'j , , ,
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Einfühlung einer Verfassung, die die politischen Hechte von dem

Maß des Grundbesitzes abhängig machte, die reichen Bauern der

Ebene zu den ärmeren des Gebirges und zu den gewerbtreibenden

Bewohnern der Küste in Gegensatz traten, so sehr würde es bei

der herkömmlichen Ansetzung der Gesetzgebung auf das Jahr 594

befremden, wenn alsbald die früheren Kämpfe der Stände wieder

zum Ausbruch gekommen wären. ') Durch die von Solon getroffene

Einrichtung verloren allerdings die des Grundbesitzes entbehrenden

Demiurgen den Zutritt zum Archontat, in welchem sie im Jahre

nach Damasias zwei Stellen inne gehabt hatten. Aber dies kann

ebenso wenig auffallen, wie die Thatsache, daß in Born die

Plebejer nach dem Dezemvirat, an welchem sie Anteil gehabt,

aufs neue vom Oberamt ausgeschlossen wurden. Das Wesentliche

der solonischen Gesetzgebung besteht eben darin, daß sie eines-

teils der materiellen Not des niederen Volkes zu Hilfe kam,

andemteils aber alle diejenigen, die nicht ein bestimmtes Maß
von Grundbesitz aufzuweisen hatten, von der Regierung ausschloß.

Durch diese Neuerung, welche Eupatriden und Nichteupatriden

gleichmäßig betraf, wurde der alte Gegensatz der Stände aufge-

hoben. Die reichen Grundbesitzer bildeten nunmehr für sich eine

geschlossene Partei, welcher die an der Küste wohnenden Ge-

werbtreibenden (Paraler) und die von Pisistratus zu einer besonderen

Partei organisierten Bauern und Hirten der höher gelegenen

Gegenden (Diakrier) gegenüber standen. 1
)

Auffallend ist es, daß Damasias das Archontat zwei Jahre

hinter einander bekleidet hat. Diese ganz anomale Erscheinung

) Holm (Gesell. Griechenlands I, 4G1, vgl. p. 480, A IG) betont

dies mit Recht und siebt sich daher, da er die solonisclie Gesetzgebung

in das Jahr 694 setzt, veranlaßt, den im Berliner Papyrus genannten

Damasias mit dem Archon des Jahres 639'8 zu identifizieren.

!
) Daß diese letztere Partei erst von Pisistratus gebildet wurde,

wird von Ilerodot (1, 59) ausdiücklich bezeugt. Die Darstellung

Plutarchs, der das Auftreten der drei Parteien zweimal (c. 13 und 29),

das eine Mal vor und das andere Mal nach Solon, erwähnt, beruht

also auf einem Irrtum, der vielleicht in einer Verwechslung der drei

vorsolonischen Stände mit den drei späteren Parteien seinen Grund

haben mag.
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bedeutet, wie Diele (a. a. 0. p. 13) richtig bemerkt, offenbar *

Usurpation und Tyrannis, wofür schon die Thatsache spricht, daß

er mit Gewalt zur Abdankung gezwungen wurde. Seine Stellung

wird eine ähnliche gewesen sein, wie in Rom die des Dezemvirs

Ap. Claudius, der nach zweijähriger Amtsführung sich noch weiter

in der Magistratur zu behaupten suchte und ebenfalls nur durch

Gewalt zum Rücktritt genötigt werden konnte. Aber die Parallele

dürfte sich wohl noch weiter führen lassen. Nach den Ausfüh-

rungen Mommsens (Röm. Gesch. I’, 284) kann kein Zweifel

sein, daß Ap. Claudius nicht etwa die Plebs bedrückte und von

ihr gestürzt wurde, sondern vielmehr ein Verfechter ihrer Interessen

war und schließlich einer vom Adel ausgegangenen Revolution

unterlag. In ganz analoger Weise haben wir uns die Stellung

des Damasias zu denken. Auch er stützte sich ohne Zweifel,

wie es später Pisistratus gethan hat, auf die Plebs.') Nur indem

er die große Masse des Volkes für sich gewann, konnte er bei

dem Ablanf seines Archontats seine Wiederwahl bewirken. Daß
durch ihn das niedere Volk an politischem Einfluß gewonnen hat,

geht am klarsten hervor ans der Thatsache, daß nach seinem

Sturze der Adel sich in die Notwendigkeit versetzt sah, den

Demiurgen zwei Stellen im Archontenkollegiom einzuräumen. In

den beiden Jahren, in denen Damasias das Archontat bekleidete,

ist dieser Stand wohl noch stärker in der regierenden Behörde

vertreten gewesen. Wie Appius Claudius am Ende seines ersten

Amtsjahres die Wahl von fünf Plebejern durchzusetzen wußte,

so wird auch Damasias seine Macht dadurch zu verstärken gesucht

haben, daß er Leute aus seiner Partei in das Archontenkollegium

brachte. Allem Anschein nach hat der Adel den Sturz des Gegners

nur dadurch herbeiführen können, daß er den beiden anderen

Ständen Konzessionen machte.

Bei solchen politischen Wirren lag allerdings in hohem Grade

die Notwendigkeit vor, durch eine geeignete Gesetzgebung Abhilfe

zu schaffen. Diese Aufgabe hat Solon gelöst. Wie schlimm vor

seiner Gesetzgebung die Verhältnisse waren, zeigt die Darstellung

Plutarchs (c. 13), wonach die Parteikämpfe damals ihren Kulmina-

') Dies nimmt auch Di eis p. IG an.
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tionspunkt erreicht hatten') und der in der größten Gefahr be-

findliche Staat nur noch durch eine Tyrannis gerettet werden zu

können schien.

Nachdem Solon zum Archon ernannt worden war, drangen

die Führer der Volkspartei und seine Freunde in der That in ihn,

sich der Tyrannis zu bemächtigen, welchem Ansinnen er sich

jedoch widersetzte. Die Äußerungen seiner Freunde, die in einer

auch nur kurzen Alleinherrschaft das höchste Gut erblickten,

giebt er (c. 14) wieder mit folgenden Worten:

jjftei.ov yap xev xpaxrpac, xloüxov ö^pßovov lajliev

xa! TupavvE'jja; ’A&rjvüiv [xoüvov rjpuepav ptav.

äjxöc osxepov Sedapbai xinxETpepfiat jevoj.

Diels (p. 14) ist geneigt, in dieser Schilderung des „hab-

gierigen, ephemeren Tyrannen“ eine Hinweisung auf Damasias zu

erblicken, der den kurzen Rausch seiner Usurpation mit Ver-

bannung oder auch Vermögensverlust gebüßt habe. Diese Auf-

fassung liegt in der That sehr nahe. Wer nun aber an der her-

kömmlichen Ansetzung der solonischen Gesetzgebung auf das

Jahr 594 festhält, muß annehmeu, daß die fraglichen Verse erst

nach Verlauf eines Dezenniums geschrieben sind, während es doch

viel mehr für sich hat, ihre Abfassung in eben die Zeit zu setzen,

in der Solon das Ansinnen, sich der Alleinherrschaft zu bemäch-

tigen, zurückgewiesen hatte. Auch setzt Plntarch oder der von

ihm benutzte Autor in der That voraus, daß die unmittelbar

vorher citierten, an Phokos gerichteten Verse noch vor der Gesetz-

gebung geschrieben sind.
2

)

Eine weitere Anspielung auf die Herrschaft des Damasias

darf man mit Diels (p. 16) im 36. Fragment der solonischen

') Nach Plutarch waren die sich befehdenden Parteien die Pediäer,

Paralier und Diakricr. Da indessen diese Gruppierungen sich erst

nach der solonischen Gesetzgebung gebildet haben (vgl. p. 12, A. 2|, so

ist anzunehmen, daß in dem Oiiginalbericbt die drei Stände der Eupa-

triden, Apoikcn und Demiurgen gemeint waren und Plutarch dieselben

mit den späteren Parteiungen verwechselt hat

*) Aus den Worten Solons xepawiSo; xs xai ßi»jc apsiUyou oü

ptava; xai x«T8lo-/'jva; z >, io; wird gefolgert: 56*v toSijl.ov,

öxi xai rpö vapotteata; psyaXijv o'J£av s’ysv.
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Gedichte erblicken. Solon äußert sich hier (v. IC ff.) über sein

Werk folgendermaßen:

ftsjp'jv öjiotuj; T<o xaxtü te xi'faftq)

Eufteiav ei; Exotaxov dpp.07a; Stxqv

£-(pa'J/a, xevxpov 3’ aXXo; «i; XajWuv

xaxoypaSr,; te xai tptXoxtT
l
p.<üv dvqp

oüx av xaxET/e Ärjfiov.

Nicht minder wird das abfällige Urteil, welches in einer

anderen noch vor der Seisachtheia verfaßten Elegie (4, 7 ff.) über

die Führer des Volkes ausgesprochen wird (dvjpioo ft’ fj-fEpnivtov

äStxo; v3o;, oiatv 2to!|iov ufipio; ix ps'/iXr,; aX^Ea xoXXa itaftsiv), auf

Damasias zu beziehen sein.

Hat Damasias, wie wir annehmeu, nach der Tyrannis gestrebt, .

so findet jetzt auch eine Bestimmung des solonischen Amnestie-

gesetzes (Pint. Sol. 19) eine angemessene Erklärung. Dasselbe

sollte keine Anwendung finden auf diejenigen, die wegen Strebens

nach der Tyrannis im Prytaneion verurteilt worden waren und sich

noch im Exil befanden. Man hat bisher unter dieser Kategorie

die Kyloneer verstehen zu müssen geglaubt Aber uns ist nur

soviel bekannt, daß diejenigen von ihnen, die bereit waren, sich

einem gerichtlichen Verfahren zu stellen, bevor es hierzu kam,

niedergemetzelt wurden. Man müßte also annehmen, daß Kylon

und sein Bruder, die sich vor der Katastrophe gefluchtet hatten

(Thuk. I, 126. Schol. Aristop. Eq. 445), und einige seiner Anhänger,

die bei den Frauen der Archonten Schutz fanden (Plut. Sol. 12),

nachträglich verurteilt worden seien. ') Da nun aber das kylonische

Attentat nach den neuesten Erörterungen 2
) mindestens bis zum

Jahre 624 hinaufgerückt werden muß, so daß zwischen diesem

Ereignis und der solonischen Gesetzgebung ein Intervall von

wenigstens vierzig Jahren liegt, so wird die fragliche Bestimmung

des Amnestiegesetzes wohl in erster Linie auf Damasias und seine

Parteigenossen bezogen werden müssen.

Für unsere Ansetzung der solonischen Gesetzgebung auf das

Jahr 584 läßt sich nun aber auch noch ein direktes Zeugnis an-

*) Dies vermuten Lange, die Epheten und der Arcopag vor

Solon, p. 240 und Philippi, der Areopag und die Epheten, p. 223.

s
) Vgl. ßusolt, griech. Gesell. I, 505.
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fuhren, welches schwerer wiegt, als sämtliche Angaben späterer

Chronographen. In der Rede gegen Timarch (§ 25) hebt Äschines

die Sitte der alten Redner hervor, die Hand beim Vortrag nicht

frei, sondern innerhalb des Gewandes zn halten, wofür als Beispiel

eine in Salamis auf dem Markt befindliche Statne Solons ange-

führt wird. Hiergegen bemerkt Demosthenes in der 343 2 ge-

haltenen Rede von der Tmggesandtschaft (§ 251), daß man diese

Statne erst vor 50 Jahren errichtet habe, während seit Solon

etwa 240 Jahre verflossen seien (ino I6Xidvoj 5k öjioö dtaxosid ioriv

i-rrj xa! TErcapaxovra vöv vuvl zapdvra /rp6vov). Fischer (Griech.

Zeittafeln p. 121) möchte auf diese Angabe ans dem Grande kein

Gewicht legen, weil dieselbe nur als allgemeine Zeitbestimmung

für Solon, nicht aber als Datnm für dessen Gesetzgebung ange-

sehen werden dürfe. Diese Erklärung ist jedoch wenig annehm-

bar, da die Alten die Zeit bedeutender Männer eben nach ihren

wichtigsten Thaten zu bestimmen pflegten und man bei Solon ohne

Zweifel zunächst an das Jahr der Gesetzgebung denken mußte.

Man darf also in der Angabe des Demosthenes eine Bestätigung

des von uns gewonnenen Ansatzes erblicken. 1

)

Derselbe wird aber auch noch gestützt durch eine ander-

weitige Erwägung. Zur Zeit des peloponnesischen Krieges be-

dienten sich die Athener, um das Mondjahr mit dem Sonnenjahr

auszugleichen, eines achtjährigen aus 5 Gemein- und 3 Schalt-

jahren bestehenden Oyklus. Auf das Gemeinjahr kamen 354 Tage,

während das Schaltjahr, welchem ein 30tägiger Monat zugelegt

wurde, 384 zählte. Durch diese Einrichtung erhielt das attische

Jahr genau die Durchschnittsdauer eines julianischen Jahres. Da-

gegen blieb die mittlere Länge des Monats hinter der des synodischen

‘) Duncker (Gescb. d. Altt. VI, 238), der Solons Archontat

nach der herkömmlichen Datierung in das Jahr 594/3 setzt, sucht die

Angabe des Demosthenes dadurch zu erklären, daß die solonische

Gesetzgebung eine ganze Reihe von Jahren erfordert habe. Aber

alsdann müßte man doch erwarten, dies in unseren Quellen ausdrücklich

überliefert zu finden. Daß eine vieles umfassende Gesetzgebung

auch rasch erledigt werden kann, zeigt da« Beispiel der römischen

Decemvirn, die in ihrem ersten Amtsjahr von den zwölf Gesetzestafeln

zehn fertig gestellt haben sollen (Liv. III, 34).
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Mondmonats etwas zurück, so daß in 16 Jahren zur Ausgleiehnng

drei Tage eingelegt werden moßten. ') Hierdurch ergab sich in

einem Zeitraum von 160 Jahren gegen das Sonnenjahr ein Über-

schuß von 30 Tagen. Durch die neueren chronologischen

Forschungen ist es nun festgestellt, daß im Winter 422/1 oder

421/0 die Auslassung eines Schaltmonats stattgefunden hat.’) Es

muß also damals seit Einführung der Oktaeteris ein Zeitraum von

etwa 160 Jahren verflossen gewesen sein. Setzt man voraus, daß

die Ausschaltung folgerichtiger Weise gerade im 160. Jahre dieser

Periode vorgenommen wurde, so ergiebt sich als Anfangsjabr der-

selben 581/80 oder 580/79. Wir kommen also hiermit nahezu in die

Zeit der solonischen Gesetzgebung, der eine Begelung des Kalender-

wesens zugeschrieben wird (Phrt. Sol. 25). Der Umstand, daß

der Cyklus nicht gleich in dem nächsten Jahre (583/2) begann,

findet leicht darin seine Erklärung, daß ein solches Jahr abge-

wartet werden mußte, in welchem der 1. Hekatomb&on die ihm

am meisten zukommende Stelle im Sonnenjahre einnahm. Da nun

Meton, der doch jedenfalls bestrebt gewesen sein wird, seinen

neunzehnjährigen Cyklus in Athen zn praktischer Geltung zu

bringen, den Hekatombäon des ersten Cyklusjahres am 16. Juli

432 v. Chr. beginnen ließ, so kann mit Wahrscheinlichkeit an-

genommen werden, daß die Mitte des julianischen Juli der dem

1 . Hekatombäon am meisten entsprechende Zeitpunkt war, welche

Voraussetzung durch den attischen Festkalender bestätigt wird.*)

') Unger, Zeitrechnung der Griechen und Römer (im Handbuch

der klass. Altertumswissenschaft, Bd. I). p. 570.

*) S. ebenda p. 587 f.

*) Es möge an dieser Stelle genügen, auf folgende Thatsachen

hinzuweisen. Das am 12. Skirophorion begangene Sonnenscbirmfest

Rillt naturgemäß, wie A. Mommsen (Heortol. p. 55) richtig bemerkt,

in die Zeit des längsten Tages, wo die Sonne ihren höchsten Stand

erreicht. Dies trifft vollkommen zu, wenn der erste Hekatombäon

dem 14. Juli entspricht, indem alsdann der vorhergehende 12. Ski-

rophorion auf den 26. Juni, also gerade in die Zeit der Sonnenwende

fällt. Unter der nämlichen Voraussetzung ergiebt sich für den

7. Thargelion, an welchem der Beginn der Ernte gefeiert wurde, als

julianiscbes Datum der diesem Zeitpunkt für Attika thatsächlich

BerUner Stadien. VII. Band. 3. Heft. 2
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Sind nnn seit der Einführung der Oktaeteris durch Solon bis

zum Jahre 422*1, in welchem nach Ungers wahrscheinlicher An-

nahme die Auslassung eines Scbaltmonats stattfand, regelmäßig

binnen 16 Jahren, um die Übereinstimmung mit dem Mondlauf zu

wahren, 3 Tage zugelegt worden, so stellt sich der Anfang des

Jahres 581/0, ebenso wie der des Jahres 421/0 (vgL Unger a. a. 0.

p. 589), auf den 14. Juli, so daß dieses Jahr unter den auf 584/3

folgenden Jahren als das zum Beginn eines Cyklus geeignetste

erscheinen mußte.

entsprechende 22. Mai (über die Zeit der Ernte vgl. die dritte

Abhandlung über die chronologische Anordnung der Begebenheiten

von der Schlacht bei Leukimme bis zum ersten Einfall der Pelo-

ponnesier in Attika). Der Forderung A. Mommsens (Heortologie,

p. 12, A 1) „der historische Kalender muß sich die Aufgabe stellen,

die Thargelien in die Zeit der beginnenden Ernte zu bringen“, ist

hiermit in dem wünschenswertesten Maße genügt.
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Athen und Persien

von 465 bis 412 v. Chr.

Nach Kimons Doppelsieg am Eurymedon soll zwischen Athen

und Persien ein Friede zn stände gekommen sein, in welchem

die Perser sich verpflichteten, ihre Landtrnppen drei Tagemftrsche

vom Meere znriickzuhalten, mit ihren Kriegsschiffen aber den

zwischen den kyaneischen und den chelidonischen Inseln (oder

Pbaselis) gelegenen Küstenstrich nicht zn passieren. Neben dieser

Überlieferung existierte eine andere, die den Friedensschlnß mit

Kimons kyprischer Expedition (449 v. Chr ) in Verbindung

brachte. 1

)

*) Nach der Schlacht am Eurymedon wird der Friede gesetzt von

Plutarch (Cim. 13), Ammianus Marcellinus XVII, 11, 3 und, wie es

scheint, auch von Aristides (Panath. p. 249 Dind.), Himerius (orat.

II, 29) und Suidas (s. v. Kipiuv). Ebenso muß die dem Kallisthones

vorliegende Überlieferung den Frieden mit jenem Ereignis in Ver-

bindung gebracht haben; denn im anderen Falle hätte er als Beweis

gegen den Frieden nicht die von Ephialtcs über die chelidonischen

Inseln hinaus unternommene Seefahrt (Plut. Cim. 13) erwähnen können,

da Ephialtes, wie Duncker (Sitzungsber. der K. Preull. Ak. d. Wiss.

z. Berlin 1884, p. 797) richtig bemerkt, spätestens 457 gestorben ist.

Die zweite Version findet sich bei Ephoros (Diod. XII, 4, 5), Aristodemos

(13, 2) und Lykurg (in Leocr. 72). Der Letztere bemerkt von den

Athenern, indem er ihre Kümpfe mit den Persern feiert, sie hätten

am Eurymedon hundert Trieren genommen und, was bei ihrem Siege

die Hauptsache sei, sich nicht mit dem salaminischen Tropaion be-

gnügt, sondern den Barbaren durch einen Vertrag feste Grenzen ge-

zogen. Der Friede wird also hier nach der Schlacht bei dem kyprischen

Salamis gesetzt, was Krüger (hist phil. Stud. 1, 126) Terkannt bat.

Eine Verquickung der beiden Überlieferungen liegt vor bei Suidas s. v.

2*
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Die Geschichtlichkeit des Friedens ist bereits im Altertum

von Kallisthenes') nnd Theopomp1
) bestritten worden. Unter den

Neueren haben zuerst Dahlmann3
) nnd Krüger4) die Tradition

einer eingehenden Prüfung unterzogen und gewichtige Gründe

gegen den Frieden geltend gemacht. Seitdem ist die Frage in

zahlreichen Schriften erörtert und bald in diesem, bald in jenem

Sinne entschieden worden.
5

)

KaXXia;, wonach ein von Kimon geschlossener Friede durch Kallias

bestätigt wurde. Daß im Zusammenhang mit dem Frieden die 446

erfolgte Invasion der Peloponnesier in Attika erwähnt wird, beruht

wohl nur auf Konfusion. — Ob als südöstlicher Grenzpunkt die cheli-

donischen Inseln genannt werden oder das nicht weit jenseits gelegene

Phaselis, ist im wesentlichen gleichbedeutend. Die letztere Angabe

erscheint insofern glaubwürdiger, als Phaselis nach der Schlacht am
Eurymedon dem delisch-attischen Bunde beigetreten war (Plut. Cim. 12)

;

doch eigneten sich ihrer Natur nach die cbeüdonischen Inseln mit

dem gegenüberliegenden gleichnamigen Vorgebirge mehr dazu, einen

Grenzpunkt abzugeben.

>) Plut. Cim. 13.

*) Ilarpocrat s. v. ’Avvuoi; (ptfpuasi.

3
) Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte, Bd. I, Altona 1822,

p. 1-148.
4
J Historisch-philologische Studien, I, 74—143.

5
) Gegen die Geschichtlichkeit des Friedens haben sich außer

Dahlmann und Krüger ausgesprochen: W. Herbst, zur Geschichte der

auswärtigen Politik Spartas I, Leipzig 1853, p. 47. E. Curtius,

Griech. Gesch. II 4
, p. 184 und 811, A. ICO. Dikema, disputatio histo-

rica de pace Cimonica, Groningen 1859. Bemmann, recognitio

quaestionis de pace Cimonica, Greifswald 1864. Oncken, Athen u.

Hellas II, 130 ff. Duncker, Sitzungsber. der K. Preuß. Ak. d. Wiss.

1884, p. 785 ff. und Geschichte des Altertums, N. F. II, 37 ff. Dagegen

sind für den Frieden eingetretenr Lachmann, de pace Cimonica

dissertatio, Breslau 1835. Grote, history of Greece V, 454 ff. E. Müller,

Rh. Mus. 1859, p. 151 ff. und über den kimonischen Frieden, Freiberg

1866 u. 1869. Hiecke, de pace Cimonica, Greifswald 1863. Wie-
gand

,
quaestionis de pace quae fertur Cimonica epicrisis, Marburg 1870.

A. Schmidt, das Perikleische Zeitalter I, 279 ff. Wilamowitz-
Möllendorff (Philol. Untersuchungen I, 76). Busolt in Sybels histor.

Zeitschr. Bd. 48 (1882), p. 385— 416. Ranke, Weltgeschichte, I, 859.

Nöldeke, Aufsätze zur persischen Geschichte, Leipzig 1887, p. 52 f.
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Einig int man darüber, daß ein Friede, wenn er geschlossen

wurde, nnr nach der kyprischen Expedition zu stände gekommen

sein kann. Gegen einen Frieden nach der Schlacht am Eurymedon

spricht der nicht lange nachher von den Athenern nnternommene

Zug nach Kypros (Thnc. 1, 104, 2) and die sich hieran schließende

Intervention in Ägypten (460 v. Chr.). Nach 440 kam es

wenigstens nicht mehr zn größeren Unternehmungen, indem

Perikies die Streitkräfte Athens für den bevorstehenden Ent-

scheidnngskampf mit Sparta zusammenznhalten suchte (Pint.

Per. 20). Die Verteidiger des Friedens glauben daher denselben

für ein Werk dieses Staatsmannes halten zu müssen.

Wenn nun aber auch nach 449 die größeren Unternehmungen

ruhten, so war der Zustand doch keineswegs ein derartiger, wie

man ihn nach einem Friedensschlüsse erwarten sollte. Fast un-

ausgesetzt finden wir, daß der eine oder andere Teil den Be-

stimmungen des angeblichen Vertrages znwiderhandelt. Niemals

wird jedoch von Thnkydides, so oft er derartige Vorfälle er-

wähnt, von der Verletzung bestehender Verträge gesprochen.

Wir stellen die Thatsachen, die uns hauptsächlich gegen einen

449 geschlossenen Frieden zu sprechen scheinen, im Folgenden

kurz zusammen.

Als im Jahre 445/4 die Athener von einer Hungersnot heim-

gesucht wurden, sandte ihnen Amyrtäos, der sich bis dahin an

der Spitze der aufständischen Ägypter im Nildelta gegen die

Perser behauptet hatte, 30 000 Scheffel Weizen. 1

) Es ist klar,

daß Amyrtäos durch diese außerordentlich große Spende die

Athener bestimmen wollte, ihn durch ein Hilfsheer zu unterstützen,

wie sie es vorher während des kyprischen Feldznges gethan hatten

(Thnc. I, 112). Eine solche Hoffnung konnte er sich aber doch

wohl nnr dann machen, wenn der Kriegszustand zwischen Athen

') Philocbor. fr. 90 M. (=sebol. Aristoph. Vesp. 718), vgl. Plut.

Per. 37, wonach die Spende 40000 Scheffel betragen haben soll.

Daß die Sendung nicht, wie es in dem Auszug aus Philochoros heißt,

von Psammetich, dem König der Libyer, sondern von Amyrtäos her-

rührte, hat Duneker, Oescb. des Altertums, N. F. II, p. 99, Al
richtig bemerkt. Plutarch nennt keinen Namen, sondern spricht

schlechtweg von dem König der Ägypter.
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nnd Persien noch fortdauerte. Die Athener tragen ihrerseits kein

Bedenken, die Spende anzunehmen, und zeigten in der That

Neigung, von neuem zn intervenieren, was jedoch durch Perikies

verhindert wurde (Plut, Per. 20). Die Opposition des Perikies

hatte indessen nach dem uns vorliegenden Bericht nicht etwa

ihren Grand in der Rücksicht auf einen bestehenden Vertrag,

sondern vielmehr in dem Bestreben, die Streitkräfte Athens gegen

Sparta zu konzentrieren. War aber aus eben diesem Grunde

vorher auf Betreiben des Perikies Friede mit Persien geschlossen

worden, so sollte man doch erwarten, hei Plutarch eine Andeutung

hiervon zn finden.

Ein etwa um dieselbe Zeit von den hellenischen Städten am
Pontos ergangenes Hilfegesuch blieb dagegen nicht unerhört.

Perikies selbst erschien dort mit einer stattlich ausgerüsteten

Flotte.’) Eine Abteilung derselben unter Lamachos befreite die

Sinopeer von ihrem Tyrannen Timesilaos. Zu ihrer Sicherung

gegen fernere Angriffe erhielt die Stadt später 600 attische

Klernchen. In jene Zeit fällt auch, wie Duncker (Gesch. d.

Altert. N. F. II, 109) wohl mit Recht annimmt, die Neugründung

der jenseits des Halys gelegenen phokäischen Pflanzstadt Amisos

durch attische Kolonisten unter der Führung des Athenokles. 2
)

Ohne Zweifel haben die Athener damals auch die für ihren Korn-

bedarf so wichtige Handelsverbindung mit Pantikapäon angeknüpft

und sich in dem nicht weit davon entfernten Nymphäon festge-

setzt, welches eine Zeit lang Tribut nach Athen zu entrichten

hatte.’) Ebenso wird die Einführung des später bestehenden

’) Plut Per. 20. Nach dem hier gegebenen Bericht sollen die

Athener durch die im Pontus errungenen Erfolge von solchem Selbst-

vertrauen erfüllt worden sein, daß Bie daran dachten, sich wiederum

Ägyptens anzunehmen. Das Hilfegesuch des Amyrtäos fällt hiernach

ungefähr mit der pontischen Expedition zusammen. Vgl. Duncker,
Gesch. d. Altert. N. F. II, 107, A 1 und Sitzungsberichte der Berl. Ak.

d. Wiss. 1885, p. 633 ff.

’) Theopomp bei Strabo XII, 547 (fragm. 202 M.}, vgl. Plut. Lu-

cull. 19 und Appian Mithr. 8.

*) Craterus bei Harpocr. und Photius s. v. Nu)i<pa'.ov.
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Sundzolls 1

) mit dieser Expedition in Verbindung gebracht werden

müssen. Auf diese Weise wurde der Pontus so zu sagen zu einem

attischen Binnenmeer. Wie läßt sich aber hiermit das Bestehen

eines Vertrages vereinigen, in welchem die kyaneischen Inseln am
Bosporos als Grenzpunkt festgesetzt waren? Wenn sich die

Perser verpflichteten, ihre Kriegsschiffe jenseits dieser Linie zu

halten, so müßte diese Bestimmung doch auch umgekehrt für die

Athener gegolten haben. Perikies würde also durch die pontische

Expedition einen Frieden gebrochen haben, der, wie man an-

nimmt, auf seine eigne Veranlassung geschlossen worden war.

Etwa vier Jahre später findet Zopyros, der Sohn des Mega-

byzos, nach einem verunglückten Aufstandsversuch bei den Athe-

nern Aufnahme (Ctes. Pers. 43). Um die nämliche Zeit unter-

stützt der in Sardes residierende Satrap Pissuthnes die Samier bei

ihrer Erhebung gegen Athen (Thuc. I, 115. Diod. XII, 27. Plut.

Per. 25). Die attischen Besatzungstruppen, die sich den Samiern

ergeben mußten, werden von ihm in Gewahrsam genommen. An
ein eigenmächtiges Verfahren des Satrapen kann hier aus dem

Grunde nicht gedacht werden, weil er zur Unterstützung der

Samier die phönikische Flotte in Bewegung setzte
2
), wozu er doch

jedenfalls der Einwilligung des Königs bedurfte.

’) Vgl. Duncker, Gesch. d. Altert., N. F. II, 113 t
2
) Daß die phönikische Flotte in der Ihat im Anzug begriffen

war, kann nicht bezweifelt werden. Auf ein leeres Gerücht hin würde

sich Perikies keinenfalls entschlossen haben, die Belagerungsflotte vor

Samos um 60 Schiffe zu schwächen (Thuc. I, 116, 31 und einer Nieder-

lage anszusetzen. Er mußte auch zuverlässige Nachrichten haben, da

schon zuvor eine Anzahl von Schiffen zur Beobachtung nach Karien

gesandt worden war (116, 1). Das Erscheinen der phönikischen Flotte

war auch den Samiern gemeldet worden, die ihr fünf Schiffe ent-

gegenschickten. Nachdem es den Samiern gelungen war, die Blokade

zu sprengen, verstrichen bis zum Wiedererscheinen des Perikies noch

14 Tage. Da er nach dem glaubwürdigen Bericht des Thukydides

nur bis nach Kaunos gesegelt war, so kann seine lange Abwesenheit

nur in dem wirklichen Vorhandensein einer ernsten Gefahr ihren

Grund haben. Bei der Ankunft des Pcrikles wird die phönikische

Flotte, deren Befehlshaber in Erinnerung an die früheren Niederlagen

schwerlich geneigt war, es auf eine Schlacht ankommen zu lassen,
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Während durch das Eingreifen des Pissuthnes die Belagerung

von Samos sich in die Länge zog, benutzte andrerseits der Satrap

diese Lage, um auf dem kleinasiatischen Festland einen Teil des

früher verlorenen Terrains wiederzugewinnen. Die karische Stadt

Kannos, welche noch während des samischen Krieges Tribut ent-

richtete, befindet sich unmittelbar nachher, wenn auch nur

vorübergehend, in persischem Besitz.') Eine Anzahl anderer in

Karien gelegener Orte ging sogar auf die Dauer verloren5), was

die 436/5 vollzogene Vereinigung des karischen Quartiers mit dem
jonischen zur Folge hatte. Im Jahre 430 eroberten die Perser

Kolophon und legten bald darauf auch bei Notion, wohin sich die

attisch gesinnten Kolophonier geflüchtet, ein Kastell an, welches

427 von dem athenischen Strategen Paches durch verräterischen

Überfall genommen wurde (Thuc. III, 34). Als kurz zuvor der

zum Entsatz des belagerten Mytilenes ahgesandte, aber zu spät

erschienene spartanische Admiral Alkidas an der jonischen Küste

kreuzte , machten ihm Verbannte aus den dortigen Städten

Hoffnung, wenn er Ionien zum Abfall von Athen zu bringen

suche, hierfür die Unterstützung des Pissuthnes zu gewinnen

(Thuc. in, 31). Während so der Besitzstand des delisch-attischen

Bundes fortwährend feindlichen Angriffen ansgesetzt war, unter-

ließen es auch die Athener nicht, ihrerseits den Persern Abbruch

zu thun. Im Sommer 424 unternahm Lamachos eine Fahrt nach

dem Pontos, auf welcher er das unter persischer Oberhoheit

stehende Heraklea zur Zahlung einer Kontribution zu zwingen

suchte (Thuc. IV, 75. Just XVI, 3). Um die nämliche Zeit

wurde das attische Bundesgebiet weit über den angeblichen

Grenzpunkt Phaselis hinaus bis nach der kilikischen Stadt Kelen-

deris ausgedehnt, die wir anf der Tributliste des Jahres 425 4

verzeichnet finden.3
) Nach Köhlers nicht unwahrscheinlicher

sich zurückgezogen haben. Ihren Zweck, den Sandern Erleichterung

zu verschaffen, hatte die Diversion immerhin erfüllt.

*) Ctes. Pers. 43. Im Jahre 436'5 findet sich Kaunos wiederum

auf der Tributlistc.

*) Vgl. Busolt im Philologus 1882, p. 685. Löschcke, de

titolis quibusdam Atticis p. 11 ff.

s
) C. I. A. I, 37. Die Behauptung Busolta (Histor. Zeitschr.
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Vermutung bat sogar die an der Südspitze Phönikiens gelegene

Stadt Dora zeitweilig dem Bunde angehört 1

)

Von dem Bestehen eines Friedensvertrages kann unter solchen

Umstanden unmöglich die Rede sein. Ware ein solcher ge-

schlossen worden, so mußte Thnkydides ihn bei der Erzählung

der kyprischen Expedition notwendig erwähnen. E. Müller

(über den kimonischen Frieden, 2. Teil, p. 33 ff.) sucht allerdings

dieses Argument zu entkräften, indem er geltend macht, daß

auch in der ausführlich gehaltenen Darstellung des pcloponnesischen

Krieges die während der ersten Kriegsjahre von den Athenern

nnd Spartanern mit Persien geführten Unterhandlungen meist

übergangen werden. Hier erklärt sich indessen das Schweigen

des Thukydides dadurch, daß diese Verhandlungen auf den Gang

des Krieges, den er beschreiben wollte, keinen Einfluß hatten.

Anders steht es indessen mit dem fraglichen Friedensschluß. Da
die die Pentekontaetie behandelnde Episode sowohl die Unter-

nehmungen der Hellenen gegen einander, als auch die gegen die

Barbaren zum Gegenstand hat (vgl. I, 118, 2), so mußte ein

Friede, durch den der Krieg mit den Persern beendigt wurde,

notwendig Erwähnung finden. Wir haben bereits bemerkt, daß

Thukydides bei der Erzählung der später zwischen Persern und

Athenern stattgehabten Feindseligkeiten einen Vertrag, der durch

dieselben verletzt worden wäre, nirgends erwähnt. Daß ein

solcher ihm unbekannt war, erhellt aber auch auf das Deutlichste

aus der Rede, die er zu Anfang des dritten Buches die mytile-

näischen Gesandten in der peloponnesischen Bundesversammlung

in Olympia halten läßt. Die Gesandten suchen den Abfall ihrer

Vaterstadt von Athen damit zu rechtfertigen, daß das Verhältnis

der Bundesgenossen zu dem leitenden Vorort im Laufe der Zeit

ein anderes geworden sei. „Wir haben uns mit den Athenern

nicht zur Unterjochung der Hellenen verbündet, sondern um sie

von dem Meder zu befreien. Und so lange sie die Führung in

Bd. 48, p. 411), daß Phaselis als unverdächtiger Grenzpunkt bestehen

bleibe, erweist sich hierdurch als irrig.

') Urkunden nnd Untersuchungen zur Geschichte des deliseh-

attischen Bundes, p. 121, A. 3.
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der Art und Weise handhabten, daß Gleichheit bestand, folgten

wir willig; als wir aber sahen, daß sie die Feindschaft mit dem

Meder aufgaben (diretS-fj äl etupcü|j.ev aikoü« G)v toü MijJoo l^ßpav

dvievta«), dagegen die Unterwerfung der Bundesgenossen herbei-

zuführen suchten, waren wir nicht mehr ohne Sorge“ (in, 10, 3 ff.).

Die 449 erfolgte Einstellung der Offensive konnte von einem

Redner, der die attische Politik angriff, sehr wohl als ein Auf-

geben der Feindschaft bezeichnet werden. Wäre aber ein förm-

licher Friede geschlossen worden, so hätte Thukydides gewiß

nicht verfehlt, die Gesandten auf eine solche Thatsache, durch

die die Grundlage des Bundes geradezu aufgehoben worden

wäre, ausdrücklich hinweisen zu lassen.

Man wird diesen gegen einen Friedensschluß sprechenden

Gründen vielleicht auch noch die Erwägung hinzufugen können,

daß Herodot, der sich die Aufgabe gestellt hatte, den Kampf der

Hellenen mit den Barbaren zu schildern, seine Darstellung, statt

sie mit der Zurückweisung des persischen Angriffes abzubrechen,

bis zur völligen Beendigung des großen Kampfes hinabgeführt

haben würde.

Aber es fehlt auch nicht an einem positiven Zeugnis dafür,

daß nach 449 der Krieg noch fortdauerte. Als Perikies im Jahre

447 /6') den Antrag stellte, zur Errichtung der von ihm geplanten

Bauten die Bundesgelder heranzuziehen, machten, wie Plutarch

(Per. 1 2) erzählt, seine Gegner geltend, daß Hellas arge Gewalt

und offene Tyrannei erfahre, wenn es sehen müsse, wie die

Athener mit den für den Krieg zwangsweise entrichteten Bei-

trägen (roTc eiiKpepopivoic dvaYxawoj jtpocxivwöXEjiov) ihre Stadt

schmückten und vergoldeten. Hierauf entgegnete Perikies, die

Athener seien den Bundesgenossen wegen der Verwendung der

Gelder keine Rechenschaft schuldig, indem sie für sie den Krieg
führten und die Barbaren zurückhielten (itpoito Xe(j.oüvtec aüttüv

xai to!»{ ßapßapouc dvefpfovTsj). Der hier von Plutarch benutzte

Autor, welcher wahrscheinlich kein anderer als der Zeitgenosse

’) Über die Zeit des Antrages vgl. Sauppe in den Nachrichten

der Gött. Ges. d. Wiss. 1865, p. 247 ff. und in seiner Abhandlung
über die Quellen Plutarchs im Leben des Perikies, p. 31.
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Stesimbrotos von Thasos ist
1

), weiß also von einem Friedens-

schlüsse nichts.

Einen Beweis filr einen solchen hat man allerdings darin

finden wollen, daß in den ersten Jahren des peloponnesischen

Krieges zwischen Athen and dem Orient Handelsbeziehungen be-

standen (Thnc. II, 69, 1. Fsendoxenoph. rep. Ath. 2, 7). Ein

sicherer Schloß kann indessen hieraas am so weniger gezogen

werden, als Athen noch im Winter 412/11, obwohl im vorher-

gehenden Sommer Persien bereits mit Sparta ein Bündnis ge-

schlossen hatte (Thnc. VIII, 18), mit Ägypten Handel trieb

(Thnc. Vin, 35, 2).

Wenn hiernach sowohl die tliatsächlichen Verhältnisse als

auch die bessere Überlieferung der Annahme eines Friedensver-

trages widersprechen, so wird doch schwerlich in Abrede gestellt

werden können, daß jene Tradition einen geschichtlichen Kern in

sich schließt. Oncken (Athen and Hellas II, 142) glaubt die-

selbe darauf zurückfahren zu müssen, daß die unmittelbaren Feind-

seligkeiten nach Kimons kyprischem Feldzug aufgehört hätten.

Es ist indessen, wie wir bereits gesehen haben, nur in den

größeren Unternehmungen ein Stillstand eingetreten, während der

kleine Krieg fast unausgesetzt fortdauerte. Mehr Wahrschein-

lichkeit dürfte daher die von Kleinert’), Curtius und Duncker
vertretene Ansicht haben, wonach die Erzählung von dem Frieden

ihren Grand hat in Unterhandlungen, die thatsächlich zwischen

Athen nnd Persien stattgefunden haben.

Diese Annahme findet eine Stütze in einer Angabe Herodots

(VII, 151), wonach mit einer argivischen Gesandtschaft, die sich

viele Jahre nach den Perserkriegen nach Susa zu Artaxerxes be-

gab, um die in jener Zeit zwischen Argos und Persien ange-

knüpften freundschaftlichen Beziehungen zu erneuern, athenische

Gesandte unter der Führung des Kallios, des Sohnes des Hippo-

') Vgl. meine Untersuchungen über die Darstellung der griechischen

Geschichte von 489 bis 413 v. Chr., Leipzig 1879, p. 149 ff., wo auch

ein aus dem nämlichen Kapitel von A. Schmidt (Perildeisches Zeit-

alter I, 283) entnommenes Argument für den Frieden widerlegt wird.

’) Beiträge zu den theologischen Wissenschaften von den Pro-

fessoren der Theologie zu Dorpat, 2. Bd., Hamburg 1833, p. 206 ff.
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nikos, zusammentrafen. 1

) Worin der Zweck dieser Gesandtschaft

bestand, wird nicht angegeben; Herodot sagt nur, sie sei einer

anderen Angelegenheit halber (erepou itp^gato« «tvexat) gekommen.

Aber man wird schwerlich annehmen können, daß es sich um
etwas anderes als den Abschluß eines Friedens gehandelt hat, da

die Gesandten in einer Angelegenheit von geringerer Bedentnng

sich wohl nicht zum König selbst begeben haben würden.

Duncker vermutet nun, diese Gesandtschaft sei 449 auf

Veranlassung des Perikles nach Susa abgeordnet worden. Im

Hinblick auf die gespannten Beziehungen zu Sparta, die den

baldigen Ausbruch eines Krieges befürchten ließen, habe Athen

allen Grund gehabt, mit Persien, wenn nicht einen Frieden, so

doch wenigstens einen modus vivendi zu vereinbaren. Kallias sei

daher nach Susa gesandt worden mit dem Anerbieten, daß die

Athener, wenn der König seine Truppen drei Tagemärsche von

der Küste und seine Kriegsschiffe jenseits der kyaneischen und

der chelidonischen Inseln zurückhielte, ihrerseits das Gebiet des

Königs nicht mehr angreifen würden. Bevor man indessen die

Verhandlungen eröffnete, sei es notwendig gewesen, die Bundes-

genossen hiervon zu benachrichtigen, indem man den Beschluß,

durch welchen die Grundlagen der Unterhandlung nnd die der

Gesandtschaft zu übertragenden Vollmachten festgestellt wurden,

durch Eingrabung in Stein publizierte. Dies sei das Psephisma,

welches Krateros in seine Sammlung aufgenommen habe und dessen

Echtheit von Theopomp, dem eine Wiederholung der Inschrift

in jonischem Alphabet Vorgelegen, bestritten worden sei. An dem

*) Die Glaubwürdigkeit dieser Nachricht unterliegt keinem

Zweifel. Wenn Herodot sagt aepraasiu 8s vothoiat (der früheren .

perserfreundlichen Haltung der Argiver) xoi tovSa vov ko-jov Ufooat

tiv«c ‘EXXijvcuv zoM.ota! ütsat favepov fsvopsvov Toihu>v, so bedeutet

hier ko'fo; nicht „Erzählung, Überlieferung“, sondern, wie Stein
mit Verweisung auf I, 21 richtig bemerkt, „Vorfall, Ereignis“

(eigentlich „Geschichte“). Dadurch, daß Herodot die Verantwortlich-

keit für diese Nachricht, die die argivische Politik im schlimmsten

Lichte erscheinen läßt, nicht auf sich nehmen will, wird ihre Zuver-

lässigkeit nicht beeinträchtigt.
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Widerstand des Königs seien indessen die Unterhandlungen ge-

scheitert.

Gegen diese Annahme dringt sich zunächst ein inneres Be-

denken anf. Wie Duncker selbst (Gesch. d. Altert. N. F. II, 603)

bemerkt, beruhte Athens Machtstellung eben auf dem Gegensatz

zu Persien. Wurde aber Friede geschlossen, dann hatte Athen

kein Hecht mehr, die Tribute, die lediglich für die Bestreitung

der Kriegskosten bestimmt waren, weiter zu erheben. Ja die

Bündner konnten in diesem Falle sogar verlangen, daß die in

Athen angesammclten Überschüsse aus den Tributen an die einzelnen

Staaten nach Maßgabe ihrer bisherigen militärischen und peku-

niären Leistungen verteilt würden. Lehnte Athen derartige For-

derungen ab, so mußte es eine allgemeine Auflehnung der Bundes-

genossen befürchten, die um so gefährlicher gewesen wäre, als

Samos, Chios und Lesbos damals noch über ansehnliche Flotten

verfügten. Ein Friedensschluß mit Persien wäre also ein schwerer

politischer Fehler gewesen, den wir einem so umsichtigen Staats-

manne wie Perikles doch unmöglich Zutrauen können. Seinen

Zweck, die Streitkräfte Athens gegen Sparta zn konzentrieren,

konnte Perikies auch ohnehin erreichen, wenn weitaussehende

Unternehmungen, wie eine zweite Expedition nach Ägypten, ver-

mieden wurden.

Zn dieser Erwägung kommt noch ein äußerer der Überlieferung

entnommener Grund. Hätte dem Krateros wirklich ein Psephisma

über ein mit den Persern zu treffendes Abkommen Vorgelegen, so

wäre in demselben doch auch jedenfalls der Name des Archonten,

unter welchem es beantragt wurde, verzeichnet gewesen. Alsdann

müßte aber die Tradition hinsichtlich der Zeit, in der die Ver-

handlungen angeknüpft wurden, einstimmig sein, während dies,

wie wir bereits gesehen haben, nicht der Fall ist. Was noch

besonders gegen Dunckers Ansicht spricht, ist der Umstand, daß

in den uns vorliegenden Nachrichten über den Frieden von Periklee

nirgends die Rede ist. Es würde also in diesem Falle gerade der

Kern der Tradition verloren gegangen sein.

Wie schon oben bemerkt worden ist, hatte Athen im Jahre

449 kein Interesse daran, einen Frieden mit Persien zu schließen.

Ebensowenig aber wird der König geneigt gewesen sein, einen
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Vertrag einzngehen. Durch die Expedition nach Kyproa, wo die

Athener sich doch schwerlich auf die Dauer zu behaupten ver-

mochten, war der Bestand des Reiches selbst nicht gefährdet und

die nach Ägypten gesandte Flotte war nicht so zahlreich, daß sie

große Besorgnisse hätte einflößen können. Nachdem aber einmal

die Athener sich von Kypros und Ägypten zurückgezogen, hatte

der König erst recht keine Veranlassung, Unterhandlungen anzu-

knttpfen.

Da nun aber neben der Überlieferung, die den Frieden des

Kallias in das Jahr 449 setzte, eine andere, wie es scheint, mehr

verbreitete Tradition existierte, nach welcher er nach der Schlacht

am Eurymedon geschlossen worden sein soll (s. p. 19, A. 1), so

ist man wohl zu der Frage berechtigt, ob nicht etwa im Jahre

464 Verhandlungen stattgefunden haben können. Nach der ver-

nichtenden Niederlage am Eurymedon drohte den Persern die Ge-

fahr, nicht nur Kypros, sondern auch Kilikien zu verlieren, wo-

durch die Verbindung des Reiches mit den vorderasiatischen

Provinzen wesentlich beeinträchtigt worden wäre. Auch mußte

ihnen daran gelegen sein, die von den Athenern gemachten Ge-

fangenen, deren Zahl nach Diodor (XI, 62, 1) mehr als 20000 be-

tragen haben soll, zurückzuerhalten. Auf persischer Seite könnte

unter solchen Verhältnissen die Neigung, Unterhandlungen anzu-

knöpfen, wohl vorausgesetzt werden. Aber auch von den Athenern

wird, wenn man die nach der Schlacht am Eurymedon eingetretenen,

nachher näher zu besprechenden politischen Verhältnisse berück-

sichtigt, dasselbe angenommen werden können.

In der That ergiebt sich aus dem Bericht Herodots (VD, 151)

unzweifelhaft, daß die Gesandtschaft des Kallias damals stattge-

funden hat. Die argivischen Gesandten, die sich gleichzeitig mit

Kallias in Susa befanden, sollen an Artaxerxes die Frage ge-

richtet haben, ob ihm der Fortbestand der von ihnen früher mit

Xerxes angeknüpften freundschaftlichen Beziehungen erwünscht

sei. Da der König die Frage mit großer Entschiedenheit bejahte,

indem er bemerkte, daß er keine Stadt für befreundeter ansehe,

als Argos, so wird angenommen werden müssen, daß bisher das

gute zwischen beiden Staaten bestehende Verhältnis noch keine

Trübung erfahren hatte. Die Gesandtschaft muß mithin dem 460
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zwischen Athen nnd Argos geschlossenen Bündnis vorhergehen.

Hierauf fuhrt aber auch eine andere Erwägung. Die von den

Argivern mit Persien während der Regierung des Xerxes ge-

schlossene Freundschaft blieb natürlich nur bo lange in Kraft, als

dieser Monarch lebte.
1

) Ob sie noch weiter fortbestehen sollte,

hing von dem Ermessen seines Nachfolgers ab. Die Argiver

mußten also, wenn sie die Fortdauer der alten Beziehungen

wünschten, mit Artaxerxes nach dessen Thronbesteigung in Unter-

handlung treten. Damals also ist die argivische Gesandtschaft

und mithin auch die athenische unter der Führung des Kallias

nach Susa abgegangen.

Der Regierungsantritt des Artaxerxes fällt nach den Angaben

der Chronographen in das 284. Jahr der nabonassarischen Ära,

welches am 1 7. Dezember 465 v. Chr. beginnt.
1
) Die sieben ersten

auf die Thronbesteigung folgenden Monate, in welchen thatsächlich

Artabanos die Regierung führte, sind jedoch hier nicht in Betracht

gezogen, sondern werden entweder für sich gezählt oder zu den

20 Jahren des Xerxes hinzugerechnet. So erklärt es sich, daß

für Xerxes bald 20, bald 21 Jahre angesetzt werden.*) Die

Regiernngsdauer des Xerxes konnte aber nur dann um ein Jahr

erhöht werden, wenn die siebenmonatliche Herrschaft des Arta-

banos sich auf zwei verschiedene Ärenjahre verteilte; denn im

anderen Falle würde das Ende des Xerxes und der Zeitpunkt, mit

welchem Artaxerxes thatsächlich zu regieren begann, dem näm-

lichen Ärenjahre angehören und mithin kein Grund zu jener Er-

') Daß mit Monarchen eingegangene Verträge nur für deren

Regierungsdauer Giltigkeit hatten, wird richtig bemerkt von E. Müller,

über den kimonischen Frieden, 2. Teil, p. 31. Sollte ein Vertrag

auch für die Nachfolger des Regenten bindend sein, so mußte dies

ausdrücklich vorgesehen werden, wie es z. B. in dem im Winter

412/11 zwischen Sparta und Dareios II geschlossenen Bündnis (Thuc.

VIH, 37) und im philokrateischen Frieden (Demosth. de fals. leg. 47)

geschehen ist.

2
) Vgl. Clinton fasti Hellanici, 2. Ast, ins Lat. übers, v. Krüger,

p. 324.

*) 8. die Zusammenstellung der verschiedenen Ansätze bei

Kleinert a. a. 0. p. 16 ff.
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höhung vorhanden gewesen sein. Die Thronbesteigung des Arta-

xerxes fällt hiernach zwischen den 18. Dezember 466 und den

16. Dezember 46ä v. Chr., oder im Hinblick darauf, daß die mit

diesem Zeitpunkt beginnende siebenmonatliche Regierung des Arta-

banos erst nach dem 16. Dezember 465 endigte, frühestens in den

Mai 465. Da nun die Schlacht am Eurymedon nach der glaub-

würdigen Angabe des Pausanias (X, 15, 3—5) im Herbst, nach

Justin (II, 15) aber noch zu Lebzeiten des Xerxes geliefert wurde,

so wird man dieselbe in den Herbst 465‘) und den Regierungs-

antritt des Artaxerxes in den Spätherbst des nämlichen Jahres

zu setzen haben. Die argivischen und athenischen Gesandten sind

mutmaßlich im Frühling oder Sommer 464 in Susa angelangt.

Kurz zuvor, wahrscheinlich im Winter 465/4, war Thasos

von Athen abgefallen. Kimon wurde damit beauftragt, die Insulaner

zu unterwerfen. Er besiegte dieselben in einer Seeschlacht und

traf hierauf Anstalten, die 8tadt zu belagern; doch nun wandten

sich die Thasier um Hilfe an Sparta. In der That waren die

Spartaner geneigt, diesem Gesuch zu willfahren und bereiteten

sich auf einen Einfall in Attika vor.*) Athen befand sich jetzt

') An den Herbst 466 kann schon aus dem Grunde nicht gedacht

werden, weil alsdann die Ankunft des Thcmistokles in Ephesos, die

noch vor der Schlacht am Eurymedon, aber nur sehr kurze Zeit vor

dem Thronwechsel in Persien erfolgte (DuDcker, Gesch. d. Altert.

N. F. I, 166, A 1), sich von diesem letzteren Ereignis, welches nicht

über Mai 465 hinaufgerückt werden kann, zu weit entfernen würde.

’) Die Zeit, um welche Thasos abficl, wird bestimmt durch das

nicht lange nachher erfolgte Erdbeben, welches die Invasion der

Spartaner in Attika verhinderte. Nach Paus. IV, 42, 2 fand das Erd-

beben statt in der 79 . Olympiade unter dem Archontat des Arche-

demides = 464'3 v. Chr., nach Plut. Cim. 16 dagegen in dem vierten

Regierungsjahre des spartanischen Königs Archidamos. Beide An-

gaben lassen sich mit einander vereinigen, wenn man mit Schäfer,

disputatio de rerum post bellum Persicum usque ad tricennale foedus

in Graecia gestarum temporibus, p. 8 und Unger, Philologua 1882,

p. 94 annimmt, daß das vierte Jahr der 77 . Olympiade (469/8 v. Chr.),

in welchem Archidamos seine Regierung angetreten haben muß, dem
mit der Herbstnachtgleicbe 469 beginnenden lakonischen Kalender-

jahre entspricht. Bestieg Archidamos den Thron zu Ende dieses
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in einer änßcrst kritischen Lage. Seine nächste Aufgabe bestand

jedenfalls darin, Thasos so bald wie möglich zu unterwerfen und

sich gleichzeitig des von Sparta drohenden Angriffes zu erwehren.

Unter diesen Umständen konnte der Gedanke, ob es nicht rätlich

sei, mit Persien ein Abkommen zu treffen, wohl in Erwägung ge-

zogen werden.

Betrachtet man nnn die Bedingungen des fraglichen Vertrages,

wie sie in der dem Krateros vorliegenden Urkunde, an die sich

Plutarch (Cim. 13) jedenfalls gehalten hat, angeführt waren, so

zeigt es sich, daß es sich hier nicht um einen Frieden gehandelt

hat, den ja Athen überhaupt nicht schließen konnte, ohne seine

Machtstellung zu verlieren (s. p. 29), sondern vielmehr um einen

Waffenstillstand. Bei einem Friedensschlnß hätten jedem der

beiden Kontrahenten bestimmte Gebiete zugesprochen werden

müssen, wio es z. B. in dem zwischen Athen und Sparta ge-

schlossenen Frieden des Nikias (Thuc. V, 18) geschehen ist.

Dies ist indessen hier nicht der Fall, sondern es werden vielmehr,

ebenso wie in dem 423 von den Athenern und Spartanern einge-

gangenen einjährigen Waffenstillstand, nur Demarkationslinien

gezogen, über die sich die beiderseitigen Heere und Flotten nicht

hinausbewegen dürfen.') Die Verpflichtung, ihre Landtrnppen drei

Tagemärsche von der Küste, d. h. soweit als Sardes vom Meere

Jahres, etwa August oder September 4G8, so reicht sein viertes

Regierungsjahr noch in das Archontat des Archedemides 464'.'! hinein.

Das Erdbeben fällt hiernach zwischen Juli und September 464.

Unger a. a. 0. p. 95 ist also im Irrtum, wenn er cs als unmöglich

bezeichnet, die Angaben des Plutarch und des Pausanias mit einander

in Einklang zu bringen, und die letztere für falsch erklärt.

*) Vgl. Thuc. IV, 118, 4: ixi x^; eaux&v jisvsiv sxaxspou; syovxa-

ditEp vü» sy.aji.sv, xoü; ptv sv xij) Kopu^aaii» svxö; xij; BojtppdSo; xai xoö

Tapst»; psvovxa;, xaü; 3s iv Ko&ripot; pi; EXijita-fopsvou; i; xi)v £'jppayiav,

pijxs r'ya; zpö; aüxoü; jujxs aüxoü; itpö; r'ud;, xoü; os sv Niaoiof xai

Mtvtjia pij üxspflaivovxa; XTjv öSöv x/
(

v ur.'j xtüv JluXtüv xüiv itapd xaö Niaou

eid xo Iloasioiuvtov, oxo 3s xaö IIoasiBiuvioo süBü; sai xrjv ystfupav xijv e;

M’.vipav, jixSs Msyapia; xai xoö; ^ujijtdyou; üxspßaivs'.v xijv Ä8öv xaüxrjv

xai ftaXdaarj yptujiivou;, 03a öv xaxa x/jv iauxöjv xai xr
(
v fopjia-

yiav, AaxsSaipoviou; xai xoü; Sjppdyoo; stXsiv ji.rj jiaxpä vrji, äXXiu 3s xio-

zrjps'. -Xoitp s; itEvxaxoaia xäXavxa efjovxt jisxpa.

Berliner Stadien. V1J. Band. 3. Heft. 3
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gelegen war (Herod. V, 54. Xen. Hell. III, 2, 11), entfernt zu

halten, würden die Perser im Jahre 449 gewiß nicht eingegangen

sein. Nach der Schlacht am Eurymedon aber war die Einstellung

des Krieges, dessen weitere Fortsetzung zunächst für Persien nur

Verluste zur Folge gehabt haben würde, durch ein solches Zuge-

ständnis nicht zu teuer erkauft. Man gewann wenigstens Zeit,

eine neue Flotte zu rüsten, was auch, wenn man einer Angabe

Diodors Glauben schenken darf, thatsächlicli geschehen ist.
1

)

Dafür, daß in der That ein Waffenstillstand abgeschlossen

worden ist, spricht eine Angabe des Demosthenes, die im

anderen Falle unverständlich sein würde. In der Rede von der

Truggesandtschaft (§ 273) wird bemerkt, Kallias sei, obwohl er

den berühmten Frieden zu stände gebracht, in welchem die Perser

sich verpflichteten, die bekannten Grenzpunkte nicht zu über-

schreiten, bei seiner Rückkehr, weil man glaubte, daß er Geschenke

angenommen habe, beinahe getötet, in einem sodann angestrengten

Rechenschaftsprozeß aber zu 50 Talenten verurteilt worden. Der
Redner setzt das, was er hier bemerkt, als allgemein bekannt

voraus. Die Verurteilung des Kallias wird mithin nicht in Zweifel

gezogen werden können und zwar um so weniger, als der in jener

Nachricht scheinbar liegende innere Widerspruch den Verdacht,

daß wir es hier mit einer Erfindung zu thun haben, nicht auf-

kommen läßt. Resultatlos ist hiernach die Gesandtschaft des Kallias

nicht gewesen. Wären die Verhandlungen an dem Widerstande

des Königs gescheitert, so ist nicht ersichtlich, wie Kallias bei

seiner Rückkehr wegen Annahme von Geschenkeg, d. k. wegen

Bestechung5
), hätte verurteilt werden sollen.’) Es kann dies nur

*) Diod. XI, 62, 2: oi Sa Ilspaai voioiitot; ekaTTÜipaat xepixs-xiuxo-c;

«XXa? xpnjpeu xXeiou; xaxeixsuasav ooßoujisvoi xr
(
v xwv 1

Affojvattov a^TjT.v.

’) Daß Kallias etwa wegen Annahme der üblichen Gastgeschenke

verurteilt worden sei, wird nicht angenommen werden können.

’) Duncker, der die Überlieferung von dem Frieden des Kallias

auf resuitatlose im Jahr 449 stattgehabte Verhandlungen zurückführen

zu müssen glaubt, bringt aus diesem Grunde die Verurteilung des

Kallias in Zusammenhang mit dem drei Jahre später mit Sparta ein-

gegangenen Frieden mit Sparta, bei dessen Abschluß er nach

Diod. XII, 7 als Gesandter thätig war \Gesch. d. Altert. N. F. II, 87,
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dadurch erklärt werden, daß Kallias, der nach Diodor (XII, 4, 5)

unbeschränkte Vollmacht erhalten haben soll, einen "Waffenstillstand

vereinbart hatte, die Athener aber mit den für denselben festge-

setzten Bedingungen nicht zufrieden waren. Man wird vielleicht

den Vertrag insofern unvorteilhaft gefunden haben, als die süd-

östliche Demarkationslinie nicht jenseits des Eurymedon, sondern

ein beträchtliches Stück diesseits nach den chelidonischen Inseln

verlegt worden war. Auch ist es möglich, daß Kallias, der nach

einer sehr glaublichen Angabe des Aristodemos (13, 2) und Suidas

(s. v. KaUiat) zur Zeit jener Unterhandlungen selbst auf dem
östlichen Kriegsschauplatz das militärische Kommando führte'),

nach dem Abschluß des Vertrages den Persern die in der Schlacht

am Eurymedon gemachten Gefangenen zurückgab und hierdurch

das Interesse Athens gefährdete. Der üble Empfang, der ihm bei

seiner Rückkehr zu teil wurde, würde alsdann begreiflich sein.

Man hat wohl Grund zu der Annahme, daß die Anklage des

Kallias namentlich auf Betreiben der kimonischen Partei erfolgt ist.

Der von Krateros (bei Plut. Cim. 13) mitgeteilte Vertrag

ist also eine historische Tbatsache ; nur hat es sich, wie aus den

von ihm selbst angeführten Bestimmungen hervorgeht, nicht um
einen Frieden, sondern um einen vermutlich nur anf kurze Zeit

— etwa ein oder mehrere Jahre — geschlossenen Waffenstillstand

gehandelt. So wenig auch die Athener mit diesem Abkommen
zufrieden waren, so mußte es für ihre Nachkommen doch ein er-

hebender Gedanke sein, daß der große König nach der Schlacht

am Eurymedon sich genötigt sah, in einen Vertrag zu willigen.

Es ist daher wohl begreiflich, daß nach der 404/3 erfolgten Ein-

führung des jonischen Alphabets die Friedenssäule erneuert wurde.’)

vgl. 46, A 1). Aber es ist doch nicht glaublich, daß die Athener den

Urheber eines Vertrages, an welchem sie ungeachtet der ihnen sehr

nachteiligen Bestimmungen 14 Jahre lang festhielten, aus Unwillen

hierüber beinahe getötet hätten.

') Wir finden Strategen, die bei dem Abschluß einer militärischen

Übereinkunft jedenfalls die besten Unterhändler waren, auf athenischer

Seite auch thätig bei der Vereinbarung des 423 mit Sparta ge-

schlossenen Waffenstillstands (Thuc. IV', 113, 2).

’) Harpocrat. s. v. ’Ax-ixoT; fpcrgiiaat (Theopomp. fr. 168 M.)

3*
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Daß der Waffenstillstand sich in der späteren Tradition in einen

Frieden verwandelte, kann um so weniger auffallen, als der Aus-

druck uwovSoH, mit welchem der Vertrag in der Urkunde jedenfalls

bezeichnet war, für Beides angewandt wurde. War aber ein

Friede geschlossen worden, so mußte der Vertrag auch eine

definitive Festsetzung des beiderseitigen Besitzstandes enthalten.

Wir finden daher bei Diodor (XII, 2, 1. 4, 5. 26, 2) und Suidas

(s. v. Ki'jiuiv), sowie bei dem Redner Lykurg (in Leocr. 72), die

Bestimmung hinzugefügt, daß die hellenischen Städte in Klcinasien

autonom sein sollten. Wahrscheinlich geht dieser Zusatz auf

Ephoros zurück, dessen Werk dem Lykurg, als er jene Rede

hielt, schon znm größten Teile Vorgelegen haben kann. Indem

der kimonüiche Friede den griechischen Städten Kleinasiens die

Freiheit gewährte, trat er in einen für die Athener sehr ruhm-

vollen Gegensatz zn dem Frieden des Antalkidas, durch den die-

selben der Herrschaft des Königs unterworfen wurden. Die Gegen-

überstellung der beiden Verträge, wie wir sie bei Diodor (XII-, 26, 2)

finden, ist ohne Zweifel dem Ephoros entnommen.

Die Tradition von einem nach der Schlacht am Eurymedon

geschlossenen Frieden konnte indessen leicht angefochten werden

durch den Hinweis darauf, daß thatsächlich kein Friede eintrat,

sondern die Athener vielmehr den Krieg fortführten, indem sie im

Jahre 460 die aufständischen Ägypter mit einer Flotte von

200 Schiffen unterstützten (Thuc. I, 104). Die spätere Pragmatik

hat daher den Friedensschluß mit Kimons kypriseher Expedition,

nach der wenigstens die größeren Unternehmungen ruhten, in

Verbindung gebracht. So stellte Ephoros (bei Diod. XII, 4) die

Sache dar, mit welchem der Redner Lykurg (in Leocr. 73) auch

in diesem Punkte übereinstimmt. Der Prozeß des Kallias mußte

nun natürlich gestrichen werden. Plutarch (Cim. 13) weiß im

Gegenteil zu erzählen, daß dem Kallias ausnehmende Ehren zu

teil geworden seien. In späterer Zeit wurde ihm zur Erinnerung

an den ruhmvollen Frieden sogar ein Standbild errichtet. 1

)

*) Vgl. Paus. I, 8, 2. Daß die hier erwähnte Statue aus späterer

Zeit stammt, ergiebt sich, wie Krüger, hist.-phil. Stud. I, 116 und
Duncker, Sitzungsberichte der Berl. Ak. d. Wiss. 1884, p. 798 mit
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Die Umformung der ursprünglichen Überlieferung erstreckte

sich indessen noch weiter. Hatten die Perser nach Kimons

kyprischem Feldzug einen Friedensvertrag eingeheu müssen, in

welchem den früher unter ihrer Herrschaft befindlichen Städten

die Autonomie zuerkannt wurde, so muß der Verlauf dieser Ex-

pedition glänzender gewesen sein, als Thukydides ihn darstellt.

Segelten die Athener nach ihrem Siege bei Salamis heim, so

hatte Persien zu einem derartigen Friedensschluß nicht die mindeste

Veranlassung, sondern konnte vielmehr die weitere Entwicklung

der Dinge ruhig abwarten. Ephoros gab daher eine andere Dar-

stellung, indem er die Athener zuerst Kition und Marion erobern

und sodann einen glänzenden Sieg über die persische von Kilikien

und Phönikien heransegelnde Flotte, sowie über das an der

kilikischen Küste stehende Landheer erfechten ließ (Diod. XII, 3).

Hierauf schreiten sie zur Belagerung von Salamis, welches die

Perser nach der Niederlage ihrer Flotte nicht zu entsetzen ver-

mögen. Durch diese mißliche Lage sieht Artaxerxes sich ver-

anlaßt, mit den Athenern Friedensunterhandlungen anzuknüpfen

(XII, 4).

Während in den ersten Dezennien nach der Gründung des

delisch-attischen Bundes das Bestreben Athens dahin gerichtet

sein mußte, den Krieg mit Persien unter allen Umständen weiter

zu führen (vgl. p. 29), trat später eine Änderung der Sachlage

ein. Die kühne Offensive, durch die sich die athenische Krieg-

führung unter Kimons Oberleitung ausgezeichnet hatte, wurde nach

dessen Tode von Perikies im Hinblick auf die von Sparta drohende

Gefahr aufgegeben. Der kleine Krieg danerte dagegen noch fort.

Ihn durfte man, selbst wenn Persien sich ruhig verhielt, nicht

eiuschlafen lassen, wenn nicht der Fortbestand des Bandes in

Recht bemerken, aus Demostb. in Lept. 70, wonach Konon von allen

Athenern nach Harmodios und Aristogiton zuerst oine Statue erhalten

haben soll. Der angeblich zur Erinnerung an den Frieden des Kallias

errichtete Altar (Plut. Cim. 13) hat hiermit in Wirklichkeit nichts zu

thun, da nach Nepos Timoth. 2 der erste Friedcnsaltar erst nach dem

374 mit Sparta geschlossenen Frieden gestiftet wurde (Duncker

a. a 0. p. 799).
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Frage gestellt werden sollte. Mit der Zeit änderte indessen der

Bund selbst seinen Charakter. Er war errichtet worden anf der

Grundlage der Gleichberechtigung, indem den Athenern nur die

militärische Oberleitung zustand (vgl. Thuc. I, 99, 2. III, 10, 4).

Allmählich wurde jedoch, indem viele Staaten statt der Schiffe

und Mannschaften nur noch Geldbeiträge lieferten und andere wegen

versuchter Auflehnung ihre Autonomie verloren, die Stellung Athens

immer mehr eine dominierende (Thuc. I, 99). Nachdem 440

Samos und 427 Mytilene sich hatten unterwerfen müssen, waren

die einzigen Staaten außer Athen, welche Schiffe stellten, Chios

und Methyma (Thuc. VII, 57, 4 f.) Nicht mit Unrecht konnte

jetzt Kleon, wie es drei Jahre zuvor schon Perikies gethan, die

Herrschaft Athens als eine Tyrannis bezeichnen (Thnk. III, 37, 2,

vgl. II, 63, 2). Nachdem einmal diese Änderung eingetreten war,

brauchte Athen auf den Zweck des Bundes, dessen einzelne Staaten

ihm widerwillig gehorchten, aber gehorchen mußten, keine Rück-

sicht mehr zu nehmen, sondern konnte, wenn es in seinem Interesse

lag, Frieden mit Persien schließen. Seit dem Jahre 431 nahm

der Krieg mit Sparta Athens Kräfte vollkommen in Anspruch.

.Te länger derselbe sich hinauszog, umsomehr mußte die Erzielung

eines Einvernehmens mit Persien angemessen erscheinen.

In der That finden wir, daß kurze Zeit vor der Aufführung

von Aristophanes' Acharnern (Frühling 425) eine athenische Ge-

sandtschaft sich zum Großkönig begeben hat. Zu Beginn des

Stückes (v. 61) erscheinen auf der Bühne von Susa zurückkehrende

Gesandte, welche behaupten, schon seit dem Archontat des Euthy-

menes (437/6) unterwegs zu sein (v. 67). Duncker (Gesch. d.

Altert. N. F. II, 221) hält dieses Datum für historisch. Da in-

dessen die zwölfjährige Dauer der Gesandtschaft augenscheinlich

nur ein Scherz ist, andrerseits aber die vorliegende Scene jeden-

falls eine Anspielung auf ein jüngst stattgehabtes Ereignis ent-

halten soll, so wird angenommen werden müssen, daß die Gesandt-

schaft 427 oder 426 abgegangen und nicht lange vor der Aufführung

des Stückes nach Athen zurückgekehrt ist. Mit den athenischen

Gesandten zusammen läßt Aristophanes (v. 91) auch einen per-

sischen Unterhändler erscheinen, der den Athenern die Hoffnung,

Snbsidien von dem König zu erhalten, benimmt (v. 104). Man
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wird hieraus mit Müller-Strübing (Aristophanes und die

historische Kritik p. 708) die Thatsache entnehmen, daß die

Athener geneigt waren, durch die Abtretung solcher Gebiete, die

sie ohnehin nicht behaupten konnten, den König zur Einstellung

der Feindseligkeiten und zur Gewährung von Snbsidien für den

Krieg mit Sparta zu bestimmen, ihre Anträge jedoch von persischer

Seite zurückgewiesen wurden.

Daß die von Strabo (I, p. 47) erwähnte Gesandtschaft des

Diotimos mit der soeben besprochenen identisch ist, hat Müller-
Ströbing (a. a. 0. p. 704 f.) zu hoher Wahrscheinlichkeit er-

hoben. Es spricht hierfür einmal die Thatsache, daß unter den

433/2 nach Kerkyra abgesandten Strategen ein Diotimos begegnet

(Thuc. I, 45, 2), der ebenso wie der von Strabo genannte als ein

Sohn des Strombichos bezeichnet wird. Anderenteils wird diese

Annahme noch durch folgenden Umstand gestützt. Bei Aristophanes

(v. 73 f.) erzählen die Gesandten mit augenscheinlichem Vergnügen,

wie man sie gezwungen habe, aus gläsernen und goldenen Ge-

fäßen ungemischten süßen Wein zu trinken. Nun wird aber von

Athenäos (X, p. 436*) unter denen, die sich durch vielen Wein-

genuß auszeichneten, ein Athener Diotimos genannt. Man darf

also in der citierten Stelle wohl eine Anspielung auf die notorische

Trinklust des Diotimos erblicken. Wenn bei Aristophanes die

Gesandten über Lydieu durch die Ebene des Kaystros (v. 68),

bei Strabo dagegen über Kilikien nach Susa gelangen, so lassen

sich diese Angaben dahin vereinigen, daß sie bis Tarsos die näm-

liche Straße benutzten, wie später der jüngere Kyros. Von

Kilikien aus soll Diotimos, wie der Geschichtschreiber Damastes

von ihm selbst gehört haben will, zu Schiffe weiter gereist sein,

indem er auf dem an Tarsos vorbeifließenden Kydnos in den

Choaspes und auf diesem nach Susa fuhr. Hat Diotimos von

seiner Reise wirklich einen derartigen Bericht gegeben'), so konnte

es nicht fehlen, daß er von denen, die eine bessere Kenntnis jener

Gegenden besaßen, verspottet wurde. Bei Aristophanes (v. 68 ff.)

erzählt der Bericht erstattende Gesandte, er und seine Kollegen

') Über die mutmaßliche Route von Tarsos aus vgl. Duncker,

Gescb. d. Altert. N. F. II, 42.
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seien in einem bedeckten Reisewagen (ip(j.ajxa;a), ohne den Wdg
zu kennen (oooiwXavoüvTe;), nach Susa gefahren, unterwegs aber

gezwungen worden, ungemischten süßen Wein zu trinken. Dann

war es freilich kein Wunder, wenn Diotimos sich nicht mehr genau

an den zurllckgelegten Weg zu erinnern vermochte. Er hatte,

wie Damastes erzählt, die Dauer seiner Fahrt von Kilikien nach

Susa auf 40 Tage angegeben; sein Kollege straft ihn aber Lügen,

indem er bemerkt, daß sie erst im vierten Jahre in der Residenz

des Königs angelangt seien (v. 80).

Das geringe Entgegenkommen, welches die Athener bei diesen

Verhandlungen auf persischer Seite fanden, mag nicht zum min-

desten seinen Grund darin gehabt haben, daß gleichzeitig Sparta

angelegentlich bemüht war, die Freundschaft des Königs zu ge-

winnen. Schon Archidamos soll den Spartanern geraten haben,

sich mit Barbaren zn verbünden (Thuc. I, 82, 1), wo doch wohl

in erster Linie an Persien zn denken ist. In der That machte

sich zn Ende des Sommers 430 eine lakedämonische Gesandtschaft

auf den Weg nach Susa, wurde jedoch in Thrakien, wo sie den

König Sitalkes zum Anschluß an Sparta zu bestimmen sachte,

athenischen Gesandten, die sich zufällig dort aufhielten, ausge-

liefert und in Athen hingerichtet (Thuc. II, 67). Doch setzten

die Spartaner ihre Bemühungen, Persien zum Bundesgenossen zu

gewinnen, mit regem Eifer fort. Zn Beginn des Winters 425/4

wurde ein persischer Gesandter, Namens Artaphernes, der auf dem

Wege nach Sparta begriffen war, von den Athenern in Eion fest-

genommen (Thuc. IV, 50). Aus seinen Briefschaften ersah man,

daß die Spartaner bisher schon viele Gesandte an den königlichen

Hof geschickt hatten, die Unterhandlungen jedoch wegen der

widersprechenden Äußerungen der verschiedenen Gesandten noch

zu keinem befriedigenden Resultat gelangt waren. Die Athener

schickten nun einige Zeit darauf (uovcpov), indem sie den Arta-

phemes auf einer Triere nach Ephesos bringen ließen, ihrerseits

Gesandte nach Sasa. Als dieselben indessen in Ephesos die

Nachricht von dem neuerdings (März 424) erfolgten Tode des

Königs Artaxerxes') erhielten, traten sie den Heimweg an. Ohne

') Über die Zeit dieses Ereignisses vgl. Unger, Philologus 1882,

p. 106.
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Zweifel hatte diese Gesandtschaft den Bemühungen der Spartaner

entgegenwirken und eine Annäherung zwischen Athen nnd Persien

anbahnen sollen. Bei den unsicheren Verhältnissen, welche nach

dem Tode des Artaxerxes in Snsa eintraten, schien es indessen

rätlich
,

von einem solchen Schritte zunächst abzusehen.
1

) Der

Kriegszustand dauerte daher, wie die im Sommer 424 stattgehabte

Expedition des Lamachos nach dem Pontos (s. p. 24) beweist,

einstweilen noch fort.

Nicht sehr lange nachher ist indessen wirklich ein Friede

zwischen Athen und Persien zu stände gekommen. Es ergiebt

sich dies aus einer Stelle in Andokides’ Rede über den Frieden

(§ 28 f.). Der Redner macht hier den Athenern den Vorwurf,

daß sie die Freundschaft der Schwächeren der der Stärkeren vor-

zuziehen pflegten. „So haben wir zuerst mit dem großen König,

indem Epilykos, Tisanders Sohn, der Bruder meiner Mutter, als

Gesandter die Unterhandlungen führte, auf ewige Zeiten Friede

nnd Freundschaft geschlossen, nachher aber uns von Amorges, dem

landflüchtigen Sklaven des Königs, gewinnen lassen und die Macht

des Königs, als ob sie keinen Wert hätte, aufgegebcu, uns da-

gegen für die Freundschaft des Amorges entschieden, die wir für

besser hielten.“ Wie E. Müller (über den kimonischen Frieden,

2. Teil, Freiberg 1869, p. 29) richtig gesehen hat, muß der hier

erwähnte Epilykos ein Enkel desjenigen Epilykos sein, dessen

Sohn Tisander von Plutarch (Per. 36) als Schwiegervater des

Xanthippos, des Sohnes des Perikies, genannt wird. Alsdann

wird er mit Xanthippos ungefähr gleichaltrig gewesen sein, wofür

auch der Umstand spricht, daß er an der großen sizilischen Ex-

pedition Teil nahm (Andoc. de myst. 117), also damals das

sechzigste Lebensjahr noch nicht erreicht hatte. Da man ge-

wöhnlich zu Gesandten solche Männer wählte, die das fünfzigste

Lebensjahr überschritten hatten2
), so wird die Gesandtschaft des

Epilykos wahrscheinlich erst uach 425 zu setzen sein. Andrer-

>) Vgl. W. Herbst, zur Geschichte der auswärtigen Politik

Spartas im Zeitalter des pelopounesischon Krieges, 1, Leipzig 1853, p. 63.

») Vgl. Plut. Per. 17. C. I. A I, 40, 17. lleyse, de legationibus

Atticis, Göttingen 1882, p. 15. Poland, de legationibus üraecorum

publicis, Leipzig 1885, p. 52.

Digitized by Google



42

seits kann sie aber anch nicht viel später fallen, da seit dem

Sommer 424 weitere Feindseligkeiten zwischen Athen und Bersien

nicht mehr gemeldet werden. Als die Athener sich zu der großen

Expedition nach Sizilien entschlossen, hat jedenfalls Friede be-

standen. Im anderen Falle würde Nikias in der Bede, die ihm

Thukydides in den Mund legt, nicht bloß bemerkt haben, daß der

Friede mit Sparta ein unsicherer sei (VI, 10, 2. 11, 6) und die

Chalkidier noch nicht unterworfen seien (10, 5), sondern auch,

daß man sich noch im Kriege mit Persien befinde. Wenn ferner

Alkibiades (VI, 17, 7) geltend macht, die Vorfahren hätten die

Herrschaft erworben, indem sie die nämlichen Feinde, vor denen

man jetzt auf der Hut sein müsse, in Hellas zurückließen, außer-

dem aber noch die Meder zu Gegnern hatten, so kann dies doch

nur in dem Sinne aufgefaßt werden, daß das Verhältnis zu Persien

nunmehr ein friedliches war.') Es spricht hierfür auch noch eine

andere Stelle in der Bede des Nikias. In einer Herrschaft der

Syrakusaner über Sizilien erblickt Nikias aus dem Grunde keine

Gefahr für Athen, weil es nicht wahrscheinlich sei, daß eine über

unterthänige Staaten gebietende Macht (dp-/j) eine andere von

gleicher Beschaffenheit mit Krieg überziehe (VI, 11, 3). Dieses

Argument konnte doch nnr dann mit einigem Schein geltend ge-

macht werden, wenn zur Zeit zwischen Athen und Persien Friede

bestand.

Man wird mit Wahrscheinlichkeit annehmen können, daß die

Friedensverhandlungen bald nach der Thronbesteigung Dareios’ n.

(Dezember 424) stattfanden. Der im Frühling 423 zwischen

Athen und Sparta abgeschlossene Waffenstillstand, durch welchen

ein dauernder Friede angebahnt werden sollte, mußte den Groß-

könig geneigt machen, auf die athenischen Anerbietungen einzu-

gehen. Ein Friede mit Athen mußte um so mehr in seinem

Interesse liegen, wenn die von Ktesias (Pers. c. 52) gemeldete

Auflehnung des lydischen Satrapen Pissuthnes damals erfolgte.

') Der von Duncker (Sitzungsber. der K. Preuü. Ak. d. Wiss.

z. Berlin 1884, p. 787) vermißte Satz „und jetzt leben wir in ver-

tragsmäßigem Frieden mit Persien“ ist keineswegs nötig, da der

Gegensatz zwischen der früheren und der jetzigen Lage sich aus dem
Gesagten schon ohnehin ergiebt.
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Der beiderseitige Besitzstand ist wohl in der Weise abge-

grenzt worden, daß jeder Teil diejenigen Gebiete behielt, die er

zur Zeit besetzt hatte. Es wnrde indessen zn Gnnsten derjenigen

hellenischen Städte, die nnter der Herrschaft des Königs ver-

blieben, eine besondere Bestimmung getroffen. Im Panegyrikos

(§ 120) stellt Isokrates dem antalkidischen Frieden, der die

hellenischen Städte Kleinasiens den Persern preisgab, einen anderen

früher von den Athenern mit dem König geschlossenen Vertrag

gegenüber, in welchem sie nicht nnr dessen Machtgebiet begrenzt

nnd ihn an der Seefahrt gehindert, sondern anch einige der

Tribute veranlagt hätten (x<5v <p6pa>v ivtouc xdxxovxec). Diese

Stelle kann mit E. Müller') nnr dahin verstanden werden, daß

für die Tribute, die der König von den einzelnen griechischen

Städten erhob, von den Athenern Maximalsummen festgesetzt

wurden. In ganz der nämlichen Weise wahrten die Spartaner im

Nikiasfrieden das Interesse der bisher mit ihnen verbündeten

chalkidischen Städte, indem sie mit den Athenern die Verein-

barung trafen, daß dieselben die Tribute nach der Schatzung

des Aristides entrichten sollten (Thnc. V, 18, 5), Da nun der

Friede des Kallias, an welchen Isokrate3 bei Erwähnung jener

Bestimmung allerdings gedacht zn haben scheint2
), beseitigt ist,

so wird die fragliche Angabe auf den Vertrag des Epllykos be-

zogen werden müssen. Daß zu Beginn des peloponnesischen

Krieges ein derartiges Abkommen noch nicht getroffen war, er-

giebt Bich ans Herod. VI, 42, wonach um jene Zeit die nach der

Niederwerfung des jonischen Aufstandes von Artaphernes einge-

ftthrten Tribute noch unverändert fortbestanden.

Es lag in der Natnr der Sache, daß die persischen Kriegs-

schiffe von den hellenischen Gewässern, die sie bisher thatsächlich

nicht hatten befahren können, nunmehr auch vertragsmäßig aus-

') Rh. Mus. 1859, p. 152.

*) Für g(mz sicher kann dies freilich aus dem Grunde nicht

gelten, weil in § 118 die friedliche Haltung der Perser nach den

Seesiegen der Athener lediglich auf ihre Mutlosigkeit zurückgeführt

wird. Man könnte versucht sein, hieraus zu folgern, daß Isokrates

ab er den Panegyrikos schrieb, von dem Frieden des Kallias über-

haupt noch keine Kenntnis hatte.
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geschlossen wurden. Eine Bestätigung hierfür ergiebt sich aus

dem Bericht des Thukydides (VIII, 56) über die im Winter

412/11 zwischen den Athenern und Tissaphernes geführten Unter-

handlungen. Um den König zum Verbündeten zu gewinnen, er-

klärten sich die Athener bereit, ihm Ionien und die benachbarten

Inseln zu überlassen. Die Verhandlungen scheiterten indessen an

der von Alkibiades im Namen des Tissaphernes gestellten Be-

dingung, daü es dem König erlaubt sein solle, längs des ihm

zugesprochenen Küstengebietes nach beliebigen Richtungen mit

soviel Kriegsschiffen zu fahren, als er wolle (irapairXetv t^v eaoToö

fr
(
v ojnr) Sv xal oaat» äv ßoüXijtai). Ging der König mit den

Athenern ein Bündnis ein, so mußte dies ihm doch selbstver-

ständlich gestattet sein, wenn nicht früher in einem Vertrage das

Gegenteil festgesetzt war. Auch würde es im anderen Falle

schwer zn begreifen sein, daß gerade wegen dieser letzten For-

derung die Unterhandlungen sich zerschlugen.')

Nach Andokides führten die von Epilykos geleiteten Unter-

handlungen nicht nur zn einem Friedensschluß, sondern auch zur

Herstellung eines freundschaftlichen Verhältnisses (<piXia)

zwischen Athen und Persien. Man wird schwerlich annehmen

dürfen, daß der König den Athenern, falls der Krieg mit Sparta

von neuem begönne, militärische oder pekuniäre Unterstützung

zusagte, womit er entschieden gegen sein Interesse gehandelt

haben würde. Wahrscheinlich aber haben Athen und Persien sich

zu gegenseitigem Beistand gegen etwaige Auflehnungen der in den

Grenzgebieten gelegenen Städte verpflichtet. Beiden Mächten

mußte ja daran gelegen sein, daß die Bewohner einer abtrünnig

gewordenen Stadt nicht jenseits der Grenze sichere Zuflucht und

eine Operationsbasis für weitere Unternehmungen fanden. Als

Alkibiades sich im Winter 412/11 bemühte, Tissaphernes den

Spartanern abwendig zu machen, unterließ er es nicht, auf die

in dieser Hinsicht zwischen Athen und Persien bestehende Inter-
*

') Die besprochene Stelle wird nunmehr nicht mehr als Stütze,

für den kanonischen Frieden verwertet werden können, wie es noch

neuerdings in der den Vertrag des Epilykos übergehenden Darstellung

Nöldekes (Aufsätze zur persischen Geschichte, Leipzig 1887, p. 52,

A 3) geschehen ist.
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essengemeinschaft hinzuweisen, indem er bemerkte, daß es besser

sei, die Herrschaft mit den Athenern zu teilen, die für sich und

für den König die im Küstengebiet wohnenden Hellenen unter-

würfen (Thuc. VIII, 46, 3).

Der Bruch des freundschaftlichen Verhältnisses zwischen

Athen und Persien soll nach Andokides dadurch herbeigeftthrt

worden sein, daß die Athener den Amorges, den Sohn des

Satrapen Pissuthnes, bei seiner Auflehnung gegen den König

unterstützten. Bereits Pissuthnes, der als echter Achämenide ein

näheres Recht auf den Thron zu haben glaubte, als Dareios,

hatte durch griechische Söldner, die von einem Athener Namens

Lykon befehligt wurden, Zuzug erhalten (Ctes. Pers. 52). Da
indessen diese Unterstützung nicht von Staatswegen erfolgt war,

so brauchte der König hierin keine Verletzung des Friedens zu

erblicken. Als aber sein Sohn Amorges, der nach dem Tode des

Vaters den Krieg fortsetzte, in dem athenischen Bundesgebiet

einen Rückhalt fand, 1

) betrachtete der König den Frieden als ge-

brochen. Er bekundete dies zunächst dadurch, daß er im Winter

413/2 den Tissaphemes anwies, von den in dem athenischen

Machtgebiet liegenden Städten Iouiens die Tribute einzufordern

(Thuc. VHI, 5, 5). Für den Wiederbeginn des Krieges lagen

jetzt die Verhältnisse insofern günstig, als die Athener durch die

sizilische Katastrophe geschwächt waren und nunmehr in Ionien

von den Spartanern angegriffen wurden. Persien schloß daher

(Sommer 412) ein Bündnis mit Sparta (Thuc. VIII, 18), wodurch

den Athenern der Krieg erklärt war. E. Müller (über den kimo-

nischen Frieden, II. TI., p. 28) vermutet allerdings, dieser Ver-

trag habe erst im Herbst 411 die Sanktion des Königs erhalten,

weil bis dahin Alkibiades, auch nach seiner in Athen erfolgten

Restitution, unangefochten mit Tissaphemes verkehrte, bis er

endlich im Herbst 411 bei einem neuen Besuche auf Grund einer

königlichen Ordre, welche gebot, jeden Athener als Feind zu be-

handeln, von dem Statthalter in Sardes festgenommen wurde

(Xen. Hell. I, 1, 9). Er glaubt daher, daß der König erst da-

) Nach Thuc. VIII, 28. 2 hatte er sich zuletzt in Jasos festge-

setzt, wo er im Sommer 412 von den Peloponnesiern gefangen ge-

nommen wurde.
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mals den Krieg gegen Athen beschlossen habe. Wahrscheinlicher

iat es indessen, daß der Vertrag, der mittlerweile zweimal er-

neuert worden war (Thuc. VIII, 37 u. 58), alsbald die Genehmigung

des Königs erhalten hatte, Tissaphemes jedoch durch die ihm

sehr einleuchtenden Vorstellungen des Alkibiades (Thuc. VIII, 46,

vgl. 56, 2) sich bestimmen ließ, seine eigene Politik zu treiben,

bis endlich das Eingreifen des Königs diesem Zustande ein Ende

machte.

Digitized by Google



Über die chronologische Anordnung der Begeben-

heiten von der Schlacht bei Lenkimme bis znm

ersten Einfall der Peloponnesier in Attika.

Über die Chronologie der zwischen der Schlacht bei Lenkimme

und der ersten Invasion der Peloponnesier in Attika liegenden

Ereignisse herrscht in mehr als einer Hinsicht große Meinungs-

verschiedenheit. Der Überfall Platääs, der zn Anfang deB Früh-

lings kurz vor Eintritt des Neumondes stattfand (Thuc. II, 2, 1,

vgl. 4, 2), wird nach dem julianischen Kalender bald um den

9. Mürz, bald um den 7. April 431 v. Chr. und analog der am
80. Tage nachher erfolgte Beginn der Invasion in Attika (Thuc.

II, 19, 1) entweder um den 28. Mai oder um den 26. Juni ge-

setzt. Andererseits weichen für die Schlachten bei Sybota und bei

Potldäa die Ansetzungen um nahezu ein Jahr von einander ab.

Bei solcher Verschiedenheit der Ansichten ist cs wohl gerecht-

fertigt, wenn im Folgenden der Versuch gemacht wird, die neuer-

dings von mehreren Seiten zugleich wieder aufgenommene Erörte-

rung dieser Fragen') zum Abschluß zu bringen.

') A. Mommsen, Chronologie. Untersuchungen über das Kalen-

derwesen der Griechen, insonderheit der Athener, Leipzig 1883, p
366—370. Müller-Strübing, Jahrbücher! klass. Phil. 1883, p.577

—612 u. 657—713. v. Wilamowitz-Möllendorff, curae Thucydi-

deae (im Göttinger index scholarum für den Sommer 1885), p. 8 ff.

und im Hermes 1885, p. 477 ff. Lipsius, Leipz. Studien 1885,

p. 161 ff. und Jahrb. f. Phil. 1885, p. 675 ff. Unger, im Philologus

1885, p. 622—665. Stcup, Thukydideiscbe Studien, II, Freiburg i. B.

1886
, p. 1-60.
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Nach Thnc. II, 19, 1 erfolgte der Ginfall der Peloponnesier

in Attika, nach welchem die Zeit der vorhergehenden Begeben-

heiten zu bestimmen ist, toü ßspou; xai toü afroo dxjxdJovtaj. Die

letztere Zeitangabe ist die bestimmtere ; von ihr muß also notwen-

dig ansgegangen werden. Vömel ist in seiner Untersuchung de

quo anni tempore in Attica äxpa'üovToj toü jitoo dicatur, Frank-

furt a. M. 1846 p. 7 ff. zu dem Resultat gelangt, daß die dtxpr,

des Getreides der Ernte lange vorhergehe. Müller-Ströbing,

der die Durchschnittszeit der Ernte in Attika Mitte Mai setzen

zu müssen glaubt, hat hiernach angenommen, daß der mit toü oitou

dxpdiovToc bezeichnete Zeitpunkt einige Wochen früher, etwa Ende

April, fallen müsse (Jahrb. f. Phil. 1883, p. 592, vgl. 590 f.).

Hiermit streitet jedoch toü öspoui dxizdCovro;, wodurch sich Miiller-

Strübing veranlaßt sieht, jene andere Zeitangabe zu streichen. Er

gelangt so, indem er den Überfall Platääs nach der handschriftlich

überlieferten Datierung Iloftoowpoo Ixi Süo p.f,vat apyovtoc ’A&r,-

vaioic (Thuc. II, 2, 1) auf den letzten Munyehion setzt, zu dem

Resultat, daß die 80 Tage nachher erfolgte Invasion der Pelo-

ponnesier in Attika am 21. Hekatombäon (— 22. August) statt-

gefunden habe. ’) Dieser Annahme, welche eine scheinbare Stütze

darin findet, daß Diodor (XII, 38) die Darstellung des peloponne-

sischen Krieges erst unter dem Jahre 431/0 beginnt, steht jedoch

entgegen die Angabe des Tkukydides (II, 2, 1), wonach der Über-

fall Platääs um Frühlingsanfang (Spa fßi dpyopsvcp) stattfand,

während er nach Müller- Ströbing am 3. Juni erfolgt sein müßte. 2
)

’) Für den 21. August, der bei Müller- Ströbing p. 595 angegeben

ist, habe ich den 22. gesetzt, da der 1. llekntombiion nach der jetzt

gangbaren Annahme sich vom Abend des 1. bis zum Abend des

2. August erstreckte und daher am passendsten diesem letzteren Tage

gleichgesetzt wird.

2
)
Kubicki, das Schaltjahr in der grossen Rechnungsurkunde

C. I. A. I, 273, Ratibor 1885 (Gym.-Progr.), p. 5 ff. sucht sowohl

IluboSsipou sv. oüo pijva; dpyovTo; als auch dpa r,pi dpyopewp festzu-

halten, indem er vermutet, daß bis 423/2 das attische Jahr mit dem

1. Thargelion begonnen habe. Der Beweis für diese Annahme ist ihm

jedoch nicht gelungen (vgl. Neue philol. Rundschau, 1887, p. 40),

während andererseits C. I. A. I. 183, Z. 13 ff. für das Hekatombäon-

Neujahr einen sicheren Beleg bietet.
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Erscheinen diese Anfstellnngen schon an nnd für sich wenig

annehmbar, so mnß andererseits auch die ihnen zu Gründe liegende

Voraussetzung als eine irrige bezeichnet werden. Für die An-
nahme, daß die dxpuq des Getreides gerjume Zeit vor der Ernte

liege, giebt es nirgends einen Beleg. Die einzige Stelle, aus der

man dies folgern könnte, ist Thuc. III, 15, 2. Hiernach waren

die Peloponnesier nach der Mitte August 428 begangenen Olym-

pienfeier damit beschäftigt, die Frucht einzubringen (Iv xapttoü

{o-fxofuSi} ^3#v)
,

während ein längere Zeit zuvor von ihnen unter-

nommener Einfall in Attika £p.a rep <nx<p dxixdjovxt stattgefunden

hatte (HI, 1, 1). Mit Recht bemerkt indessen v. Wilamowitz-
Möllendorff (Hermes 1885, p. 478), daß unter der xaptroü &iy-

xopt&q nicht gerade die Einbringung des Getreides verstanden zu

werden braucht, sondern auch an andere Früchte (Weintrauben,

Feigen und sonstiges Obst) gedacht werden kann. 1

) Aus verschie-

denen anderen Stellen, welche Viimel (p. 4) wohl angeführt, aber

nicht in der richtigen Weise benutzt hat, ergiebt sich dagegen

mit Sicherheit, daß die Ansdrücke <äxp.ij und dxpLotJeiv die Reife

des Getreides bezeichnen. Von Simson berichtet Josephus (Ar-

cbaeol. V, 8, 7): depou« 3’ ovxo« xal itpo« dp.r)xöv t)3t) x«5v xap-

irüiv dxpLaCovTa) v, ouAlaßöv xptaxoat'ou« dXwwcxa« xal xiüv ooptüv

IJdiJiac Aa|Aira3a« Ifcaiji'rjaiv el« xd« dpoüpa« xiüv IlaAataxiviüv

xal «pftetpsxat p.ev ouxaij adxoi« 6 xapitöc. Man halte hiermit zu-

sammen Folyaen. IV, 6, 20: ’Avxvjovo« xd« ’Afhjva« 3ooAop.evo« Aa-

ßeiv ioreiaaxo x<j> xoö tpthvomopoo xatpiü. ’Ab/)vaioi xov aixov xaxa-

aret'pavxe« dXfyov ItpöAaEav xov dtroypf
(
aovxa piypt xij« xiüv xapitiüv

dxp.r
(
«. ’Erel 31 jjxpaüov ol xaprtol, ’Avxfyovo« pexä xoö oxpaxto-

pwtxo« 1« xJjv ’AxxixfjV IveßaAev. Ot 81 xoö ai'xou xiv piv xaxavaAto-

’) Lipsius (Leipz. Stud. 1885, p. 167, A 8) und L. Herbst

(Philologus 1887, p. 527), die an die Ernte denken, nehmen an, dall

die spätero Erntezeit im Peloponnes durch die Verschiedenheit der

klimatischen Verhältnisse bedingt sei. Nach Leake (travels in the

Morea I, 14) beginnt indessen in Elis die Ernte bereits am 10. Juni

und in Argos ist sie nach dem, was Müller-Strübing a. a. 0.

p. 591 A 6 bemerkt, zu Ende dieses Monates längst abgeschlossen.

Sie wird daher auch im übrigen Peloponnes, abgesehen von den ar-

kadischen Hochebenen, nicht erheblich später gesetzt werden können.

Berliner Stndien. VII. Btnd. S. Heft. *
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xdxsc, töv Si y. <u ). u o |J. E v o i 8ep(£etv, ’Avxfyovov e&<i> xoü auxsos

ideSavxo. Analog wird d*|idjeiv in der Offenb. Joh. 14, 18 von der

Reife der Trauben gebraucht. Es kann hiernach nicht zweifelhaft

sein, daß xou otxou dx|i.<ztovxo; auf den der Ernte unmittelbar vor-

hergehenden Zeitpunkt zu beziehen ist.

Nach den Angaben Th. v. Heldreichs, Direktors des bota-

nischen Gartens in Athen (in A. Mommsens , griechischen Jahres-

zeiten“ V, 571), beginnt die Gersten- und Weizenemte in Attika

durchschnittlich Mitte Mai und endigt je nach den Lagen spä-

testens Mitte Juni. Im allgemeinen reift die Gerste etwas früher

und wird zuerst geschnitten, etwas später oder auch gleichzeitig

der Weizen. Man wird hiernach den Beginn der Weizenernte,

auf die es hier vorzugsweise ankommt, Ende Mai zu setzen haben.*)

In Übereinstimmung hiermit gelangt A. Mommsen (zur Kunde

des griechischen Klimas, Schleswig 1870, p. 8) zu dem Ergebnis,

*) Der 2. Juni, auf «'eichen die Ernte nach A. Mommsen (a.

a. 0. p. 7) im Jahre 1866 fiel, muß schon als ein später Termin be-

trachtet werden, weil die Blüte erst am 2. Mai begann, während die-

selbe nach v. Heldreichs graphischer Darstellung (a. a. 0. p. 519) im

Durchschnitt 14 Tage früher gesetzt werden muß. Aus den in den

Jahren 1861 und 1866 beobachteten extremen Blütezeiten 5. April

und 2. Mai hat ünger (Philologus 1885, p. 649) den Schluß gezogen,

daß gegenwärtig die Erntezeit um einen ganzen Monat schwanke.

Diese Annahme ist jedoch aus dem Grunde irrig, weil bei verspäteter

Blüte die Reife desto rascher einzutreten pflogt. Während im allge-

meinen zwischen Blüte und Reife ein vierzigtägiges Intervall liegt,

betrug dasselbe im Jahre 1866, in welchem die Blüte auf den 2. Mai,

die Reife aber bereits auf den 2. Juni fiel, nicht mehr als einen

Monat. Nach der oben citierten Bemerkung v. Heldreichs, wonach

die Weizenernte frühestens Mitte Mai beginnt und spätestens Mitte

Juni endigt, kann nur eine geringe Schwankung angenommen werden.

Wenn A. Mommsen neuerdings (Chronologie p. 397, A 2) bemerkt,

daß die allgemeine Getreidereife in Attika erheblich später als Mitte

Mai anzusetzen sei, weil der Erntemonat (ttsp’.sxjj;) der Neugriechen

erst am greg. 13. Juni beginne, so Übersichter, daß Attika sich eines

bevorzugten Klimas erfreute. In den „Griechischen Jahreszeiten“ I

(Schleswig 1873), p. 68 bemerkt er selbst, daß der Name fizpwxrj; dem
Juni alten Stils wohl in Thessalien, aber nicht in Attika zukommt.
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daß die Weizenernte durchschnittlich vor dem 25. Mai beginnt.

Für das Altertum wird das nämliche Verhältnis angenommen wer-
den müssen, da nach Hesiod (erga 383) in dem benachbarten

Böotien die Ernte mit dem Frühaufgang der Plejaden (11. Mai
greg.) begann. Zieht man nun in Rücksicht, daß im Jahre 431

v. Chr. der jnlianische Kalender, nach welchem wir die Begeben-

heiten der alten Geschichte zn datieren pflegen, dem gregoriani-

schen um 6 Tage voraus war, so begann damals die Weizenernte

in Attika nach altem Stil durchschnittlich Ende Mai oder Anfang

Juni und kam spätestens um den 20. Juni zum Abschlüsse. Die

Annahme, daß die Invasion der Peloponncsier um den 26. Juni

erfolgt sei, ist mithin ausgeschlossen. Sie kann nur Ende Mai,

unmittelbar vor dem Beginn der Weizenernte, stattgefunden

haben. 1

)

') Unger, der die im Text erwähnte Angabe v. lleldreichs nicht

beachtet zu haben scheint, sucht (Philol. 1885, p. 649 f.) auf Grund
antiker Zeugnisse nachzuweisen, dall die Weizenernte in Attika nach

altjulianischer Datierung frühestens Anfang Juni und spätestens An-
fang Juli eingetreten sei. Er stützt sich hierbei auf die Angabe

Theophrasts (Hist plant. VIII, 2, 7), wonach in Griechenland die

Gerste im siebenten Monat nach der um den Frühuntergang der

Plejaden (10. November) stattfindenden Aussaat zur Reife gelangte,

der Weizen aber noch mehr Zeit erforderte (rropoi os In zpoamXoji-

fknouo'.v). Hieraus glaubt Unger folgern zu müssen, dail die Weizen-

reife erst im achten Mondmonat nach dem Frühuntergang der Ple-

jaden (also etwa 4. Juni — 2. Juli) cingetreten sei. Die Angabe

Theophrasts kann aber sehr wohl auch dahin aufgefafit werden, dail

die Gerste im Laufe des siebenten Monats und der Weizen etwas später,

zu Ende des siebenten oder Anfang des achten Monats, etwa in den

ersten Tagen des julianischen Juni, zur Reife gelangte, was den

jetzigen Verhältnissen entsprechen würde. Diese Auffassung dürfte

sich um so eher empfehlen, als im Hinblick auf die oben erwähnte

Angabe Ilcsiods eine Verschiebung der Erntezeit nicht angenommen

werden kann.

Einen weiteren Beweis für seine Ansicht glaubt Unger darin zu

finden, daß der dreimonatliche Sommerweizen, den man auf dem
mageren Boden Attikas wohl vorzugsweise gebaut habe, nach Theo-

phrast um die Frühlingsnachtgleiche gesäet worden sei. Theophrast

4
*
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Augenscheinlich hatte Archidamoa diesen Zeitpunkt gewählt

in der Absicht, Bein Heer mit dem attischen Getreide, welches in

wenigen Tagen geschnitten werden konnte, zu verproviantieren

und sich auf diese Weise länger im Lande zu halten. Daß die

Peloponnesier bei ihren Einfällen mitunter von der attischen Ernte

lebten, geht hervor aus Thuc. IV, 6, 1, wo die nur 15 tägige

Dauer der im Jahre 425 unternommenen Invasion nicht nur mit

spricht indessen an der hierfür citierten Stelle (Uist. plant. VIII, 1, 2)

nicht von der Frühlingsnachtgleiche, sondern von dem Anfang des

Frühlings. Als Beweis dafür, daß hier an die Nachtgleiche zu denken

sei, fuhrt Ungcr sign. temp. 2 und hist, plant. HI, 4, 2 an; außerdem

caus, plant. IV, 11, 4, wo der Sommerweizen als örjiuptvÄc bezeichnet

wird. Diesen Stellen stehen jedoch andere entgegen, welche einen

erheblich früheren Anfang des Frühlings voraussetzen. Der Zephyr,

dessen Wehen nach Cäsar (Varro de re rust. I, 28) am 7. Februar

beginnt, gehört nach de ventis 40 und 42 dem Frühling an und ebenso

wird die mit dem Spätaufgang des Arktur (um den 24. Februar) be-

ginnende Periode der Baumpflanzung (fovakto) zu dieser Jahreszeit

gerechnet (caus. plant. III, 2, 6 ff.). Nach Plin. XVIII, 240 und Co-

lumell. II, 9 und XI, 2 kann die Aussaat des Sommerweizens schon

Anfang oder Mitte Februar beginnen und muß jedenfalls vor dem
Äquinoktium beendigt sein. Die Benennung tsujpeptvdc bezeichnet also

die äußerste Spätgrenze. Abgesehen hiervon ist Ungers Argumen-
tation schon aus dem Grunde hinfällig, weil der Dreimonatsweizen,

dessen Kultur nur in kalten und feuchten Gegenden angemessen war

(Columella II, 9), in Attika überhaupt nicht gebaut wird (vgl. Th.

v. Heldreich, die Nutzpflanzen Griechenlands, Athen 1861, p. 4).

— Wenn L. Herbst (Philol. 1887, S. 528) geltend macht, daß nach

Thuc. III, 15, 2 die Peloponnesier im Jahre 428 noch nach den

Olympien (d. i. nach Mitte August) mit der Ernte beschäftigt gewesen

seien (s. dagegen p. 49) und die attische Ernte 25 Tage früher gesetzt

werden müsse, so beweist dies zuviel, da hiernach die Invasion der

Peloponnesier in Attika nicht im Juni, sondern frühestens im Juli

begonnen haben könnte. Aus Thuc. II, 79 zieht Herbst selbst den

Schluß, daß bei der chalkidischen Stadt Spartolos das Getreide etwa

90 Tage vor dem Frühaufgang des Arktur (vgl. II, 78), also gegen

den 17. Juni, bereits reif war. Dies würde doch entschieden dafür'

sprechen, für das wärmere Attika einen erheblich früheren Zeitpunkt

anzunehmen.
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der Festsetzung der Athener in Pylos, sondern auch damit moti-

viert wird, daß das Getreide noch grün gewesen sei und es daher

dem Heere an Lebensmitteln gefehlt habe. Man muß hiernach

annehmen, daß die Athener, in der Erwartung, von einer Invasion

verschont zu bleiben, Jahr für Jahr ihre Felder bestellten. Im

anderen Falle hätte der Geschichtschreiber überhaupt keine Ver-

anlassung gehabt, von den in dcu Jahren 431 und 428 (III, 1, 1)

unternommenen Einfällen zu bemerken, daß sie zur Zeit der Ge-

treidereife erfolgt seien. Nach Thuc. I, 143 , 5 soll allerdings

Perikies die Athener aufgefordert haben, bevor die Feinde in

Attika erschienen, selber ihre Ländereien zu verwüsten. Die Art

und Weise, wie er diesen Wunsch zu erkennen giebt 1

), zeigt

jedoch deutlich, daß er keineswegs die Hoffnung hegte, die Athe-

ner zu einem solchen Schritte zu überreden. In der That waren,

als Archidamos bei Oenoe stand, die attischen Gefilde noch un-

versehrt. *)

Für die Annahme, daß die Invasion Ende Juni stattgefunden

habe, scheint hauptsächlich die Zeitangabe xoü fttpou; dxpdjowo;

bestimmend gewesen zu sein. Indessen ist es keineswegs nötig,

die dxpj des Sommers auf die Zeit der Sonnenwende oder die

Periode der größten Hitze zu beschränken. Vielmehr kann auch

der Zeitpunkt, wo das Getreide zum Ernten (ftcpi'Jeiv) reif und die

Hauptaufgabe des Sommers erfüllt ist, als dessen Höhepunkt be-

zeichnet werden. So läßt Xenophon (Hell. V, 3, 18 ff.) die von

dem spartanischen König Agesipolis im Jahre 380 v. Chr. noch

vor der Ernte unternommene Verwüstung des olynthischen Ge-

bietes xotxa depouc dxp.rjv erfolgen. Ebenso setzt Josephus die

Erntezeit in Palästina, obwohl dieselbe dort noch früher eintritt

als in Attika, in die dxp.ii des Sommers.*)

’) xai ct yprjv iecGciv üpä;, aixsb; 5v S£eXHdvra; ixf/.suov oJxd 8f,4>30'.

zai BsIJa1
. nsXosowijsio:;, Sti toütiuk ys &*•*« oiy intaxoiozafh.

*) Thuc. II, 18, 5: (’Ap/'-Oauo;) rposSsyopsvo;, w- Xsjetoi, toi»?

’Aörjvaiou; Ti}; fr}; ett axspaioo 0031); ivjüostv xt *oi xaxoxvrjos'.v xspuSeiv

oöxijv Tprjdsaav dvsTysw.

*) Vgl. bell. lud. I, 17, 1, wo von Herodes’ des Großen Bruder

Joseph berichtet wird: sxl ’LptyoDvxo; eyujpe'. psTa zevte oxEip&v, o;

3uvliCEp<jiE Mayatpä;' (jst 8s xöv aixov äpxaaujv sv dxpyj toö ftipou;.
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Der Überfall Platääs, welcher am 30. Tage vor dem Einfall

in Attika kurz vor einem Neumonde stattfand, stellt sich nun-

mehr auf den 9. März oder einen der unmittelbar vorhergehenden

Tage. Nach attischer Datierung soll dieses Ereignis der hand-

schriftlichen Lesart zufolge eingetreten sein Ilu9o8uipoo in Süo

p.5)vas dp-/ovTOc. Diese Zeitangabe würde indessen, da das attische

Amtsjahr 431/0 am 2. August begann 1

), auf den 3. Juni führen,

während nach Thukydides (II, 2, 1) der Überfall doch nm Früh-

lingsanfang (apa ffii dp-/op.Ev<u) erfolgt sein soll. Krüger, der

ebenso wie wir den 9. März annahm, den Jahreswechsel aber in

der Voraussetzung, daß damals in Athen bereits der metonisclie

Cyklns in Geltung gewesen sei, auf den 6. Juli setzte, hat daher

für äuo pjvac eingesetzt xeiaapac p.5jvat, indem er geltend machte,

daß das Zahlzeichen & sehr leicht mit 8uo verwechselt werden

konnte. 5
) Diese Emendation fand fast allgemeinen Beifall und

wurde auch festgehaltcn
,
nachdem durch Böckh die Geltung der

Oktaeteris und für 431/0 als Neujahr der 2. August erwiesen

war. Hätte Krügers Konjektur nicht nahezu die Autorität einer

handschriftlichen Lesart erhalten, so würde man vielleicht trotz

der Zeitangabe xoö ftepooj dxpdSovToc nicht darauf verfallen sein,

die Invasion der Peloponnesier in Attika auf Ende Juni zu ver-

legen. Da nunmehr feststeht, daß das attische Neujahr anf den

2. August fiel, der Überfall Platääs aber gegen den 9. März er-

folgte, so ist zu schreiben IlußoSiupoo Ixt irevxE püjvsn apyovxot, welche

Änderung Krüger jetzt wohl selbst acceptieren würde. In paläo»

graphischer Hinsicht empfiehlt sich die Änderung insofern, als die

Zahlzeichen E und B sehr loicht mit einander vertauscht werden

konnten.

Man hat nun allerdings die fragliche Datierung sowohl in

sprachlicher als in sachlicher Hinsicht beanstandet. A. Mommsen
(Chronologie, p. 369), v. Wilamowitz - Möllendorff (curae

Thucydideae, p. 13 und Hermes 1885, p. 480) und A. Schmidt
(Jhb. f. klass. Phil. 1886, p. 332) finden es auffallend, daß statt

*1 Unger, Zeitrechnung der Griechen und Römer (llandb. der

klass. Altertumswiss. I), p. 587.

-) Hist. phil. Studien I, 223.
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der abgelaufenen Amtszeit oder statt des laufenden Monats in dem
Archontatsjahre die Zahl der Monate angegeben werde, welche

noch bis znm Amtsantritt des neuen Archon verstrichen.

A. Schmidt meint, es nehme sich für den Leser fast als eine

seltsame Vorhersagnng aus, daß Pythodoros, trotz seiner Sterb-

lichkeit, noch so nnd so lange regieren werde. Aber von der

Zukunft ist doch hier nicht die Rede, sondern vielmehr nur von

der Anzahl der Monate, die von dem Archontat des Pythodoros

noch übrig waren. Ob Pythodoros noch vor dem Abläufe 'seines

Amtsjahres starb oder nicht, ist hierbei ganz gleichgiltig ; der

Personenname erhält, wie Ungcr (Philol 1885, p. 638) treffend

bemerkt, die Bedeutung des durch ihu kenntlich gemachten Jahres

selbst und wird dadurch zum Zeitausdruck. ’) Ganz die nämliche

Ausdrncksweisc liegt vor bei Plut. Cic. 23, wo von den vom 10.

Dezember 691 varr. an fungierenden Volkstribunen C). Mctellns

Nepos und L. Calpurnius Bestia, welche Cicero bei dem Abgang

von seinem Konsulat daran hinderten, die herkömmliche Rede an

das Volk zn halten, gesagt wird, sie hätten ihre Amtsführung

begonnen In toü Kixs'ptovoj ^jispat dXtyouc apyovroc. In analoger

>) Aus diesem Grunde kann ich mich mit der Annahme Stcups
(Thuk. Studien II, 74), dall bei Thuc. V, 20, wo die Rechnung nach

Aintsjahrcn von Archonten als ungenau bezeichnet und als Grund

hierfür zai äp/opsvot; zet pcscöst zoi ättco; Eij/i x«p izsjevsto it an-

gegeben wird, unter izt^evsio v. der etwa während der Amtsführung

eingetretene Tod zu verstehen sei, nicht einverstanden erklären. Trat

ein derartiger Pall ein, so muilte, da das attische Archontatsjahr an

das Kalenderjahr gebunden war, ein Ersatzmann gewählt werden,

der bis zum 1. llekatombäon zu fungieren hatte. Für die Bezeichnung

des Jahres genügte alsdann der Name des ursprünglich gewählten

Archonten. Die nämliche Art und Weise der Datierung findet sich

bei den Römern, seitdem der Amtsantritt der Konsuln gesetzlich auf

einen bestimmten Tag filiert war. So setzt Obsequens (c. 16) die

im Jahre 592 varr. stattgehabten Prodigien sämtlich in das Konsulat

des P. Scipio Nasica und C. Marcius Figulus, obwohl die genannten

Konsuln kurze Zeit nach ihrem Amtsantritt wegen eines bei der Wahl

vorgekommenen Formfehlers, von dem man nachträglich Kenntnis

erhielt, zur Abdankung gezwungen wurden (Cic. de deor. nat. II, 10 ff.

de div. II, 74. Val. Max. I, 1, 3).
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Weise werden von Dio Cassius (XLVII, 15) die fünf Tage vor

dem Ablauf ihres Amtsjahres zur Abdankung gezwungenen Prä-

toren des Jahres 711 varr. bezeichnet als wevie in apyovxec.

Schmidt, der diese Stellen selbst anführt, meint freilich, dieselben

seien anders zu beurteilen, weil es sich in beiden Fällen nicht

um Zeitbestimmungen, sondern um ein Beschneiden oder Streitig-

machen der letzten Amtstage handle. Die beiden Beispiele be-

weisen aber immerhin, worauf es hier allein ankommt, daß Iloöo-

fiuipoo "Ixt ttevte (iJjvac ap'/ovToc die Bedeutung haben kann „als

Pythodoros noch fünf Monate zu fuDgieren hatte“. Thukydidea

wollte hiermit jedenfalls sagen, daß von der Amtszeit des Pytho-

doros gerade noch fünf Monate übrig waren, was durch oyäoov

p.rjva apyovTo« nicht so klar und präzis hätte ansgedrückt werden

können. Am meisteu zutreffend war die von dem Geschichts-

schreiber gewählte Ausdrucksweise, wenn der Überfall Platääs am
letzten Tage des Gamelion stattgefunden hatte. Es würde als-

dann dieses Ereignis, da der nächstfolgende 1. Hekatombäon dem

2. August (genau Abend des 1. bis Abend des 2. August) ent-

spricht, wenn man auf den Anthesterion mit Unger (Zeitrechnung

der Griechen und Römer p. 507) 30 Tage rechnet, in die Nacht

vom 5. auf den 6. März und die 80 Tage später erfolgte Invasion

des Archidamos in Attika auf den 25. Mai fallen.

Ebenso wie die sprachlichen erweisen sich auch die sachlichen

gegen die Ausdrucksweise des Thukydidea geäußerten Bedenken

als unstichhaltig. Wilamowitz-Möllendorff (curae Thucydi-

deae, p. 13) nimmt daran Anstoß, daß Thukydides, obwohl er

V, 20 die Zeitrechnung nach Magistratsjahren als ungenau ver-

werfe, hier doch selbst den Überfall Platääs durch die Angabe der

bis zum Ablauf des Archontatsjahres noch fehlenden Monate auf

das genaueste datiere. Er vermutet daher, daß die Worte £n Sio

p.Tjvac nicht von Thukydides, sondern von einem Interpolator her-

rühren. In Wirklichkeit liegt indessen kein Widerspruch vor.

Was Thukydides tadelt, ist die Gewohnheit, das zwischen zwei

Ereignissen liegende Intervall durch einfache Abzählung der Ar-

chontennamen (drapi8|iif]Jiv tüJv dvop.dExtuv x<üv exaoxor/oü dp'/ovrojv)

zu bestimmen. Wer in dieser Weise verfuhr, erhielt von 432/1

bis 422/1 elf Kriegsjahre, während sich bei der von Thukydides
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angewandten Berechnung nach Sommern und Wintern nnr zehn

Jahre ergaben. Wir begegnen dem von Thukydides gerügten

Verfahren in Aristophanes' Rittern (v. 792 f.). Es wird hier von

der attischen Landbevölkerung gesagt, daß sie schon das achte

Jahr in Fässern, Kasematten und Türmen wohne. Die Übersied-

lung des attischen Landvolkes in die Stadt war nun, wie wir aus

Thukydides (II, 1 3 ff.) wissen, erst kurz vor der ersten feindlichen

Invasion erfolgt, als das peloponnesische Heer sich bereits auf dem

Isthmos versammelte. Zwischen diesem Zeitpunkt und der im

Monat Gamelion (20. Januar— 17. Februar 424) veranstalteten

Aufführung der Ritter liegen keine vollen sieben Jahre. Die

fragliche Zeitangabe kann also nnr auf einer Abzählung der von

432G bis 425 ;4 fungierenden Archonten beruhen. 1

) Wenn nun

Thukydides ein derartiges Verfahren als ungenau bezeichnet, so

folgt hieraus keineswegs, daß er die Datierung von Ereignissen

nach Archontatsjahren überhaupt verworfen hätte. Er hat die-

selbe nur aus dem Grunde selten angewandt, weil für seine Dar-

stellung, die allen Hellenen verständlich sein sollte
2
), die An-

ordnung der Ereignisse nach Sommern und Wintern angemessener

war, als nach athenischen oder spartanischen Magistratsjahren. *)

Im vorliegenden Falle war es aber dem Geschichtsschreiber darum

zu thun, den Überfall Platääs möglichst genau zu datieren. Aus

diesem Grunde giebt er nicht nur neben einander die argivische,

spartanische und athenische Jahresepoche und die natürliche

Jahreszeit an, sondern auch die Zahl der an dem Amtsjahr des

Pythodoros noch fehlenden Monate. Wilamowitz (cur. Thuc.

p. 13) und A. Bauer (Philologus 1887, p. 482) finden es nun

auffallend, daß nicht in gleicher Weise auch der Zeitpunkt des

') Ullrich (quaestionum Aristophanearum specimen I, Hamburg

1832, p. 38), der diese Möglichkeit nicht in Erwägung gezogen hat,

glaubte eine Übertreibung von Seiten des Dichters annehmen zu

müssen.

*) Aus diesem Bestreben erklären sich die für den athenischen

Leser überflüssigen Bemerkungen über die Lage von Platää (II, 2, 1),

Dekelea (VII, 19, 2) und Potidäa (I, 56, 2).

*) Man kann also nicht mit v. Wilamowitz (cur. Thuc. p. 20)

behaupten, parum confisum esse patriis institutis Thucydidem.
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spartanischen Ephorenjahres bestimmt wird. Eine derartige An-

gabe hätte aber Thukydides doch nur dann machen können, wenn

ihm der Gang des spartanischen Kalenders, nach welchem sich der

Antrittstag der Ephoren richtete, bekannt gewesen wäre, was

schwerlich vorausgesetzt werden kann.

Es erübrigt nun noch, einen Einwurf zu erledigen. Nach

einer bei den Neueren weit verbreiteten Vorstellung beginnt der

thukydideische Frühling ebenso wie in unserem Kalender mit der

Nachtgleiche (26. März jnl.). Hiernach könnte der Überfall

Platääs, welcher ap.a r
(
pi dpyopivcp erfolgt sein soll, nur Anfang

April, nicht Anfang März stattgefunden haben. Es fragt sich

indessen, ob die Nachtgleiche in der That die thukydideische

Frühlingsepoche gewesen ist. Wir haben allen Grund anzunehmen,

daß Thukydides, da er über die Begrenzung seines Frühlings

keinerlei Bemerkung macht, sich in dieser Hinsicht an den popu-

lären Sprachgebrauch angeschlossen hat. Unger hat nun neuer-

dings (Philol. 1885, p. 628 ff. und Zeitrechnung der Griechen

und Börner, p. 558 ff.) versucht nachzuweisen, daß nach der bei

den Griechen herrschenden Anschauung der Frühling mit der

Nachtgleiche begann. In seiner 1875 erschienenen Abhandlung

„Uber die Zeitrechnung des Thukydides“ (Sitzungsber. der philos.-

philol.-hist. Kl. der k. bair. Ak. d. Wiss., Bd. I) finden wir jedoch

eine völlig abweichende Ansicht. Unger äußert sich daselbst

(p. 56) folgendermaßen: „Die moderne, von den Astronomen ein-

geführte Anknüpfung der Jahreszeiten an die Wenden und Gleichen

iBt mit Ausnahme des Theoretikers Geminos (Isagoge c. 10) den

Alten unbekannt“. Es überrascht einigermaßen, bei einem hervor-

ragenden Forscher einer solchen in kurzer Zeit eiugetretenen

Meinungsänderung zu begegnen. Um so mehr dürfte es sich ver-

lohnen, jener sowohl für Thukydides als auch für die Zeitrechnung

der Alten überhaupt wichtigen Frage eine genauere Untersuchung

zu widmen.

Von ausschlaggebender Bedeutung erscheint hier die That-

sache, daß Hesiod (erga 564 ff.) den Frühling 60 Tage nach der

Wintersonnenwende mit dem Spätaufgang des Arktur beginnen

läßt. Nach Ideler (I, 216) fiel in Hesiods Zeit das Wintersolstiz

auf den 29. Dezember, der scheinbare Spätaufgang des Arktur
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aber, an welchen hier zu denken ist, anf den 24. Febrnar. Das

zwischen beiden Epochen liegende Intervall ist also bis anf drei

Tage genau angegeben. Man wird wohl ohne weiteres vorans-

setzen müssen, daß der Verfasser eines Bauernkalenders sich hin-

sichtlich der Jahreszeiten den beim Volke herrschenden An-

schauungen akkomodiert hat. Es erscheint daher nichts verkehrter,

als Hesiod, weil er in seinen Werken nnd Tagen bereits eine Art

Parapegma geliefert habe, als einen Vorläufer der Theoretiker zu

betrachten, wie es Unger (Zeitr. d. Griechen p. 558) thun zu

müssen glaubt. Was den Theoretikern eigentümlich ist, ist das

Streben nach einer symmetrischen Einteilung der Jahreszeiten,

die sich eben mit Ilüfe der Solstizien nnd Äquinoktien am besten

erreichen ließ. Populär kann aber eine solche Einteilung schon

ans dem Grnnde nicht gewesen sein, weil, so lange es an feineren

astronomischen Beobachtungen fehlte, die Zeit der Solstizien nnd

Äquinoktien nnr schwer zu bestimmen war. Man war daher, wie

Ideler (I, 240) dnrehans richtig bemerkt, zur Erkennung der

Jahreszeiten angewiesen auf die Hilfsmittel, die die Natur selbst

darbot. »Besonders waren es die Auf- und Untergänge der

Sterne in der Morgen- nnd Abenddämmerung, die man in Er-

mangelung eines festen Sonnenjahrs und unserer Kalender als

Signale der Jahreszeiten beobachtete*. Daß noch im fünften

Jahrhundert vor Chr. bei den Athenern nicht die Solstizien und

Äquinoktien, die erst durch Meton (433 v. Cltr.) genauer bestimmt

worden zu sein scheinen, sondern vielmehr Stemphasen für die

Einteilung der Jahreszeiten maßgebend waren, ist ersichtlich aus

Äschylos Prometheus (v. 450 ff.), wonach cs den Menschen an

Anzeichen für den Eintritt des Winters, Frühlings und Sommers

fehlte, bis Prometheus sie auf die Anf- nnd Untergänge von Ge-

stirnen (d. i. des Arktur und der Plejaden) aufmerksam machte.

Als Früblingsepoche war der Spätaufgang des Arktur, der

zur Zeit des peloponnesischen Krieges in Attika am 21. Februar

erfolgte '), insofern sehr geeignet, als mit ihm das Wiedererscheinen

') Vorausgesetzt ist hierbei, dal! Idelers Ansatz für die Zeit

Hesiods (24. Febr., s. oben) richtig ist.

Digitized by Googl



60

der Schwalbe zusammenfiel. ') Daß dieselbe als Frühlingsbote

begrüßt wurde, ergiebt sich, wie Müller-Strtibing (Jhb. f. Ph.

1883, p. 586) bemerkt, aus Aristophanes’ Kittern (v. 419), wonach

ihr Erscheinen den Eintritt einer neuen Jahreszeit (Spa v£a) be-

zeichnete. Die Aunahme Ungers, daß hier nicht der Frühling,

sondern der mit dem Spätaufgang des Arktur beginnende Vor-

frühling oder Spätwinter, die sogenannte <puvakid (Zeit der Baum-

pflanzung), gemeint sei, ist aus dem Grunde abzuweisen, weil

diese Jahreszeit zuerst in dem künstlichen, das Jahr in sieben

Zeitabschnitte teilenden System des Hippokrates (vgl. Ideler I, 251)

begegnet, von dem man schwerlich voraussetzen kann, daß es

jemals bei dem Volke Geltung erlangt hat.
2

) Auch von Simonides

(fr. 74) wird die Ankunft der Schwalbe als ein Zeichen de3

Frühlings betrachtet. Ein derartiges Merkmal mußte für den ge-

meinen Mann von um so größerer Bedeutung sein, da es, wie

Unger selbst (Philol. 1885, p. 635) sehr richtig bemerkt, nicht

jedermanns Sache war, himmlische Vorgänge zu beobachten.

Einen Beweis dafür, daß nach volkstümlicher Auffassung der

Frühling noch geraume Zeit vor dem Äquinoktium begann, liefert

der delphische Apollokultus. Man feierte das Wiedererscheinen

des Gottes, den man sich während des Winters drei Monate lang

abwesend dachte, am 7. Bysios (Plut. quaest. Graec. 9. de Ei

apud Delphos 9). Nach Bischoff (de fastis Graecorum antiqni-

oribus, in den Leipz. Stud. 1884, p. 353) entsprach dieser Monat

dem attischen Anthesterion. dessen Anfang bei normalem Kalender-

gange spätestens Ende Februar fiel. Unger (Zeitrechnung der

Gr. p. 559) ist allerdings geneigt, jenen Festtag für jüngeren

Ursprungs zu halten, weil als Geburtstag Apolls vielmehr der

7. Thargelion betrachtet worden sei (Plut. quaest. symp. VIII, 1, 2,

vgl. Diog. Laert. II, 44). Diese Annahme wird jedoch jetzt,

nachdem nachgewiesen ist, daß die auf Delos dem Apoll zu Ehren

begangenen Delien nicht auf den 7. Thargelion, sondern vielmehr

’) Nach den von Unger (Philol. 1885, p. t>3'2) zusammengestelltcn

Angaben setzten die Alten die Ankunft der Schwalbe meist auf den

22.—24. Februar.

’) So urteilt auch Ideler (I, 252).
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in den dem Anthesterion oder Bysios entsprechenden Monat Hieros

fielen ‘), nicht mehr aufrecht erhalten werden können. Wir finden

den Spätaufgang des Arktnr als Früblingsepoche anch in den

Farapegmen des Demokrit, Enktemon und Philippos. Nur haben

die beiden letzteren, um einen astronomisch genau zu fixierenden

Zeitpunkt zu erhalten, den wahren Spätaufgang an die 8telle des

scheinbaren gesetzt, wodurch Bich für sie der Beginn des Frühlings

auf den 45. März verschob (vgl. Böckh, über die vierjährigen

Sonnenkreise der Alten, p. 96). Es verdient ferner bemerkt zu

werden, daß ebenso wie in Griechenland auch in Rom der popu-

läre Frühlingsanfang mit dem Spätanfgang des Arktur zusammen-

fiel. Das ver sacrnm begann nach Liv. XXXIV, 44, 3 am 1. März,

der im ursprünglichen Kalender den den Jahresschluß bezeichnen-

den Terminalien (23. Februar) unmittelbar folgte. Es kann hier-

nach keinem Zweifel unterliegen, daß der Beginn des Frühlings

und zugleich der des Jahres an den Spätaufgang des Arktur an-

geknüpft wurde.*)

Daß die Griechen die zweite Hälfte unseres Februar (21 . Fe-

bruar jul. «= 15. Februar greg.) als bereits zum Frühling gehörig

betrachteten, lag ganz in der Natur der Sache, da die dieser

Jahreszeit eigentümliche Entwicklung der Vegetation, mit der

vielleicht auch die Namen lap und ver in Beziehung zu setzen

sind'), bereits im Februar ihren Anfang nimmt. 4

) Das Äquinoktium

•) C. Robert, Hermes 1886, p. 161 ff.

*) Vgl. Bergk, Beiträge zur römischen Chronologie, im 13. Supple-

mentband der Jahrb. f. dass. Phil. p. 589 ff. Soltau, Prolegomena

zu einer römischen Chronologie, Berlin 1886, p. 144 ff. Unger, Zeitr.

der Griechen u. Römer p. 613. Holzapfel, Philologus 1887, p. 177 ff.

Unger will allerdings den Spätaufgang des Arktur nicht als populäre

Früblingsepoche gelten lassen; doch dürfte durch die auch von ihm

anerkannte Thatsache, daß das römische Kalenderjahr ursprünglich

mit diesem Zeitpunkt begann, die Sache wohl entschieden sein. In

den Sitzungsberichten der philos.-philol.-hist. Kl. der k. bair. Ak. d.

Wiss. 1875, H, 41 war übrigens Unger selbst noch der Ansicht, daß

nach der bei der Mehrzahl der Griechen herrschenden Auffassung der

Anfang des Frühlings durch die genannte Stornphase bestimmt wurde.
*) Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie, 4. Aufl. p. 44.

4
) Nach A. Mommsen, zur Kunde des griechischen Klimas p. 1
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kam erst als Frühlingsepoche in Gebrauch, seitdem man sich ge-

wöhnt hatte, die Jahrpnnkte als maßgebend für die Zeiteinteilung

zu betrachten. In dieser Hinsicht bestanden indessen zwei ver-

schiedene Prinzipien, indem entweder der Anfang oder die Mitte

der einzelnen Jahreszeiten auf die entsprechenden Jahrpunkte ge-

setzt wurde. Nach dem letzteren von Eudoxos (370 v. Chr.) auf-

gestellten System fällt im cäsarischen Kalender der Beginn des

Frühlings auf den 7. Februar, der des Sommers auf den 9. Mai,

der des Herbstes auf den 11. August und der des Winters auf

den 10. November. 1

) Wenn nun von diesen beiden rein astrono-

mischen Konstruktionen 2
) die des Eudoxos ungleich mehr Anklang

gefunden und in den Schriften über Landwirtschaft, in denen doch

auf die Anschauungen des Volkes Rücksicht genommen werden

mußte, fast ausschließliche Geltung erlangt hat 3
), so kann der Grand

beginnt die Belaubung im Februar. Während im Spätherbst 8, im

Dezember 14 und im Januar 15 oder mehr Gattungen erblühen,

kommen auf den Februar allein schon 38, so daß hierdurch allein

die Zunahme der vorangegangenen Herbst- und Wintermonate auf-

gewogen wird (p. 2).

') Vgl. Hartmann, der römische Kalender, p. 155.

*) Es ist unbegreiflich, wie A. Mommsen (a. a. 0. p. 23) trotz

der von ihm selbst hervorgehobenen Thatsachen (s. obenp. 61, A4) die

Frühlingscpoche Hesiods als künstlich astronomisierend hat bezeichnen

und umgekehrt in dem astronomischen Zeitpunkt des Äquinoktiums

einen passenderen Frühlingsanfang hat finden können. Die richtige

Auffassung findet sich bereits bei Böckb, der in den Spätaufgang des

Arktur den populären Frühlingsanfang erkennt, dagegen die von den

Jahrpunkten ausgehenden Bestimmungen als theoretische bezeichnet

(Sonnenkreise, p. 92 u. 96, vgl. 115).

3
) Wir begegnen den Ansetzungen des Eudoxos bei Cato de re

rust. 50, wo der Anfang des Frühlings mit dem auf den 7. Februar

fallenden Eintritt des milden Favonius gleichgesetzt wird, ferner bei

Varro (de re rust. I, 28), Vergib (georg. I, 43 ff.), Columella (XI, 2)

und Plinius (nat, hist. XVIU, 222). Die Behauptung Ungers (Zeit-

rechnung der Griechen u. Römer, p. 611), daß die an den Eintritt

des Favonius geknüpfte Frühlingsepoche, deren weite Verbreitung in

litterarischen Kreisen er selbst anerkennt, nicht in die Praxis ein-

gedrungen sei, wird durch diese Thatsachc widerlegt. — Die Nacht-
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dieser Erscheinung nnr darin gesucht werdeD, daß die von Eudoxos

angenommenen Zeitpunkte mit den populären Epochen nahezu

zusammenfielen, während die Nachtgleichen sich von denselben er-

heblich entfernten. Der 7. Februar konnte als Frühlingsepoche

auch insofern geeignet scheinen, als das nach den übereinstimmen-

den Angaben der Parapegmatisten um jene Zeit beginnende Wehen
des milden Zephyr oder Favonius das Herannahen einer wärmeren

Jahreszeit verkündigte.

glcicho begegnet als Frühlingsanfang zuerst bei Hippokrates (vgl.

p. 60) und in der von einem Zeitgenossen desselben verfaßten Schrift

de diaeta (Buch III zu Anfang, s. Ilippoer. ed. Külm I, 708). Der

Versuch Ungers (Philol. 1885, p. 641 ff.) dieselbe auch für IIerodot
(

Xenophon, Sophokles und Euripidcs als Frühlingsepoche nachzuweisen,

kann nicht als gelungen betrachtet werden. Wenn Herodot den Auf-

bruch des Xerxes von Sardes, der allerdings nicht vor Anfang April

erfolgt sein kann, -lg» "i> (apt geschehen läßt (VII, 37), so beweist

dies nichts, weil «pa *iji eapt mit äpa r
(

pi äp/opsv<p oder ^po; s'jß’j;

apyopivoo (Thuc. VII, ID) keineswegs gleichbedeutend ist. Für Xeno-

phon soll sich die Nachtgleiche als Frühlingsanfang daraus ergeben,

daß Epaminondas, der um die Mitte des Winters 370/69 (Hell. VI, 5, 20,

vgl. 22 ff.) in Lakonien eingefallen sei und sich nach Diod. XV, 67

daselbst 85 Tage aufgehalten habe, seinen Abzug noch während des

Winters bewerkstelligte (VI, 5, 50). Hierbei ist jedoch übersehen,

daß bei Diodor die nach dem Abzug aus Lakonien erfolgte Wieder-

herstellung Messeniens, die einige Zeit in Anspruch genommen haben

wird, in jenen 85 tägigen Zeitraum mit eingerechnet ist. Wenn ferner

Sophokles (Oed. tyr. 1137) den Hirten des Polybos sagen läßt, daß er

die Schafe auf dem Kitbäron geweidet habe J,po4 £i; öpxtoöpov

(15. Sept.) sxpijvooc yp^voog, so folgt hieraus keineswegs mit Not

wendigkeit, daß ij ?,po; auf die Nachtgleiche zu beziehen sei. Wie

wenig gerechtfertigt ein solcher Schluß ist, zeigt eine ähnliche Stelle

bei Aristoteles hist. an. IX, 49, 4. Es wird hier vom Kuckuck ge-

sagt, er zeige sich efeö voü eapo; ap£ap*vo; psyp'. xevö; Da
nun der Kuckuck in Griechenland erst nach der Nachtglcichc er-

scheint, so glaubt Unger diesen Zeitpunkt auch für Aristoteles als

Frühlingsepoche annehmen zu müssen. Aus anderen Stellen ergiebt

sich jedoch, daß Aristoteles ebenso wie Theophrast (s. p. 51, A 1)

den Frühling vielmehr mit dem Wehen des Zephyrs, also Anfang

Februar, beginnen ließ. Es geht dies hervor nicht nur aus hist. an.
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Da nnn aber sowohl die an den Zephyr als auch die an das

Äquinoktium geknüpfte Frühlingsepoche auf einem künstlichen

der symmetrischen Einteilung der Jahreszeiten halber entworfenen

System beruht, während nach der von Haus aus bei den Griechen

und Römern herrschenden Auffassung der Frühling vielmehr mit

dem Spätaufgang des Arktur und dem Wiedererscheinen der

Schwalbe begann, so werden wir diese letztere Epoche auch bei

Thukydides voraussetzen müssen. Im anderen Falle hätte der

Geschichtschreiber ausdrücklich bemerken müssen, daß er hin-

sichtlich dieses Punktes von dem gewöhnlichen Sprachgebrauch

abweiche. 1

)

II, 2, 6, wonach die vom Federvieh im Frühjahr gelegten Windeier

Ccfipi« genannt wurden, sondern auch aus meteorolog. I, 12, 1, wo
der Hagel, der sowohl nach alten als neueren Beobachtungen im

Februar und Anfang März besonders häufig ist (vgl. Columella XI, 2

unter Kal. Fcbr., XII Kal. Mart und Kal. Mart und A. Mommsen,
Griech. Jahreszeiten 152), als eine namentlich im Frühling und Spät-

herbst vorkommende Erscheinung bezeichnet wird. Ebenso kann hist

an. V, 9, 1, wo der Frühling als süfiu; ix xpoxöiv beginnend bezeichnet

wird, nur an den Eintritt des Zephyrs gedacht werden. Die Angabe

des Euripides (fragm. inc. 9G), wonach auf den Sommer und Winter

je vier und auf den Frühling und Herbst je zwei Monate kommen,
wird von Unger dahin aufgefallt, daß der Frühling, ebenso wie nach

der oben erwähnten Schrift de diaeta, sich von der Nachtgleiche bis

zum Frühaufgang der Plejaden (26. März— 17. Mai) erstrecke. Aber

näher liegt hier doch die Annahme, daß Euripides im Anschluß an

Euktemon (vgl. p. 61) den Frühling mit dem wahren Spätaufgang

des Arktur (4/5. März) beginnen und mit dem wahren Frühaufgang

der Plejaden (516. Mai) endigen ließ (vgl. Böckh, Sonnenkreise p. 94),

in welchem Falle sich genau zwei Monate ergeben. Die von Unger

(Zeitr. d. Griech. u. Röm. p. 560 u. 611 ff.) für die Verbreitung des

Äquinoktiums als Frühlingsepoche in späterer Zeit beigebrachten Be-

lege sind nicht gerade sehr zahlreich und reduzieren sich noch da-

durch erheblich, daß für Polybius, Livius, Cicero und Cäsar der Be-

weis keineswegs als geführt betrachtet werden kann.

') Einen ganz evidenten Beweis dafür, daß Thukydides den

Frühling mit der Nachtgleiche beginnen lasse, will Herbst (Philol.

1887, p. 531, vgl. 546) darin finden, daß nach III, 116 der gegen

Ende des Winters 426/5 stattgehabte Ausbruch des Ätna sspi auxo xö
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Unger (Sitznngsber. d. philos. philol. hist. Kl. der k. bair.

Ak. d. Wiss. 1875, I, 29 und Philologns 1885, p. 629 ff.) glaubt

allerdings ans einigen Stellen des thnkydideischen Werkes folgern zu

müssen, daß unter dem Frühlingsanfang nur die Nachtgleiche

verstanden werden könne. Er stützt sich hierbei namentlich auf

die Angaben über die Unternehmungen der Spartaner im Winter

412/11. Nach VIII, 39, 1 segelte um die Wintersonnenwende

(ucpl r,Xiou Tpoird;) eine peloponnesische Flotte von 27 Schiffen

nnter Antisthenes nach Ionien und vereinigte sich, nachdem sie

sich einige Tage in Kaunos anfgehalten, in Knidos mit der von

Milet kommenden Flotte des Astyochos (39—43). Von hier fnlir

die gesamte Flotte nach Rhodos, welches nunmehr von den

Athenern abfiel, und blieb daselbst 80 Tage (44). Zn Ende des

Winters liefen sie wieder aus, um Chios zu entsetzen, zogen sich

jedoch nach dem Erscheinen der athenischen Flotte nach Milet

zurück (60). Die nun folgenden Ereignisse fanden nach c. 61

statt gleich zu Anfang des Frühlings (voü iirrfqvojaivou öspoo; apux

rep 9jpt Eöööt dp-/op.Evo>). Man wird zugeben müssen, daß von der

Abfahrt des Antisthenes bis zum Anfang des Frühlings mehr als

90 Tage verlaufen sind. Aber Ungers Argumentation ist nur

zwingend nnter der Voraussetzung, daß der Ansdruck rcspl tjXi'ou

Tporrd? auf den Zeitpunkt der Winterwende selbst zn beziehen ist.

Zu dieser Annahme sind wir jedoch keineswegs genötigt, da mit

Ttept die Zeit doch nur ungefähr bestimmt werden soll. Welchen

Spielraum eine derartige Angabe läßt, erhellt recht deutlich aus

einer anderen Stelle des thukydideischen Werkes. Als die Athener

unmittelbar zu Beginn des Winters 414/3 beschlossen hatten, dem

vor Syrakus stehenden Belagerungsheere im Frühjahr eine ansehn-

liche Verstärkung zukommen zu lassen, sandten sie sofort vtEpt

rjXioo rpoitir TÄt -/EipLEpsvd; den Eurymedon mit 10 Triercn dorthin

ab, um Nikias von dem gefaßten Beschlüsse zn benachrichtigen

?

zw stattfand. Diese Stelle kann allerdings nur dahin aufgefallt

werden, dal) das erwähnte Ereignis ungefähr mit der thukydideischen

Frühlingsopoche zusammenfiel. Da cs indessen noch in den Winter

gesetzt wird, so steht nichts im Wege, die fragliche Zeitangabe auf

den Spätaufgang des Arktur zu beziehen.

Berliner Stadien. VII. Band. 3. Heft O
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(VII, 16). Nimmt man an, daß Thukydides in Übereinstimmung

mit der populären Auffassung den Anfang des Winters gleichzeitig

mit dem Frühuntergang der Plejaden, also auf den 10. November

setzte, so muß die Absendung der zehn Schiffe, deren Ausrüstung

nicht viel Zeit in Anspruch genommen haben kann, spätestens

Ende November stattgefunden haben. Es scheint überhaupt, als

ob die Alten unter den xpouat häufig nicht einen einzelnen Zeit-

punkt, sondern die ganze um das Solstiz liegende Periode, in der

die Schwankungen der Tageslänge nicht sehr merklich waren,

verstanden hätten. Bei Lydus finden wir unter dem 24. November

bereits die wpooi'ixia ttJi ytt|reptvijc TpoTrij« angemerkt. Auch

Aristoteles (hist. an. V, 9, 1) faßt diesen Ausdruck in weiterem

Sinne, wenn er von dem Taucher sagt, daß er seine Eier lege

dpyopivou toü iapo; eißue I* xpoztüv. Ebenso ist dies der Fall

bei Theophrast (caus. plant. V, 12, 4), der die kälteste Periode

des Jahres (d. i. der Zeitraum von der Wintersonnenwende bis

zu dem Anfang Februar eintretenden Zephyr), in welcher in

Euböa der sog. ’OXupittat weht, als die Zeit -nepl vporic oito xät

TEauapdxovTa bezeichnet. In analoger Weise setzt Dionys von

Ualikarnaß (I, 32) das auf die Iden des Februar fallende Fest

der Luperkalien psroi xdc yEigEpiv« xpo-a'c und den am 1. Sextilis

erfolgten Amtsantritt der Konsuln des varr. Jahres 278 rapi täc

ftcpivä; pdXixra xporij (IX, 25, vgl. Liv. III, 6, l).
1

)

Es steht hiernach nichts im Wege, die Abfahrt des Antisthenes

nach Ionien etwa auf den 20. November und den Beginn des

Frühlings Ende Februar zu setzen.

Ebensowenig beweisend ist eine andere von TJnger angeführte

Stelle. Nach VI, 93, 1 beschlossen die Athener zu Ende des

Wintere 415 4 auf eine ihnen von Nikias zugegangene Botschaft

(vgl. c. 74 fin.), demselben Geld und Reiterei zuzuschicken. Dem-

') Matzat (Römische Chronologie 1,71) suchte die Angaben des

Dionys aus einer zur Zeit seiner Gewährsmänner, des Valerius Antias

und Licinius Macer, bestehenden Abirrung des römischen Kalenders

zu erklären, wozu jetzt, nachdem die weitere Bedeutung des Ausdruckes

xpozai bei anderen Schriftstellern nachgewiesen ist, kein Grund mehr
vorliegt. Richtig urteilte über diese Stellen bereits Iiuschke, das

alte römische Jahr, p. 84 f., A. 148.
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gemäß wurden zu Beginn des Frühlings 250 Beiter, 30 berittene

Bogenschützen und 300 Talente abgesandt (94, 4). Nach der

Schutzurkunde (C. I. A. I, 183, Z. 13 f.) wurden den Hellenotamien

die 300 Talente behufs Ablieferung an die Feldherm am 13. Tage

der achten Prytanie verabfolgt. Am 20. Tage der nämlichen

Prytanie wurden alsdann, um den Sold für die Mannschaft der

Transportflotte zn bestreiten, noch 4 Talente 2000 Drachmen aus-

gezahlt. Setzt man nun mit Unger den Anfang des attischen

Jahres 414'3 auf den 28. Juni, so ergiebt sich für das vorher-

gehende Gemeinjahr als der 20. Tag der achten Prytanie der

1.—2. April. Man muß jedenfalls annehmen, daß die Sendung an

einem der nächstfolgenden Tage abgegangen ist. Ihre Ankunft in

Catana wird demnach Mitte April stattgefunden haben. Nun
macht Unger (Philol. 1885, p. 630, vgl. Sitzungsber. der philos.

philol. hist. Kl. d. k. bair. Ak. d. W. II, 47) geltend, daß die

Unternehmungen, welche Nikias von dem Eintritt des Frühlings

bis zu dem angegebenen Zeitpunkte ausführte (94, 1—3), nur sehr

wenig Zeit in Anspruch genommen haben könnten und daher als

Frühlingsepoche notwendig die Nachtgleiche vorausgesetzt werden

müsse. Wir sind indessen keineswegs gezwungen, für die fraglichen

Begebenheiten einen so kurzen Zeitraum anzunebmen. Die Unter-

nehmungen, um die es sich handelt, sind folgende: Fahrt der

athenischen Flotte von Catana nach Megara. Landung. Ver-

wüstung des Gebietes. Vergeblicher Angriff auf ein von Syraku-

sanern verteidigtes Kastell. Landung am Flusse Terias (zwischen

Catana und Megara). Verwüstung der Gefilde. Siegreiches Gefecht

mit einer syrakusanischen Abteilung. Rückfahrt nach Catana.

Marsch des ganzen Heeres, welches sich zuvor mit Proviant ver-

sehen, nach der fünf deutsche Meilen landeinwärts gelegenen Stadt

Kentoripa, die mit den Athenern einen Vertrag eiugeht. Rückzug

nach Catana, woselbst die Trausportflotte bereits eingetroffen ist.

Man wird gewiß zugeben, daß diese Ereignisse recht wohl in

15—20 Tagen oder noch kürzerer Zeit vor sich gegangen sein

können. Aber ebensogut ist es denkbar, daß das zwischen den

Athenern und Kentoripinern geschlossene Bündnis, welches für

die Folge von großer Wichtigkeit war (vgl. VII, 32, 1), erst

nach einem längeren Aufenthalte des athenischen Heeres vor dieser
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Stadt zu stände kam. Die Verproviantierung des Heeres vor dem

Ansmarsch spricht wenigstens dafür, daß Nikias sich von diesem

Zuge keineswegs einen augenblicklichen Erfolg versprach. Auch

die sonstigen von Nikias ausgeführten Plünderungszüge können

bei der Langsamkeit, mit der er alles zu bewerkstelligen pflegte,

recht wohl längere Zeit in Anspruch genommen haben. Die

Möglichkeit, daß die fraglichen Unternehmungen sich vom Ende

Februar bis Mitte April erstreckten, erscheint demnach keineswegs

ausgeschlossen.

Wenn endlich IV, 117, 1 und V, 20, 1 der am 14. Elaphe-

bolion (= 20. April) 423 geschlossene Waffenstillstand und der am
25. Elaphebolion (= 12. April) 421 vereinbarte Friede als apa

r
(
pt zu stände gekommen bezeichnet werden, so läßt sich aus diesen

Stellen für die Zeit der thukydideischen Frühlingsepoche überhaupt

kein Anhaltspunkt entnehmen. Die Voraussetzung Ungers, daß Sp«

rjpt ebenso wie II, 2, 1 apa rjpt dp-yropivep „auf den Anfang des

Frühlings im weiteren Sinne im Gegensatz zur Mitte und Eude als

erstes Drittel desselben zu beziehen ist“, ist durchaus willkürlich

und nicht einmal mit seiner eigenen Annahme, wonach der

20. April 423 in die Mitte des Frühlings (26. März — 17. Mai)

fallen würde, vereinbar. Durch Spa Ijpi wird eben weiter nichts

ausgedrückt, als die Thatsache, daß die erw'ähnten Begebenheiten

in die Frühlingszeit fielen.

Kann hiernach aus den von Unger angeführten Stellen kein

sicherer Schluß gezogen werden, so ergiebt sich andrerseits eine

genaue Bestimmung der thukydideischen Frühlingsepoche aus dem

Bericht über die in der ersten Hälfte des Jahres 420 zwischen

Sparta, Argos und Athen geführten Unterhandlungen. Nach

V, 40 f. schlossen die Argiver gleich zu Beginn des Frühlings

(apa xrn rjpi süöut toü im-frjvopevoo ftspou;), da sie nach dem
zwischen Sparta und Böotieu zu stände gekommenen Vertrag

(V, 39) sich fiir isoliert hielten, einen Frieden auf 50 Jahre.

Gleichzeitig erschien in Athen eine spartanische Gesandtschaft,

um dem Friedensvertrag gemäß Panakton und die von den Böotern

gemachten Gefangenen zurückzugeben (42). Da indessen Panakton

zuvor von den Böotern geschleift worden war und die Spartaner

mit derselben gegen die mit Athen getroffene Übereinkunft ein
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Souderbßndnis geschlossen hatten, wiesen die Athener die Ge-

sandten unwillig ab. Anf Betreiben des Alkibiades knüpften nun-

mehr die Argiver Unterhandlungen mit Athen an. Um den Ab-

schluß eines Bündnisses zwischen Athen und Argos zu vereiteln,

erschien alsbald eine zweite spartanische Gesandtschaft, die sich

jedoch vor den Athenern kompromittierte, indem sie auf den Bat

des Alkibiades in der Volksversammlung keine Vollmacht zu haben

erklärte, während sie vorher in der ßoubj dies versichert hatte.

Das Volk war nunmehr bereit, das von den Argivern angetragene

Bündnis anzunehmen, doch wußte Nikias es durebzusetzen, daß

er selbst zuvor nach Sparta geschickt wurde, um die Wiederher-

stellung von Panakton, Rückgabe von Amphipolia und Aufgabe

des mit Böotien geschlossenen Vertrages zu verlangen. Er er-

reichte indessen weiter nichts, als die Erneuerung des auf das

fünfzigjährige Bündnis mit Athen geleisteten Eides, worauf die

Athener unverzüglich mit Argos, Elis und Mantinea ein Sonder-

bündnis schlossen (43—47).

Laut der Urkunde des fünfzigjährigen Bündnisses sollte

dasselbe alljährlich von den Spartanern in Athen bei den Dionysien

und von den Athenern in Sparta bei den Hyakinthien neu be-

schworen werden. Die Anwesenheit des Nikias in Sparta ist mithin

noch vor die Dionysien oder spätestens in die sich vom 9.— 15.

Elaphebolion erstreckende Eestzeit selbst zu setzen. Im anderen

Falle hätte unter den Umständen, die den Athenern Veranlassung

zum Mißtrauen gegen Sparta gaben, die Nichtleistung des Eides

zur vorschriftsmäßigen Zeit in erster Linie erwähnt werden müssen.

Die von uns gewonnene Zeitbestimmung wird andrerseits auch

dadurch gestützt, daß die nach der Rückkehr des Nikias von

Sparta erfolgte Wahl des Alkibiades zum Strategen (Plut. Nie. 10)

nach dem, was wir über die Zeit der Strategenwahlen wissen1

),

im Munychion oder spätestens Anfang Thargelion stattgefunden

haben muß.*)

*) Vgl. jetzt hierüber Bcioch, die attische Politik seit Perikies,

p. 265 ff.

*) Nach einer sehr ansprechenden Vermutung 0. Müllers (Gesch.

d. griech. Litt. IP, 168) hat Euripides in der Andromache v. 445 ff.,

wo die Spartaner als hinterlistige Menschen hingestellt werden, deren
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Nach Unger (Zeitrech. d. Griech. n. Röm. p. 589) entspricht

der 1. Hekatombaion des Jahres 420 dem 3. Jnli. Für die vor-

anfgehenden Dionysien ergiebt sich hiernach der 15.—21. März.

Da nnn zwischen dem um Frühlingsanfang erfolgten Abgang der

ersten spartanischen Gesandtschaft nach Athen und der Ankunft

des Nikias in Sparta ein Intervall von 15—20 Tagen angenommen

werden muß, so fällt der Beginn des Frühlings spätestens Anfang

März. Es kann hiernach keinem Zweifel unterliegen, daß Thu-

kydides in Übereinstimmung mit der populären Auffassung den

Anfang dieser Jahreszeit mit dem Spätaufgang des Arktur gleich-

zeitig setzte.')

Das von uns gewonnene Ergebnis, wonach der Überfall Platääs

um den dem letzten Gamelion entsprechenden 5T5. März und der

Beginn der Invasion in Attika um den 25. Mai 431 erfolgte,

kann nunmehr für vollkommen gesichert gelten. Nachdem so die

Chronologie dieser Periode festgestellt ist, wenden wir uns dazu,

die Zeit der voranfgehenden Begebenheiten bis zum Beginn des

kerkyräisch-korinthischen Krieges zu bestimmen.

Nach Thuc. II, 2, 1 fand der Überfall Platääs statt im

sechsten Monat nach der Schlacht bei Potidäa. Es fragt sich, in

welchem Sinne diese Zeitangabe aufzufassen ist. Es kann dies

entweder heißen: „im sechsten Monat nach dem Monate, in welchem

die Schlacht bei Potidäa geliefert wurde“. Alsdann würde, wenn

der Überfall Platääs Ende Gamelion stattfand, da 4321 ein

Schaltjahr war, jenes Ereignis in den Metageitnion (13. August

bis 10. September) fallen. Oder Thukydides hat, was man bei

seinem Streben nach Genauigkeit wohl eher vorauszusetzen be-

Worte niemals mit ihren Gedanken übereinstimmen, eben auf das

Auftreten der zweiten spartanischen Gesandtschaft in Athen Bezug

genommen Dann muß aber diese Stelle unter dem frischen Eindruck

der bewußten Verhandlungen geschrieben worden sein. Man wird in

diesem Falle annehmen müssen, daß das Stück an den Dionysien des

Jahres 420 alsbald nach jener Scene in der athenischen Volksver-

sammlung aufgeführt worden ist.

') Daß Thukydides den Beginn des Frühlings an diese Sternphase

anknüpfen konnte, wird auch von E. Müller, de tempore, quo bellum

Peloponnesiacum initium ceperit, Marburg 1852, p. 33 anerkannt.
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rechtigt ist, von dem Kalenderdatnm des einen Ereignisses zu dem
des anderen 1

) gerechnet, sodaß das Intervall hiernach fünf his

sechs Mondmonate (zn durchschnittlich 29'/, Tagen) betragen

würde. In diesem Falle würde die Schlacht bei Potidäa, wenn

der Überfall Platääs am 29. Gamelion (6. März) stattfand, zwischen

den 29. Metageitnion und den 30. Boedromion (10. September

bis 10. Oktober) zn setzen sein. Die erstere Rechnungsweise wird

von Lipsins (Leipz. Studien 1885, p. 161 und Jahrb. f. Ph. 1885,

p. 676), die letztere von E. Müller (de tempore, quo bellum

Pelop. initinm ceperit, p. 33), Wilamowitz (cur. Thue. p. 12)

nnd Steup (Thuk. Stud. II, p. 55) vorausgesetzt. Daß die frag-

liche Zeitangabe in doppeltem Sinne gefaßt werden kann, scheint

keiner der genannten Gelehrten in Erwägung gezogen zn haben.

Wir lassen vorläufig beide Möglichkeiten gelten und nehmen daher

für die Schlacht bei Potidäa als frühesten Termin den 13. August

und als spätesten den 9. Oktober an.

Eine genauere Zeitbestimmung wird ermöglicht durch eine

Inschrift. Ans dem Verzeichnis der im Jahre 432/1 von den

Athenern gemachten Ansgaben (C. I. A. TV, 179*) ersehen wir, daß

in der zweiten Prytanie (etwa 21. August—27. September) für

drei nach Makedonien abgehende Feldherren, Enkrates nnd zwei

Kollegen, deren Namen ansgefallen sind, eine Zahlung angewiesen

worden ist. In Eukrates haben Kirchhoff und v. Wilamowitz
(cnr. Thuc. p. 14) einen Kollegen des mit vier anderen Feldherren

gegen Potidäa gesandten Kallias (Thuc. I, 61, 1) erkannt. Nimmt
man an, daß Kallias bereits zn Anfang der zweiten Prytanie, also

gegen Ende August, abging, so wird im Hinblick darauf, daß er'

noch einige Zeit mit der Berennung Pydnas verbrachte und nach

einem sodann mit Perdikkas getroffenen Abkommen den Weg nacli

Potidäa zn Lande znrücklegte, die daselbst gelieferte Schlacht

nicht vor Mitte September gesetzt werden können. Thukydides

') Auf einer derartigen Rechnung beruht i. B. die Angabe, dab

die Schlacht bei Ünophyta am 62. Tage nach der bei Tanagra statt-

gefunden habe (I, 108, 2). Wenn für diese Periode die Kalenderdaten

der wichtigeren Begebenheiten bereits in der Überlieferung fixiert

waren, so muß dies von der Zeit des peloponnesischen Krieges noch

in höherem Grade gelten.
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hat also, wie wir dies von vornherein als wahrscheinlich an-

genommen haben, das zwischen diesem Ereignis und dem Überfall

Platääs liegende Intervall genau nach Monaten und Tagen berechnet.

Nach Lipsius (Leipz. 8t 1885, p. 161 ff.) und Steup

(p. 35 ff., 55 ff.), denen A. Bauer (Philologus 1887, p. 482) zu-

stimmt, soll nun aber an der fraglichen Stelle ein Textfehler vor-

liegen. Nach der Itechnungsnrkunde C. I. A. I, 179 fällt die

nach dem Abschluß der Defensivallianz zwischen Athen und Kerkyra

erfolgte Absendung des Lakedämonios in die dortigen Gewässer

(Thuc. I, 45) in die erste Prytanie des Jahres 433/2. In der

nämlichen Inschrift wird aber auch eine am letzten Tage einer

Prytanie geleistete Zahlung an die Feldherrn der zweiten attischen

Hilfsflotte erwähnt, welche während der Schlacht bei Sybota anlangte

(Thuc. I, 50). Steup und Lipsins nehmen nun mit Böckh (über

zwei attische Rechnungsurkunden in den Abhandl. d. BerL Ak.

d. W. 1846, p. 355 ff. = Kleine Sehr. VI, 72 ff.) an, daß die

Prytanie, in welcher die Absendung der zweiten Flotte erfolgte,

ebenfalls die erste des genannten Jahres gewesen sei. Böckh hielt

diese Annahme deshalb für notwendig, weil nach dem Bericht des

Thukydides die zweite Flotte kurze Zeit nach der ersten abgesegelt

sei. Da nun nach Thuc. I, 56, 1 und 57, 1 der Abfall Potidäas

alsbald (cüßut) nach der Schlacht bei Sybota stattfand, so müßte,

wenn jene Voraussetzungen richtig sind, die nicht lange nachher

gelieferte Schlacht bei Potidäa (I, 62 ff.) noch der ersten Hälfte

des Jahres 433/2 angehören. Lipsius vermutet daher, daß in

der Zeitangabe für den Überfall Platääs (p.ev& -rijv floxsiözia

p.dyjjv p.rjvi 2xx<p die Worte xal (Ssxcütu) ausgefallen seien.
1

) Es würde

hiernach, wenn mau mit Lipsius (p. 166) den Überfall Platääs

auf den 4. April setzt, die Schlacht bei Potidäa zwischen den

20. Dezember 433 und den 18. Januar 432 oder nach der von

Lipsius befolgten Rechnungsweise in den Maimakterion 433

(= 20. November — 19. Dezember) zu stehen kommen. Der

C. I, A. IV, 1791 genannte Eukrates müßte alsdann der Nachfolger

') Steup, p. 60 verzichtet darauf, eine bestimmte Änderung vor-

zuschlagen, sondern begnügt sich damit, den seiner Ansicht nach

vorhandenen Widerspruch aufzudecken.
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des Kallias gewesen sein. Wilamowitz - Möllendorff (cur.

Thuc. p. 14 und Hermes 1885, p. 484 f.), der die von Böckli für

die Schlacht bei Sybota gewonnene Zeitbestimmung ebenfalls für

richtig hält, ist dagegen der Ansicht, daß die thukydideische Zeit-

angabe für den Überfall Platääs richtig überliefert sei, glaubt

jedoch in der zweimal begegnenden Ansetzung des Abfalls von

Potidäa gleich (eJOüc) nach jener Schlacht eine Interpolation er-

blicken zu müssen.

Die sowohl der einen wie der anderen Ansicht zu Grunde

liegende Voraussetzung, daß die zweite athenische Flottensendung

nach Kerkyra der ersten unmittelbar gefolgt sei, erweist sich in-

dessen bei näherer Betrachtung des thukydideischen Berichtes

keineswegs als zutreffend. Nach I, 31, 1 dauerten die von den

Korinthieru nach der Niederlage bei Leukimme veranstalteten

Rüstungen zwei Jahre. Auf die Kunde von diesen Rüstungen

(-uvöavÄiicvot G
(
v ratpotoxsurjy) wenden sich die Koriuthier nach

Athen, wohin gleichzeitig auch die Korinthier Gesandte abordnen.

Nach zweimaliger Verhandlung in der Volksversammlung schließen

die Athener mit den Kerkyräern ein Defensivbündnis (impa/fa)

und senden ihnen nicht lange nach der Abreise der korinthischen

Gesandten (t<üv Kopivöuov dnel.öovrujv oi ro/.ü oruepov 45, 1) eine

Hilfsflotte von zehn Schiffen unter Lakedämonios, Diotimos und

Proteas (c. 31—45). Nachdem die Korinthier ihre Rüstungen

vollendet (iileiä-fj aixoi; rapeixEuaTro 46, 1), segeln sie mit 150 Schiffen

nach dem südöstlich von Kerkyra gelegenen Hafen Cheimerion

und treffen alsbald hierauf mit den Kerkyräern bei Sybota zu-

sammen. Hiernach fand also, wie schon E. Müller (de tempore,

quo bellum Peloponnesiacum initium ceperit, Marburg 1852, p. 40 f.)

richtig bemerkt hat, die Sendung des Lakedämonios statt, während

die Korinthier noch in ihren Rüstungen begriffen waren. 1

) Nach

Lipsius und Steup müßte der Abschluß des Bündnisses mit Kerkyra

und die nicht lange nachher erfolgte Absenduug der zehn Schiffe

unmittelbar vor die Vollendung der korinthischen Rüstungen fallen.

Aber ist es denn glaublich, daß die Kerkyräer die Hilfe Athens

') Aus welchem Grunde Steup p. 58 das Verfahren Müllers im

einzelnen nicht genau genug findet, ist mir nicht ersichtlich.
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erat im letzten Angenblick nachgesncht haben sollten? Nach

Tlmkydides (31, 2) thaten sie diesen Schritt vielmehr, als sie von

den umfassenden Rüstungen, die die Eorinthier veranstalteten,

Kunde erhielten. Der Bericht des Thnkydides spricht also gerade

dafür, daß zwischen der ersten and zweiten athenischen Flotten-

sendung nach Kerkyra ein längeres Intervall lag. Man muß hier-

nach mit Pflugk-Harttnng (Perikies als Feldherr, Stuttgart 1884,

p. 48, A 1) annehmen, daß die Athener nach dem Abschluß des

Bündnisses mit Kerkyra einstweilen zehn Schiffe aussandten, um
die Situation zu überwachen und im Notfall zur Hand zu sein,

und erst auf die Nachricht von dem Auslaufen der großen korin-

thischen Flotte zwanzig Schiffe nachschickten.

Die aus Stesimbrotos') stammende Darstellung Plutarchs

(Per. 29), wonach Perikies erst zehn Schiffe, dann aber, als man

diese Zahl zu gering fand, eine stärkere Flotte nach Kerkyra ab-

gehen ließ, kann nicht als ein dieser Annahme entgegenstehendes

Zeugnis angeführt werden. Diejenigen, welche eine Hilfsflotte

von bloß zehn Schiffen als eine ungenügende Unterstützung (puxpdv

ßoijfltiav xols ÖerjfUtTt) bezeichneten, sind jedenfalls der Ansicht ge-

wesen
, daß durch das Erscheinen einer größeren Flotte die

Korinthier sich überhaupt von einem Angriff würden abschrecken

lassen. Dies lag indessen nicht in der Absicht des Perikies, dessen

Bestreben nach 44, 2 vielmehr darauf gerichtet war, einen Zu-

sammenstoß der beiden Gegner herbeizufuhren (üupipoüeiv Sn (idltcrta

advouc dMijloit) und die Korinthier auf diese Weise zu schwächen.

Es wurden also auch bei der zweiten Flottensendung nicht mehr

Schiffe aufgeboten, als gerade erforderlich waren, um in der Zahl

der Schiffe, die auf korinthischer Seite 150, auf kerkyräischer

aber mit den 10 attischen Schiffen nur 120 betrug (46 £), das

Gleichgewicht einigermaßen herzustellen. Da dieser ganzen

Handlungsweise ein wohl berechneter, konsequent festgehaltener

Plan zu Grunde liegt, so wird man die Angabe, daß Perikies durch

*) Daß Stesimbrotos hier die Quelle ist, ergiebt sich, wie Sauppe,
die Quellen Plutarchs für das Leben des Perikies p. 36 bemerkt, aus

einer Vergleichung mit dem auf ihn zurückgehenden Bericht im Kimon
c. 16 in.
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den gegen ihn laut gewordenen Tadel sich bewogen gefühlt habe,

eine stärkere Flotte nachzusenden , auf eine dem Perikies un-

günstige, auch sonst bei Plutarch oder vielmehr in seiner Haupt-

quelle (s. besonders c. 9—11) hervortretende Tendenz, für sein

Verfahren nicht politische Erwägungen, sondern die Rücksicht

anf die Gunst des Volkes als maßgebend binzustellen, zurückfuhren

müssen. Die mittlerweile eingetretene Vollendung der korinthischen

Rüstungen, durch die sich Perikies zur Absendung einer Verstärkung

veranlaßt sah, wird also hier geflissentlich übergangen.

Da nun der Bericht des Thnkvdides ein längeres Intervall

zwischen den beiden Flottensendungen nach Kerkyra voraussetzt,

andererseits aber nach II, 2, 1 die Schlacht bei Potidäa in den

Herbst des Jahres 432 fällt, so ist der nicht sehr lange vorher

erfolgte Abgang der zweiten nach Kerkyra gesandten Flotte in

das Ende des Jahres 433/2 zu setzen. Die fragliche Prytanie

kann also, wie bereits E. Müller p. 40 angenommen hat, nach

der Zahl der ausgefallenen Buchstaben nur die achte oder die

neunte sein.’)

Lipsius und Steup glauben ihre Ansicht indessen noch ander-

weitig stützen zu können. Im Anschluß an die Angabe, daß die

peloponnesische Bundesversammlung den Krieg mit Athen be-

schlossen, bemerkt Thukydides (I, 125, 2): oeäoTpevov oe aüxoit

tijftb« piv ddüvaxa iirtyjipciv dxapasxEÜoi? ooaiv
,

ixxoptCee&ai Sk

Iäoxei sxosTOic S Ttpoj^opa Jjv xal elvai pEXXirjsiv, 5pa>{ oi xafhsra-

pivoic <bv fäet Iviaovit plv oö &£Tpi'f)»|, EXaasov Sk, jrplv eaßaXtiv £;

rljv ’ATTtxfjv xal t4v xÄXepov apaaftai ^avepcö«. Steup p. 56 und

Lipsius p. 162 fassen diese Stelle übereinstimmend dahin auf, daß

die Zeit, welche die Rüstungen in Anspruch nahmen, als eine lange

bezeichnet werden sollte und also nicht viel weniger als ein Jahr

betragen haben müsse. Nach dem oben (p. 71) Bemerkten ergiebt

sich aber für die Schlacht bei Potidäa als frühester Termin Mitte

September 432. Die Beschwerden, die die Korinthier, Megarer und

Ägineten vorbrachten, würden mithin, da damals Potidäa bereits

*) Holwerda, de pecuniis sacris in parthenonis opisthodomis, in

der Mnemosyne 1886, p. 119 will exxtjc ergänzen, welche Ansetzung

jedoch zu früh scheint.
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belagert wurde (I, 67), frühestens Ende September und die erst

nach Befragung des delphischen Orakels berufene Bundesversammlung

(I, 118, 3 ff ) nicht vor Ende Oktober gesetzt werden können.

Da der eigentlichen Invasion in das attische Gebiet die Berennung

der Grenzfestung Önoe vorherging, für die man mit Steup (p. 57)

mindestens acht bis zehn Tage in Ansatz bringen muh, so fällt

die Überschreitung der attischen Grenze spätestens Mitte Mai. Das

Intervall zwischen der peloponnesischen Bundesversammlung und

dem Angriff auf Önoe betrag hiernach keine vollen sieben Monate,

während uach der oben citierten Stelle, wenn man ihr den von

Lipsius und Steup vorausgesetzten Sinn beilegt, an einem Jahre

nur wenig gefehlt haben könnte.

Eine genauere Betrachtung der fraglichen Worte führt je-

doch zu einer ganz anderen Auffassung. Lipsius findet, daß die

eigentümliche Ausdracksweise des Thukydides an die des Herodot

erinnere. In der That begegnet bei Herodot (VII, 39) eine Stelle,

die der unsrigen durchaus ähnlich ist. Dem Lydier Pythios,

welcher den Xerxes bat, von seinen fünf Söhnen den ältesten von

der Kriegspflicht zu befreien, erwidert der durch dieses Ansuchen

erzürnte König: vf/v jj.1v d£iV,v oü Xdpnjjcai, IXimtu 81 -ti;» d;ir
(
c.

Wie aus dem Folgenden hervorgeht, hätte Pythios nach der An-

sicht des Xerxes verdient, mit seinen sämtlichen Söhnen hingerichtet

zu werden; der König begnügte sich jedoch damit, bloß den ältesten

Sohn töten zu lassen. Der Sinn der Stelle ist also, wie auch

Steup p. 58 anerkennt, nicht etwa: „du sollst nicht gerade die

volle Strafe erleiden, aber auch nicht viel weniger“, sondern: „du

sollst nicht die volle Strafe erleiden, sondern weniger.“ In anderer

Weise kann hiernach auch die thukydideische Stelle nicht aufgefaßt

werden. Steup sucht nun aber den von ihm vorausgesetzten Sinn

gleichwohl zu gewinnen, indem er vorschlägt zu lesen: Iviauvo;

plv oü SiETpi'ßTj, <ou roD.ip 81 8is-pt'ß7]> s'Xaviov S15 . . .

Zn dieser sehr wenig ansprechenden Änderung hat sich Steup

augenscheinlich dadurch bestimmen lassen, daß das den Satz ein-

leitende 8p.(uc einen Gegensatz zu der vorhergehenden Angabe,

wonach die Rüstungen unverzüglich betrieben werden sollten, voraus-

setzt. Der von Stahl mit M. bezeichnete Codex des britischenMuseums,

dessen Abweichungen Beachtung verdienen, bietet jedoch die Lesart

Dioitiz.
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ö|ioi'(«s. Man erhält hiernach folgenden, durchaus angemessenen

Sinn: „Sie beschlossen, daß die Einzelnen das, was von Nutzen

sei, ohne Vereng beschaffen sollten. Indem sie nnn aber in gleicher

Weise (wie sie es beschlossen hatten) die erforderlichen Vor-

kehrungen trafen, verstrich nicht ein Jahr, sondern weniger, bevor

sie in Attika einfielen nnd den Krieg offen begannen.“

Thukydides ist also der Ansicht, daß die Rüstungen der

Peloponnesier nicht langsam , sondern dem gefaßten Beschluß

entsprechend verhältnismäßig rasch vor sich gegangen seien. In

der That hatte Archidamos für den Fall, daß der Krieg unver-

meidlich sei, eine Frist von zwei bis drei Jahren als erforderlich

bezeichnet. 1

) Die peloponnesische Bundesversammlung war jedoch

der Ansicht, daß mit dem Losschlagen nicht länger gezögert

werden solle, und so stand denn, bevor ein Jahr verging, ein

Heer, wie man es selbst zur Zeit der Perserkriege nicht auf-

geboten hatte,2
) auf dem Boden Attikas.

Die von Lipsius und Stenp geltend gemachten Gründe haben

sich hiermit als hinfällig erwiesen. Aber die Ansetzung der

Schlacht bei Potidäa in den November oder Dezember des

Jahres 433 wird auch ausgeschlossen durch folgende Erwägung.

Zur Zeit, als die von Archestratos befehligten 30 Schiffe (I, 57, 6)

im Begriff waren, nach Makedonien abzugehen, was nacli Lipsius

im Oktober 433 geschehen sein mußte, erhielten die Potidäaten

von den lakedäraonisclien Behörden das Versprechen, daß, falls

die Athener sie angriffen, ein Eiufall in Attika stattfinden solle

(58, 1). Ist es denkbar, daß die Spartaner, auch wenn man ihre

Schwerfälligkeit in Rechnung zieht, mit der Ausführung dieses

Versprechens anderthalb Jahre gezögert haben sollten? Es kann

dies nm so weniger angenommen werden, als die Korinthier gleich

nach der Schlacht bei Potidäa, als die Athener mit den Be-

lagemngsarbeiten begannen, in Sparta Klage führten. 3
)

') I, 82, 3: xoi aiv isaxoustust 'i Epsaßäuojiävmv ij|uöv, laüvc!

öptava* (v Js 8isXfKv:<»v stihv xa'. ? jo xoi tpuüv d|istvov r or, f.v

its®paj|isvG'. Ijisv s"
1

oi-o’j;.

*) II, 11, 1: ti’sJs oiToi (isiCova syov-s- i^Xhopev.

*) I, G7, 1: soXiopxoupivrjc os - rj; IlorttSai«; oöy jjouyaCov,

avoptuv -s z-y.z'y ivrJvrmy xvi ä’pa -spt Tip yoipfm ÄsJtÖTis' iraptxaXouv
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Gleichzeitig mit den Korinthiern erhoben in Sparta die Me-

garer Beschwerde, weil sie vom attischen Markt- und Hafen-

verkehr ausgeschlossen seien (67, 4). Nach der Angabe des

Philochoros, der wir unbedingt Glauben schenken müssen, ge-

schah dies in dem Archontat des Pythodoros (432/1)'). Die Ko-

ricthier mußten hiernach vom Maimakterion 433 bis mindestens

zum Hekatombäon 432, also nicht weniger als acht Monate, ge-

wartet haben, ehe sie in Sparta einen Schritt zur Bettung ihrer

hart bedrängten Ptlanzstadt thaten. Wie man sieht, geschieht

durch die von Lipsius vorgeschlagene Textänderung der Ge-

schichte ein schlechter Dienst. Die auf diese Weise gewonnenen

zehn Monate sind, wie v. Wilamowitz (Hermes 1885, p. 483)

richtig bemerkt, „so inhaltslos, wie die Känigsjahre, mit welchen

die Chronographen die Lücken ihrer Systeme stopfen“.

Es läßt sich indessen dafür, daß die Schlacht bei Potidäa

erst im Herbst 432 geliefert wurde, auch ein direkter rechnungs-

mäßiger Beweis führen. Wir kennen die Stärke der Streitkräfte,

welche die Athener für die Belagerung Potidäas verwandten.

Andererseits ist uns aber auch bekannt, wieviel Sold die Hopliten

cs söftl; s; ir,v Aaxioaipova toi; Jopper/oo; xai xataßoiuv s).6ovis; nüv

’ABrjvaiuiv, Oll sxovSa; is ’/.lX'jxolt; euv xai utixotrv if,v ID.oti'Jvvtjsov.

Es fragt sich, auf welchen Zeitpunkt lol.iopxoojuvT;; ri;; TloistSaia; zu

beziehen ist. Nach 64, 1 errichteten die Athener sofort (sihö;) nach

der Schlacht im Norden der Stadt eine Mauer, durch die der Isthmus

abgesperrt wurde, während die Einschließung auf der Südseite erst

nach der geraume Zeit später (ypövui öaispov) erfolgten Ankunft des

Phormion (64, 2 f.) stattfand. Lipsius (p. 164) und v. Wilamowitz
(Hermes 1885, p. 481) denken an diesen letzteren Zeitpunkt. Hier-

gegen spricht jedoch, wie Steup (p. 42) mit Recht geltend macht,

c. 64, 3, wo die nach der Ankunft des Phormion vollzogene völlige

Einschließung als ein zweites Stadium der Belagerung hingestellt

wird (ouiiu; r
(
8r, xai» xptrio; ij noisioa'.a du«oxspa»ß£v titol.’.opxstio.

') Vgl. Schol. Aristoph. Pac.605: (O'./.oxopo; fxj3'.) sil nubooiiipou ....

Xipl Mqapsiov S'.IUJV, öii xai aitoi xaisßöwv ’A6r,vaüiiv zapi Aaxiöai-

povioi;, dSixiu; l.iyovxs; sipysaßa’ äjopd; xai X'.pivmv nüv zap’ ’A6r,vaiot;.

Die Annahme A. Bauers (Philologus 1887, p. 488), daß die Volks-

versammlung, in der die Spartaner den Krieg beschlossen, bereits im

Winter 433/2 stattgefunden habe, wird hierdurch widerlegt.
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and Ruderer täglich erhielten, und ebenso ist die Gesamtsumme

der Kosten überliefert. Nach diesen Angaben läßt sich die Daaer

der Belagerung berechnen.

Nach Time. III, 17, 3 erhielt jeder im Belagerungsheer be-

findliche Ilopiite sowohl für sich als für seinen Diener täglich

eine Drachme Der nämliche Sold wurde den Schiffsleuten ge-

währt. 1

) Die Kosten der Belagerung betrugen nach Thuc. II, 70, 2

2000, nach Isokrates tctpl dvrtä&reo>j 1 1 3 2400 Talente. Die Über-

gabe der Stadt erfolgte im Winter 430/29.

Das ursprünglich vorhandene Belagcrungsheer setzte sich zu-

sammen aus den 1000 von Archestratos und den 2000 von Kallias

auf 70 Trieren mitgebrachten Hopliten (vgl. I, 57, 6 mit 61,1 f.).

Nach Thuc. III, 17, 3 blieb die Stärke dieses Heeres, welches

während der ganzen Dauer der Belage) ung vor Potidäa liegen

blieb, stets die nämliche. 2
) Die durch Kämpfe und Krankheiten

entstandenen Verluste wurden also durch Verstärkungen gedeckt.

Außer diesen 3000 Mann wirkten aber auch 1600 Mann unter

Phormion (vgl. p. 77, A 3) eine Zeit lang bei der Belagerung mit

Wann diese Abteilung abging, ersehen wir aus der Liste der iu

dem Jahre 432/ 1 verabfolgten Zahlungen. Nach C. I. A. IV, 179 b

wurde iu der Prytanie Hippothooutis für ein Heer, dessenBezeichnung

ausgefallen ist, au die Hellenotamien Geld angewiesen. In einer

hierauf genannten Prytanie, die entweder mit der Hippothoontis

identisch oder eine spätere ist, wurde eine weitere Summe aus-

*) Auf die Frage, ob das citierte Kapitel mit Steup (Rhein.

Mus. 1869, p. 350 und 1872, p. 367) und Müllcr-Strübing iThuk.

Forschungen (p. 112) für interpoliert oder mit Stahl (Rhein. Mus.

1872, p. 278) für echt zu halten ist, braucht hier nicht eingegangen

zu werden, da die den Sold betreffenden Angaben, wenn nicht von

Thukydides, so doch jedenfalls von einem wohl unterrichteten Ge-

währsmann stammen. Im Laufe der nun zu führenden Untersuchung

wird sich aber gerade diejenige Angabe, die hauptsächlich gegen die

Echtheit des fraglichen Kapitels zu sprechen scheint, als richtig er-

weisen.

*) tt,v (iiv jap II'jtE’ote.av 8i?pc</pei eskitai ifpoüpow (eü-jp jap xal

ijTjpixjj opo/pi,« D.apßavs T7] ; ijpsoa;), ipiayiUo! psv a'i rptüxo’., Jiv aut

iXxiaaw; SuKol.iopxTjaav.
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gezahlt, die, wie die erhaltenen Buchstaben r
(
-'e tj). it flöte ....

erkennen lassen, für einen nach Potidäa abgehenden Feldherrn

bestimmt war. Da, wie v. Wilamowitz (cnrae Thnc. p. 11) er-

kannt hat, in der fraglichen Inschrift die Ausgaben nach Kriegs-

schauplätzen geordnet waren und zwei Zeilen weiter unten (Z. 9)

die Summe der für Makedonien aufgewandten Gelder angegeben

wird, so muß die zuvor erwähnte in der Hippothoontis an-

gewiesene Zahlung ebenfalls Potidäa betreffen. Augenscheinlich

verhalten sich die beiden Zahlungen zu einander ebenso, wie die

C. I. A. I, 183, Z. 13— 16 unter dem Jahre 415/4 erwähnten, von

denen die eine, im Betrage von 300 Talenten, am 13. Tage der

achten Prytanie für das Heer in Sizilien und die andere im Be-

trage von 4 Talenten, 2000 Drachmen am 20. Tage der nämlichen

Prytanie für die jene Summe Uberbringende Flotte angewiesen

wurde. Von den beiden Summen, um die es sich iu unserem

Falle handelt, ist also die erste für das bisher vor Potidäa

stehende Heer, die zweite aber für Phormion bestimmt, der zu-

gleich den Auftrag erhielt, jene andere Summe den vor Potidäa

befehligenden Strategen zu überbringen. Mithin ist der Abgang

des Phormion in der Prytanie Hippothoontis oder, wenn die erste

Zahlung ganz zu Ende dieser Prytanie stattfand, zu Begiun der

nächsten Prytanie erfolgt. Nun wurde aber, wie aus Z. 15 des

nämlichen Bruchstückes ersichtlich ist, in der Hippothoontis eine

Geldsumme für Karkinos angewiesen, der die im Sommer 431

gegen den Peloponnes ausgesandte Flotte befehligen sollte

(Thuc. II, 23, 2). Die Ausrüstung dieser Flotte wurde nach

Thuc. II, 17, 4 bereits iu Angriff genommen, als die Peloponnesier

sich noch auf dem Isthmus sammelten (vgl. 13, 1 u. 18, 1). Da
ihre Ankunft bei Oenoe, wo sie sich zehn Tage anfgehalten haben

mögen (vgl. p. 76) auf den 15. Mai zu setzen ist, so muß der

Beschluß, den Peloponnes mit einer Flotte anzugreifen, Aufang

Mai oder noch früher gefaßt sein. Mithin ist die Hippothoontis,

da das attische Jahr 431,0 am 2. August begann, die achte Pry-

tanie, die sich etwa vom 9. April bis zum 16. Mai erstreckt

haben wird. Die Abfahrt Phormions hat demnach erst nach dem

8. April stattgefunden. Andererseits geht aus Thuc. n, 31, 2

hervor, daß er zur Zeit des um den 15. September beginnenden
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fhvoriopov sich nicht mehr auf dem dortigen Kriegsschauplatz be-

fand. Wahrscheinlich wird er nicht lange nach dem Beginn des

neuen attischen Amtsjahres (2. August 431) nach Athen zurück-

gekekrt sein.

Eine zweite zeitweilige Verstärkung erhielt die Belagerungs-

armee etwa im Mai des Jahres 430 durch Hagnon, der die zuvor

von Perikies zur Verheerung der peloponnesischen Küste auf-

gebotenen 150 Trieren mit 4000 Hopliten und 300 Reitern gegen

Potidäa verwandte (vgl. 56, 1 f. mit 58, 1). Man versuchte mit

Hilfe dieser gewaltigen Heeresmacht die Stadt zu stürmen, doch

wurden alle Angriffe abgeschlagen (vgl. Diod. XII, 46, 2). Da
Hagnon zudem allein durch die Pest 1050 Manu verlor, so gab

er nach 40tägigem Aufenthalt weitere Versuche auf und kehrte

mit seinem Expeditionskorps nach Athen zurück.

Bevor wir nun auf Grund dieser Anhaltspunkte die Dauer

der Belagerung zu bestimmen suchen, ist noch die Frage zu er-

ledigen, ob hinsichtlich der Gesamtkosten die Angabe des Thnky-

dides oder die des Isokratcs den Vorzug verdient. Man wird von

vornherein geneigt sein, sich für das Zeugnis des zeitgenössischen

Geschichtsschreibers zu entscheiden. Die Annahme, daß Thuky-

dides 2400 Talente auf 2000 abgerundet habe, erscheint aus dem

Grunde mißlich, weil er dann entweder wXeuu 3it/iXi<ov vaXavrojv

geschrieben oder, was wahrscheinlicher ist, die überschüssigen

Hunderte angegeben haben würde. Nach seiner Ausdrucksweise

können die Kosten 2000 Talente überhaupt nicht erheblich über-

stiegen haben. Eine Bestätigung hierfür ergiebt sich aus Diodor

(XII, 46, 4), wonach zur Zeit, als Hagnon vor Potidäa anlangte,

mehr als 1000 Talente (itXcun tüv yiXunv valavriuv) verbraucht

waren. Da Potidäa sich im Winter 430/29 ergab, so mußte der

vor der Ankunft des Hagnon gemachte Aufwand jedenfalls erheb-

lich mehr als die Hälfte der Gesamtkosten ausmachen. Wäre

nun die Angabe des Isokrates richtig, so würden die Ausgaben

bis zu dem genannten Zeitpunkt 1500 Talente noch übersteigen,

in welchem Falle Diodor sich anders ansgedrückt haben würde.

Wir werden uns daher an die Angabe des Thukydides halten und

die des Isokrates auf sich beruhen lassen müssen.

Berliner Studien. VII Band. 3. Heft. 6
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Bei der nunmehr vorzunehmendeu Berechnung beginnen wir

mit den für die Besoldung des Schiffsvolkes erforderlichen Aus-

gaben. Nimmt man an, daß die 70 zu Beginn der Belagerung

vor Potidäa liegenden athenischen Schiffe (1,61,4) bis zur Ein-

nahme der Stadt daselbst verblieben, so würde sich in jedem Falle

ein viel zu hoher Betrag ergeben. Da auf jedes Schiff an Ruderern,

Epibaten und sonstigem Personal 200 Mann zu rechnen sind'), so

betrügt der Sold für eine Triere in 30 Tageu ein Talent, für

70 Trieren also 70 Talente Setzt man nun den Beginn der

Belagerung um den 20. September 432 und die Übergabe Ende

November 430, was eher zu früh als zu spät sein dürfte, so würden

in einem Zeitraum von etwa 800 Tagen für die Flotte allein nicht

weniger als 1866 Talente aufgewandt worden sein, was im Hinblick

auf die sonstigen mindestens noch 1000 Talente betragenden Kosten

nicht angenommen werden kann.

Die Zahl der ständig vor Potidäa befindlichen Schiffe kann

hiernach 30—40 nicht überstiegen haben. Eine geringere Stärke

kann aber ebenfalls nicht angenommen werden, weil zur Verhinde-

rung eines etwaigen Entsatzes die Anwesenheit einer respektablen

') Man vergleiche die hierfür von Böckh, Staatshaushalt der Ath.

I’, 384 ff. in hinlänglicher Anzahl gegebenen Belege. Nichtsdesto-

weniger findet es Breusing, die Nautik der Alten, Bremen 1886,

Vorrede p. X, unglaublich, daß die Triere eine so starke Bemannung
gehabt habe. Er macht hiergegen geltend, dal), wenn man mit Böckh

auf das Schiff 170 Ruderer rechne, auf die 300 Trieren, die den

Athenern zu Beginn des peloponnesischcn Krieges zur Verfügung

Stauden (Thuc. II, 13, 8), 51 000 Mann gekommen sein müliten, welche

Zahl im Verhältnis zur Bevölkerung Attikas einfach lächerlich sei.

Breusing hat aber jedenfalls die Wehrkraft und somit auch die Be-

völkerung dieses Staates, über die noch keine sicheren Erhebungen

angestellt worden sind, bedeutend unterschätzt. Nach Isokrates de

pace 86 verloren die Athener bei der grollen sicilischon Expedition

nicht weniger als 40 000 Mann und doch war ihre Widerstandskraft

hiermit bei weitem noch nicht erschöpft. Es ist zu bedauern, daß

Beloch in seinem so verdienstvollen Werke über die Bevölkerung

der griechisch-römischen Welt, Leipzig 1886, auf die maritimen Streit-

kräfte Athens in der auf die Perserkriege folgenden Periode keine

Rücksicht genommen hat.
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Flotte erforderlich war. Nach Thuc. III, 17, 2 hatten die Athener

zn Beginn des Krieges im ganzen 250 Schiffe anfgeboten, von

denen 100 Attika, Euböa und Salamis deckten und weitere 100

an der peloponnesischen Küste kreuzten, während die übrigen 50

sich bei Potidäa und an den sonst noch zn bewachenden Punkten

(rspi FIoTEi'Saiav y.ai h toT? iXKot? yurpiou) befanden. Diese An-

gabe ist doch jedenfalls dahiu aufzufassen, daß von den zuletzt

genannten 50 Schiffen die bei Potidäa liegenden den grüßten Teil

bildeten. Man hat bisher in der Voraussetzung, daß vor Potidäa

während der ganzen Dauer der Belagerung sich 70 Schiffe be-

funden hätten, entweder das fragliche Kapitel als interpolirt be-

trachtet, oder, indem man rccpl IloTstdautv xaf strich und sonstige

entsprechende Änderungen vornahm, die Angaben über die von

den Athenern anfgebotenen maritimen Streitkräfte auf das vierte

Kriegsjahr bezogen. Da aber nunmehr nachgewiesen ist, daß die

Zahl der vor Potidäa liegenden Schiffe nicht 70, sondern nur die

Hälfte betragen haben kann, so kommt das hauptsächlichste gegen

die Echtheit jenes Kapitels geltend gemachte Argument in Weg-
fall. Wir sind nunmehr berechtigt, die Angabe, daß zn Beginn

des Krieges bei Potidäa und an anderen Punkten sich 50 attische

Schiffe befanden, als ein zuverlässiges Zeugnis zu betrachten.

Ebenso wird dio Bemerkung, daß die Stärke des ursprünglichen

Belagerungskorps unverändert auf 3000 Mann erhalten wurde,

uicht beanstandet werden können.

Nehmen wir non beispielsweise an, daß die Belagerung Poti-

däas am 20. September 432 begann und die Übergabe am 8. Januar

429 stattfand, so würde der Unterhalt einer Flotte von 30 Schiffen

iu diesem Zeitraum von 840 Tagen ebensoviel Talente gekostet

haben. Die nämliche Ausgabe wäre für das 3000 starke Be-

lagernngskorps erforderlich gewesen. Diese beiden Posten betragen

also zusammen schon 1680 Talente. Hierzu kommen ferner, wenn

man für die 1600 Mann des Phormion einen 90 tägigen Aufenthalt

vor Potidäa und in der Chalkidikc (vgl. 1, 65, 3) in Ansatz bringt,

90 X 3200 Drachmen = 48 Talente. Außerdem sind nun aber

noch die durch die Expedition des Hagnon verursachten Kosten

in Betracht zu ziehen. Das von ihm mitgebrachte Heer bestand

aus 400 Hopliten und 300 Reitern (vgl. II, 58, 1 mit 56, 2).

6*
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Da während der 40 Tage, die Hagnon vor Potidäa zubrachte,

von seinen Truppen allein 1050 Mann an der Pest starben und

die vergeblichen Sturmversuche ebenfalls noch beträchtliche Verluste

verursacht haben mögen, so rechnen wir als Durchschnittsstärke

nur 3600 Mann. Es ergiebt sich hiernach, wenn man außer dem

40tägigen Aufenthalt vor Potidäa noch je 5 Tage für die Hin-

nnd Rückfahrt der Flotte in Ansatz bringt, allein für die Hoplitcn

und Reiter ein Aufwand von 50 X 7200 Drachmen = 60 Talente.

Hierzu kommen alsdann noch die sehr beträchtlichen Ausgaben

für das Schiffsvolk. Unter den 150 Schiffen, die im ganzen auf-

geboten waren, befanden sich 100 attische (II, 56, 1 f., vgl. VI,

31, 2). Die für dieselben erforderliche Löhnung betrug 50 X 20 000

Drachmen — 166 2
/» Talente.

Nach dieser Veranschlagung, in welcher die Kosten für den

Hin- und Rücktransport der von Phormion befehligten Abteilung

und für die Beschaffung der Belageruugsmaschinen noch gar nicht

in Betracht gezogen sind, ergiebt sich ein Gesamtaufwand von

1680 -+ 48 -+- 60 + 167 = 1955 Talenten. Die von Lipsius aufge-

stellte Annahme, wonach die Belagerung Potidäas, für die wir

2 Jahre 3
'/, Monate angesetzt haben, 3 Jahre oder noch länger

gedauert haben müßte, kann nun keinen Augenblick mehr aufrecht

erhalten werden. Andererseits erhält das oben gewonnene Er-

gebnis, wonach die Schlacht bei Potidäa zwischen Mitte September

und den 9. Oktober 432 zu setzen ist, durch die soeben ansge-

führte Berechnung eine Bestätigung.')

') Dali die Schlacht bei Potidäa nach der handschriftlichen Lesart

bei Thuc. II, 2, 1 in den Herbst 432 zu setzen ist, nimmt auch

L. Herbst (Pliilologus 1887, p. 533 f.) an. Da er indessen an der

herrschenden Ansicht festhält, daß die Schlacht bei Sybota zu Beginn

des Jahres 433/2 geliefert worden rei, so ist er genötigt, die zwischen

den Schlachten hei Sybota und bei Potidäa liegenden Begebenheiten

auf einen zu langen Zeitraum zu verteilen. Die von den Athenern

an die Potidäaten gerichtete Aufforderung, die nach Paliene zu gelogene

Mauer zu schleifen, Geiseln zu stellen und die korinthischen Epidcmi-

urgen 'auszuweisen, setzt er in den Dezember 433/2, die Ausrüstung

der unter dem Befehl des Archestratos stehenden Flotte in den Früh-

ling 432 und ihre Abfahrt in den August, was nach der Darstellung
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Mit unserer Zeitbestimmung stellt nnn auch in Einklang die

oben (p. 81) erwähnte Angabe Diodors (XII, 46, 4), wonach zur

Zeit, als Hagnon vor Potidäa aulangte, für die Belagerung schon

mehr als 1000 Talente verausgabt gewesen sein sollen. Setzt man,

wie wir es oben gethan liabeu, den Beginn der Belagerung auf

den 20. September 432 und die Ankunft Hagnons Mitte Mai 430,

sodaß zwischen beiden Zeitpunkten ein Intervall von ca. 600

Tagen liegt, so betrug der in diesem Zeitraum gemachte Aufwand

600 -i- 600 + 48 = 1 248 Talente. Die Ausdrucksweise Diodors

erscheint also nunmehr angemessen.

Da im Jahre 432/1 außer Perikies (vgl. Tkuc. II, 21, 3)

Kallias mit vier Kollegen, ferner aber die drei gegen den Pelo-

ponnes ausgesandten Feldherrn Karkinos, Proteas und Sokrates,

zu denen nach C. I. A. IV, 179b noch ein vierter aus dem Demos

Halai kommt 1

), als Strategen fungierten, so ist hiermit das Kol-

legium dieses Jahres vollzählig. Es ergiebt sich hieraus eioesteils,

daß Phormiou erst nacli dem Tode des Kallias gewählt worden

ist*), audcrnteils aber, daß der kurze Zeit vor Kallias mit 30

Schiffen nach Makedonien gesandte Archestratos (Thuc. I, 57, 6),

wie bereits Droysen (Hermes 1875, p. 3) und Beloch (die

des Thukydides unmöglich angenommen werden kann. Wenn Herbst

für seine Ansicht geltend macht, daß der zwischen der Ausrüstung

und der Abfahrt der attischen Flotte erfolgte Synökismus der ab-

trünnigen chalkidischen Städte längere Zeit in Anspruch genommen
haben müsse, so übersieht er, daß nach Thuc. I, 58, 1 Potidäa und

die anderen chalkidischen Städte erst abficlen, als die attische

Flotte bereits unterwegs war, und hierauf erst auf Veranlassung

des Perdikkas der Synökismus in Angriff genommen wurde.

') Vgl. Müller-Strübing, Jahrb. f. Phil. 1883, p. 610.

*) Diodor (XII, 37, 1) scheint vorauszusetzeu, daß Phormion an

der Stelle des Kallias den Oberbefehl vor Potidäa übernommen hat.
»

doch kann dies schon aus dem Grunde nicht angenommen werden,

weil er erst im Frühling 4SI auf dem Kriegsschauplatz cintraf Zudem
geht aus der Darstellung des Thukydides I. 64, 2 und 65, 3) hervor,

daß Phormions Kommando sieb nur auf die von ihm mitgebrachten

1600 Manu erstreckte. Mau muß demnach annehmen, daß nach dem
Tode des Kallias einer der vier mit ihm nach Potidäa gesandten

Feldherrn den Oberbefehl übernahm
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attische Politik seit Perikies, p. 299) angenommen haben, dem

Kollegium des vorhergehenden Jahres angehörte.

Fällt hiernach die Abfahrt des Archestratos nnd der hiermit

gleichzeitige Abfall Potidäas (Thuc. I, 58, 1) noch vor den am
14. Juli eingetretenen Jahreswechsel, so wird man sich, damit die

sich unmittelbar an die Schlacht bei Sybota anschließenden

Ereignisse sich nicht allzusehr znsammendriingen, mit E. Müller

(a. a. 0. p. 40) dahin entscheiden müssen
,
daß diejenige Prytanio,

an deren letztem Tage die Zahlung für die zweite nach Kerkyra

gesandte Flotte erfolgte, die achte gewesen ist.

Rechnet man die nennte Prytanie zu 35 und die zehnte zu

36 Tagen, so crgiebt sich, da das nächste Jahr am 14. Juli be-

ginnt, als Datum der betreffenden Zahlung der 3. Mai. Etwa
8— 10 Tage nachher (11— 13. Mai) wird die Schlacht bei Sybota

Btattgefnnden haben. Die sogleich (Thuc. I, 56, 1 und 57, 1

)

hierauf an die Potidäaten gerichtete Aufforderung, Geiseln zu

stellen, ihre Mauern zu schleifen nnd die korinthischen Epide-

miurgen auszuweisen, ist etwa Mitte Juni zu setzen.
') Die Poti-

däaten schicken hierauf Gesaudte nach Athen, um jene Weisung

rückgängig zu machen, gleichzeitig aber nach Sparta, uin für den

Fall, daß die Unterhandlungen mit den Athenern erfolglos

blieben, dessen Unterstützung zu gewinnen. Als nun die Athener

auf ihrem Ansinnen beharren, die Spartaner aber für den Fall

eines Angriffs von athenischer Seite das Versprechen geben
,

in

Attika einzurücken, sagt sich Potidäa vom attischen Bunde los

(57, 2—58, 1) Da die mit den Athenern geführten Unterhand-

lungen sich längere Zeit hingezogen hatten2
), so wird man hierfür,

sowie für die Hin- und Rückreise der Gesandten, ungefähr 20

Tage rechnen müssen. Die Abfahrt des Archestratos nnd der gleich-

zeitig erfolgte Abfall Potidäas sind demnach auf Anfang Juli

zu setzen. Vierzig Tage nachher (60, 3), also Mitte August,

') Nimmt man au, daß die Zahlung für die zweite nacli Kerkyra

gesandte Flotte am letzten Tage der neunten Prytanie erfolgte, so

würde die Schlacht bei Sybota Mitte Juni fallen und für die folgenden

Begebenheiten zu wenig Spielraum bleiben.

s
) Vgl. Thuc. 1, 58, 1 : IzüSr; ix ts ’AÖrjvaüov ix soW.oä KpzjMvvs;

oüSiv rjepovTi ss'.tyJSswv.
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langte der korinthische Befehlshaber Aristeus mit seinen 2000

Mann in Potidäa an. Die von Kallias befehligte Flotte, deren

Ausrüstung erst beschlossen wurde, als die Korinthier bereits unter-

wegs waren, wird etwa 10 Tage spater, gegen Ende Angust oder

zu Anfang der zweiten Prytauie (vgl. p. 71) eingetroffen sein.')

Nicht lange nachher, zwischen Mitte September und den 9. Oktober

(vgl. p. 71), hat die Schlacht bei Potidila stattgefundeu.

Eine noch genauere Zeitbestimmung dieses letzteren Ereignisses

wird ermöglicht durch folgende Erwägung. In der von den

Spartanern alsbald nach der Schlacht bei Potidäa anberaumten

Volksversammlung, in welcher die Korinthier, Megarer uud

Agiueten ihre Beschwerden vorbrachten (Thuc. I, 67, vgl. p. 77 f.),

wurde die Frage, ob die Atheuer den 30jährigen Frieden ge-

brochen, zur Abstimmung gebracht durch den Ephoren Sthene-

laidas, der zuvor die für den Krieg sprechenden Gründe noch in

einer kurzen Rede zusammenfaßte. Thukydides sagt von ihm

(I, 87, 1): xoiaüta 31 Xe£a« £ite<jofoi£sv autöt k’^opo« «Sv 5« tJjv

sxxXrjjiav Ttüv AoxEdaipoviojv. Die Worte ec rJ)v exxXrjm'av v«öv Aa-

xedatpWmv hat Ullrich, Beiträge zur Erklärung und Kritik des

Thukydides, Hamburg 1862, p. 54 als einen uäher bestimmenden

Zusatz zu opo: «uv gefaßt, so daß Sthenelaidas unter den fünf

Ephoren derjenige gewesen sein würde, dem die Leitung der Volks-

versammlungen zustand. Diese Annahme ist jedoch aus dem

Grunde mißlich, weil für eine fest abgegrenzte Verteilung

der Geschäfte unter die einzelnen Mitglieder des Kollegiums die Über-

lieferung keinerlei Beleg bietet Außerdem macht Classen mit Recht

geltend, daß tuiv AaxsSaipovituv mit der Amtsbezeichnung im eigenen

Staate unverträglich sein würde. Man wird daher mit Classen £« rr,v

exxXrjsiav zu Lre«|oftptJsv ziehen und xotauxa als Objekt nicht bloß von

Xs?a«, sondern auch von erE'j/rj'fi^sv betrachten müssen. Allerdings

existiert für die Verbindung von !itt<|o]<pi'j;eiv mit ei« sonst kein

’) Wenn Lipsius (Leipz. Stud. 1885, p. 163) den Kallias fast

gleichzeitig mit Aristeus ciutreffen läßt, so ist hier die für die Aus-

rüstung der Flotte erforderliche Zeit nicht in Betracht gezogen. Der

große Vorsprung, den die Korinthier batten, konnte auch dadurch,

daß sie allem Anschein nach zu Lande, die Athener aber mit der

Flotte nach Makedonien gelangten, nicht ausgeglichen werden.
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Beispiel. Vielmehr steht, wenn das Verhum nicht, wie es meist

geschieht, absolut gesetzt ist, die Person, welche gefragt werden

soll, im Akkusativ (vgl. Ullrich p. 56). Da indessen Lucian

Tim. 44 ijteijnfanoe mit dem Dativ fij verbindet, so liegt

kein Grund vor, eit t)jv IxxArjsfav zn beanstanden. Konstruiert

man aber nun in dieser Weise, so ist ecpopoc <3v ein müßiger

Zusatz; denn daß Sthenelaidas dieses Amt bekleidete, war schon

85, 3 bemerkt worden. Die Vornahme der Abstimmung durch

Sthenelaidas konnte überhaupt nicht dadurch motiviert werden,

daß er einer der Ephoren war, da in diesem Palle, wie Ullrich

p. 54 richtig bemerkt, nicht ersichtlich ist, warnm nicht ebenso

gut ein anderes Mitglied des Kollegiums diese Punktion hätte

auBiiben können. Vielmehr ist anzunehmen, daß Sthenelaidas der

Vorsteher des Kollegiums war und als solcher den Vorsitz in

der Volksversammlung hatte. Daß das Kollegium einen Obmann

hatte, ergiebt sich aus Flut. Lysand. 30, wo Lakratidas, der

einige Zeit nach Lysanders Tod das Epkorat bekleidete, als sposu-

xtbc tSv l<f>6pu>v bezeichnet wird. Es ist mithin an unserer Stelle

jedenfalls zu schreiben: Toiaöva 3A Asljas äiteijofoiCev itpü-ros e^popoc

tuv äc r)jv £xxX?]mav tujv Aaxe3aip.ovt<ov.

Ohne Zweifel war nun der Vorsteher des Kollegiums identisch

mit dem Eponymos, nach welchem das laufende Jahr datiert

wurde. In dem von Herbst 432 bis Herbst 431 laufenden Jahre

hatte, wie ans H, 2, 1 ersichtlich ist, Ainesias diese Stellung

inne. Die Magistratur des Sthenelaidas gehört mithin dem vor-

hergehenden Jahre an. Da nun das lakedämonische Kalenderjahr

höchst wahrscheinlich mit dem auf die Herbstnachtgleiche folgenden

Neumond begann'), so wird der Amtsantritt des Ainesias um den

12. Oktober stattgefunden haben. Die fragliche Volksversammlung

ist alsdann kurz vorher zu setzen, so daß die Schlacht bei Potidäa

bereits um den 20. September geliefert worden sein muß. Die

nach jener Volksversammlung einberufene peloponnesische Bundes-

versammlung fällt, da zuvor noch das delphische Orakel befragt

wurde (I, 118, 3), wohl erst Anfang oder Mitte November.

Die Handelssperre gegen Megara, die in Athen von der öffent-

') ßischoff, de fastis Graecorum antiguioribus, Leipzigei' Studien

f. klass. Phil. 1834, p. 367.
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liehen Meinung als die Hauptursache des Krieges mit Sparta

betrachtet wurde (Thuc. I, 140, 4, vgl. Ariatoph. Ach. 524 ff. Pax

609 f. Flut. Per. 29 fin.), ist wahrscheinlich im Sommer 432

erlassen worden. Wäre sie früher ins Leben getreten, so würden

die Megarer ihre Beschwerden nicht erst in der im Herbste dieses

Jahres in Sparta gehaltenen Volksversammlung vorgebracht haben.

Zn der Zeit, als die Kerkyrfter sich an Athen nm Hilfe wandten,

kann, wie Ullrich (das megarische Psephisma, Hamburg 1838,

p. 31 ff.) nnd Dnncker (G. d. Altt,, N. F. II, 329) richtig bemerken,

jene Maßregel noch nicht erfolgt sein, da die von den korinthischen

Gesandten vor der athenischen Volksversammlung gehaltene Rede

(Thnc. I, 37—42) noch das Bestehen guter Beziehungen zwischen

Korinth und Athen voraussetzt, während ein gegen Megara erlassenes

Handelsverbot das mit demselben eng verbundene Korinth hätte

verletzen müssen. Ferner wird, wie ebenfalls Ullrich hervorge-

hoben hat, I, 55, 2 die Unterstützung der Kerkyrärer durch Athen

als der erste Anlaß des Krieges mit Korinth bezeichnet. Das

megarische Psephisma kann also erst nach der Schlacht bei Sybota

erlassen worden sein. Wahrscheinlich wurde dieser Beschluß

erst gefaßt, nachdem durch den Abfall Potidäas das Verhältnis

zwischen Athen und Korinth noch gespannter geworden war. 1

)

Steup (p. 22) nimmt allerdings nach dem Vorgang von

C. Peter (Zeittafeln der griech. Gesch., 5. Aufl. p. 61) und

B. Jowett (in seiner Thukydidesübersetzung, Oxford 1881) an,

daß die Verhängung der Handelssperre noch vor den Abschluß

des Defensivbündnisses zwischen Athen und Kerkyra falle. Eine

Anspielung auf diese Maßregel will er erblicken in der von den

korinthischen Gesandten in Athen gehaltenen Rede. Thukydides

legt denselben (I, 42, 2) folgende Worte in den Mund: oüx a;iov . .

.

tpavepdv fyöpav 1)8t) xal oü p.E>.Xoo3av upic Kopivßtouj x-nfcaiOai,

t?)C 6e üunpyo'jaTjs rp^tEpov oia MeyapEac uuoiJJat acöippov uspeXeiv

’) Die Annahme Dunckers (p. 330 u. 350), daß die Handelssperre

später durch einen auf den Antrag des Charinos (Plut. Per. 30) ge-

faßten Beschluß verschärft worden sei, wird hinfällig durch den in

meinen Untersuchungen über die Darstellung der griechischen Ge-

schichte von 489 413 v. Chr. bei Ephoros, Theopomp u. a. Autoren,

Leipzig 1879, p. 176 ff. geführten Nachweis, wonach das Psephisma

des Charinos mit dem sog. megarischen Psephisma identisch ist.
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p.SXXov 7j yip TsXeoTaia yäpt; xatpiv üyouja, xäv iXocjutuv fiuvaxai

xsl (leiüov ^xXrjpia Xüsau Man hat diese Äußerung einesteils darauf

bezogen, daß die Megarer, als sie im Jahre 446 von Athen abfielen,

hierbei von den Korinthiern unterstützt wurden (Thuc. I, 114, 1),

andernteils aber unter der TeXsuvafa yapte die deu Athenern

günstige Haltung Korinths während des samischen Krieges (40, 5)

verstehen zu müssen geglaubt. Nach Steups Ansicht soll aber

oTioij/i'a vielmehr den Verdacht bezeichnen, welchen die Korinthier

seit der Verhängung der Handelssperre Uber Megara gegen Athen

hegten. Die TsXeotafa ydpu, durch die dieser Verdacht aufgehoben

werden könnte, würde alsdann darin bestehen, daß Athen sich

während des Krieges zwischen Korinth und Kerkyra neutral ver-

hielte. Die Beziehung der uicoi]da auf die Vorgänge des Jahres

446 hält Steup aus dem Grunde für ausgeschlossen, weil von einem

?7xXr,p.a nur mit Rücksicht auf Vorgänge aus der Zeit nach dem Ab-
schluß des dreißigjährigen Friedens habe gesprochen werden können.

Es leuchtet nun aber keineswegs ein, warum eine Betrachtung

der zwischen Athen und Korinth bestehenden Beziehungen sich

lediglich auf die dem Friedensschluß folgende Periode hätte

beschränken sollen. Das Verhalten der Korinthier nach dem Abfall

Megaras war in Athen auch nach dem Friedensschluß, durch

welchen der Verlust Megaras erst ein dauernder wurde, nicht

vergessen. Die Kerkyräer glauben daher die Korinthier auch

jetzt noch geradezu als Feinde Athens bezeichnen zu können

(33, 3. 35, 4). Diesen Verdacht suchen die Korinthier nun zu

entkräften durch den Hinweis darauf, daß sie zuletzt den Athenern

eine Gefälligkeit erwiesen hätten, indem sie sich einer Unter-

stützung der Samier widersetzten. Wenn Steup geltend macht,

daß die korinthischen Gesandten, wenn sie von diesem Punkte

hätten reden wollen, sich jedenfalls viel entschiedener ausgedrückt

haben würden, so scheint er nicht beachtet zu haben, daß an einer

früheren Stelle der nämlichen Rede auf die Haltung Korinths

während des samischen Aufstandes bereits hingewiesen worden war.

Eine weitere Stütze für seine Ansicht glaubt Steup darin zu

finden, daß Thukydides sich über den Zeitpunkt, in welchem das

megarische Psephisma erlassen wurde, in keiner Weise ausgesprochen

habe. Aber eben dieser Umstand spricht dafür, daß es sich hier

um ein in die Zeit der Verwicklungen selber fallendes Ereignis
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handelt; denn im anderen Falle würde der Geschichtsschreiber da,

wo er die Klagen der Megarer erwähnt (I, 67, 4), nicht unter-

lassen haben zu bemerken, daß sie schon längere Zeit unter dem

Drucke jener Maßregel gelitten, aber jetzt erst gewagt hätten,

ihre Beschwerden vorzubringen. Man wird daher, zumal im Hinblick

anf die oben über die Zeit des megarischcn Psephismas gemachten

Bemerkungen, an der bisherigen Auffassung der fraglichen Stelle

festzuhalten haben.

Wenn nach dem oben Bemerkten (s. p. 86) die Schlacht bei

Sybota gegen Mitte Mai 432 geliefert wurde, so fällt die Schlacht

bei Leukimme, welche nach Thuc. I, 31, 1 zwei Jahre vorher

stattfand, etwa in den Anfang des Sommers 434. Eine Bestätigung

hierfür ergiebt sich ans Aristophanes’ Frieden v. 990. Hier fordert

Trygäos den Frieden auf, sich endlich einmal seinen Freunden zu

zeigen, die sich schon dreizehn Jahre lang in Sehnsucht nach ihm

verzehrten (oT ooo Tpu/dp-eff’ tJStj xpia xal ä£x £t»i). Da die Auf-

führung des Friedens an den Dionysien des Jahres 421 (26. März

bis 1 . April) stattfand, so wird als Anfangspunkt jenes Zeitraumes

augenscheinlich der Ausbruch des kerkyräisch- korinthischen Krieges

betrachtet, durch welchen Hellas aus der bisher lange genossenen

Ruhe des Friedens aufgestört wurde.

Wir lassen zum Schluß eine kurze Übersicht der gewonnenen

Resultate folgen:

Schlacht bei Leukimme

Schlacht bei Sybota

Abfall Potidäas und Abfahrt des

Archestratos

Ankunft des Aristeus vorFotidäa

Ankunft des Kallias in Make-

donien

Schlacht bei Potidäa

Volksversammlung in Sparta

Bundesversammlung daselbst

Überfall Platääs

Ankunft Phormions bei Potidäa

Archidamos vor Oenoe

Beginn der Invasion in Attika

Anfang Sommer 434.

11.— 13. Mai 432.

Anfang Juli.

Mitte August.

Ende August.

um den 20. September.

Anfang Oktober.

Anfang oder Mitte November.

5/6. März 431.

April/Mai.

Mitte Mai.

25. Mai.
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